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Geleitwort

Investieren in Deutschlands und Europas 
Zukunft

Trotz eines schwierigen internationalen Umfelds zeigt sich 
die deutsche Wirtschaft in guter Verfassung. Das Wirt-
schaftswachstum kommt wieder in Schwung. Die Erwerbs-
tätigkeit liegt auf Rekordniveau, die Arbeitslosigkeit sinkt 
weiter und die gute Entwicklung des Arbeitsmarkts ermög-
licht spürbare reale Lohnsteigerungen. Zugleich hat die 
Bundesregierung – u. a. mit der Einführung eines allgemei-
nen gesetzlichen Mindestlohns und den Reformen in der 
Renten- und Krankenversicherung – die soziale Teilhabe 
verbessert und die wachstumsorientierte Konsolidierung 
vorangetrieben. Der Bund ist im vergangenen Jahr erstmals 
seit 1969 wieder ohne neue Schulden ausgekommen. Bei 
allen Erfolgen dürfen wir jedoch die vor uns liegenden 
Herausforderungen nicht unterschätzen. Der technologi-
sche Wandel wird schneller, wir müssen unsere Fachkräfte-
basis in einer alternden Gesellschaft sichern und wir müs-
sen die Umstellung auf erneuerbare Energien so gestalten, 
dass die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gestärkt und 
nicht geschwächt wird.

Deshalb braucht unser Land in erheblichem Umfang zu
sätzliche Investitionen in seine Zukunftsfähigkeit. Sie sind 
ein Schlüssel zu höherer Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Wirtschaft, zu dauerhaftem Wohlstand und zu besserer 
Lebensqualität für die Menschen in Deutschland wie auch 
in Europa. Deshalb steht dieser Jahreswirtschaftsbericht 
unter dem Thema „Investieren in Deutschlands und Europas 
Zukunft“.

Die Bundesregierung verfolgt einen umfassenden Ansatz 
zur Stärkung der öffentlichen wie der privaten Investitio-
nen. So erhöht sie die öffentlichen Investitionen in zentra-
len Wachstumsbereichen, insbesondere in der öffentlichen 
Infrastruktur, wo derzeit teils erhebliche Defizite bestehen. 
Gerade eine moderne, leistungsfähige Infrastruktur bildet 
die Grundlage für künftiges Wachstum, ebenso wie Investi
tionen in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Diese 
Investitionen sind auch eine Frage der Generationenge-
rechtigkeit. Die Bundesregierung wird außerdem die Rah-
menbedingungen für private Investitionen verbessern, 
indem sie u. a. einen neuen Gründergeist fördert, bürokrati-
sche Lasten abbaut und innovative Finanzierungsformen 
erleichtert. Um innovative Konzepte für eine umfassende, 
langfristig angelegte Investitionsstrategie zu entwickeln, 

habe ich eine hochrangige Expertenkommission einberu-
fen, die im Frühjahr ihre Ergebnisse vorlegen soll.

Nicht zuletzt brauchen wir eine nachhaltige wirtschaftliche 
Erholung in Europa. Sie ist eine entscheidende Vorausset-
zung für Wachstum und Beschäftigung in Deutschland.  
In Europa muss ein Dreiklang aus beschleunigten Investi
tionen, der Umsetzung von Strukturreformen und wachs
tumsfreundlicher Konsolidierung dafür sorgen, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit, die finanzpolitische Nachhaltigkeit 
und die Wachstumschancen der Volkswirtschaften aller 
europäischen Mitgliedstaaten weiter verbessert werden.

Bei unserem Handeln lassen wir uns von der Sozialen 
Marktwirtschaft als Richtschnur für die Wirtschaftspolitik 
leiten. In einer dialogorientierten und modernen Wirt-
schaftsordnung ergänzen Markt und Staat, Freiheit, Eigen-
verantwortung und Solidarität einander. Unsere Soziale 
Marktwirtschaft hat sich bewährt und bildet auch das Fun-
dament für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.

Ihr

Sigmar Gabriel
Bundesminister für Wirtschaft und Energie
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Jahreswirtschaftsbericht 2015 der 
Bundesregierung
Die Bundesregierung legt hiermit dem Deutschen Bundes-
tag und dem Bundesrat gemäß § 2 des Gesetzes zur Förde-
rung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
(StabG) den Jahreswirtschaftsbericht 2015 vor. Sie stellt 
damit auch gemäß § 3 StabG gesamtwirtschaftliche Orien-
tierungsdaten für das Jahr 2015 zur Verfügung.

In Teil I des Berichts stellt die Bundesregierung zentrale 
wirtschafts- und finanzpolitische Themenschwerpunkte 
dar. Eine ausführliche Bilanz der Maßnahmen der Bundes-
regierung seit Vorlage des Jahreswirtschaftsberichts 2014 
sowie die für das Jahr 2015 geplanten Maßnahmen enthält 
der Tabellenteil im Anhang. Wie im StabG vorgesehen, wird 
in Teil II die Projektion der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung für das laufende Jahr erläutert. 

Die Bundesregierung dankt dem Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
(Sachverständigenrat) für die detaillierte und umfassende 
Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung im vergangenen 
Jahr und der Aussichten für das Jahr 2015 sowie für seine 
Darlegungen zu den Grundlinien der Wirtschaftspolitik im 
Rahmen des Jahresgutachtens 2014/15. Die Bundesregierung 
nimmt im Jahreswirtschaftsbericht zum Jahresgutachten 
2014/15 des Sachverständigenrates Stellung.

Zur Vorbereitung des Jahreswirtschaftsberichts wurde die 
wirtschafts- und finanzpolitische Strategie der Bundesre-
gierung im Konjunkturrat für die öffentliche Hand mit den 
Ländern und Gemeinden erörtert. Darüber hinaus wurde 
sie mit Vertretern der Gewerkschaften und mit dem 
Gemeinschaftsausschuss der Deutschen Gewerblichen 
Wirtschaft besprochen.
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Zusammenfassung

1. Die deutsche Wirtschaft ist in guter Verfassung. Die Er
werbstätigkeit liegt auf Rekordniveau, die Arbeitslosigkeit 
sinkt und die Arbeitsmarktentwicklung ermöglicht spürbare 
Lohnsteigerungen. Im laufenden Jahr wird der Staatshaus-
halt erneut annähernd ausgeglichen sein und strukturell 
einen leichten Überschuss erzielen. Eine stetige und verläss
liche Politik der Schuldenbegrenzung schafft Vertrauen 
bei Unternehmen, Arbeitnehmern und Anlegern und ist 
zugleich eine wichtige Grundlage für künftige Investitionen 
und Wachstum. Investitionen sind ein Schlüssel zu höhe-
rer Wettbewerbsfähigkeit, dauerhaftem Wohlstand und 
besserer Lebensqualität für die Menschen in Deutschland 
und Europa. Die Bundesregierung hat sich daher zum Ziel 
gesetzt, private und öffentliche Investitionen in Deutsch-
land und Europa zu stärken.

2. Das Wirtschaftswachstum hatte sich im Verlauf des Jah-
res 2014 nach einem starken ersten Quartal deutlich abge-
schwächt. Insbesondere die Investitionsdynamik in den 
Unternehmen blieb vor dem Hintergrund einer enttäu-
schenden weltwirtschaftlichen Entwicklung und der Ver-
unsicherung durch erhöhte geopolitische Risiken hinter 
den Erwartungen zurück. In den letzten Monaten des Jah-
res setzte jedoch eine Erholung ein, getrieben von einem 
starken Arbeitsmarkt und starkem Konsum. Die Erholung 
zeigt sich auch in einer verbesserten Stimmung der Unter-
nehmen.

3. Diese Entwicklung dürfte sich im Jahr 2015 fortsetzen. 
Für das Jahr 2015 erwartet die Bundesregierung im Jahres-
durchschnitt einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 
1,5 Prozent (vgl. Übersicht 1). Im Verlauf, das heißt von 
Schlussquartal zu Schlussquartal, wächst die deutsche 
Wirtschaft im Jahr 2015 kräftiger als im Vorjahr. Die bin-
nenwirtschaftliche Dynamik wird vor allem durch die kräf-
tigen Einkommenssteigerungen und den anhaltenden Be
schäftigungsaufbau getragen. Zusätzliche Beschäftigung 
entsteht vor allem in den Dienstleistungsbereichen. Die 
positive Lohn- und Beschäftigungsentwicklung erhöht die 
verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte. Wirt-
schaftspolitische Maßnahmen wie der Mindestlohn sowie 
die Anhebung und Ausweitung der Rentenleistungen stüt-
zen die verfügbaren Einkommen zusätzlich. Das außen-
wirtschaftliche Umfeld ist aufgrund geopolitischer Span-
nungen und der anhaltenden Wachstumsschwäche im 
Euroraum weiterhin schwierig. Der gesunkene Ölpreis 
sollte für Wachstumsimpulse sorgen. Insgesamt ist eine 
moderate Erhöhung der Exporte zu erwarten. Hierdurch 
hellt sich das Investitionsklima in der exportorientierten 
deutschen Wirtschaft langsam auf. Der deutsche Leistungs-
bilanzüberschuss wird aufgrund der rückläufigen Rohöl-
preise in diesem Jahr höher ausfallen als im vergangenen 
Jahr.

Übersicht 1: Ausgewählte Eckwerte der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland1

1	 Bis 2014 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; Stand: Januar 2015.
2	 Bezogen auf alle Erwerbspersonen.
3	 Absolute Veränderung der Vorräte bzw. des Außenbeitrags in Prozent des BIP des Vorjahres (= Beitrag zur Zuwachsrate des BIP).

2013 2014
Jahresprojektion

2015

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, soweit nicht anders angegeben
ENTSTEHUNG des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
BIP (preisbereinigt) 0,1 1,5 1,5
Erwerbstätige (im Inland) 0,6 0,9 0,4
Arbeitslosenquote in Prozent (Abgrenzung der BA) 2 6,9 6,7 6,6

Verwendung des BIP preisbereinigt (real) 

Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck 0,8 1,1 1,6
Ausrüstungen -2,4 3,7 1,9
Bauten -0,1 3,4 2,2

Inlandsnachfrage 0,7 1,2 1,6
Exporte 1,6 3,7 3,6
Importe 3,1 3,3 4,1

Außenbeitrag (Impuls) 3 -0,5 0,4 0,1

Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer 2,1 2,7 3,2
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4. Im Zuge der Wachstumsbelebung dürften sich die Ge
winne der Unternehmen in diesem Jahr deutlich verbes-
sern. Die Lohnstückkosten werden moderat zunehmen. 
Gesamtwirtschaftlich sind inflationäre Spannungen nicht 
zu erwarten. Niedrige Ölpreise prägen die moderate Preis-
niveauentwicklung. Deflationäre Tendenzen zeichnen sich 
für Deutschland nicht ab.

5. Als zentrale Annahme wird für die Projektion unterstellt, 
dass der Finanzsektor stabil bleibt und es im Euroraum 
sowie in der Weltwirtschaft zu keinen negativen Entwick-
lungen kommt, in deren Folge die Verunsicherung markant 
steigt.

6. Die Soziale Marktwirtschaft in Deutschland beruht auf 
der Einsicht, dass nur eine offene, wettbewerbsorientierte, 
faire und solidarische Gesellschaft auf Dauer wirtschaftlich 
erfolgreich sein kann. Soziale Marktwirtschaft erfordert 
daher ein gemeinsames Verständnis der Balance zwischen 
Eigenverantwortung und Solidarität. Dieses gemeinsame 
Verständnis möchte die Bundesregierung durch Dialog, 
Transparenz und breite Teilhabemöglichkeiten für alle Bür-
gerinnen und Bürger weiter vertiefen.

7. Der Bundeshaushalt 2015 wird – wie schon der Haushalt 
des Vorjahres – ohne Nettoneuverschuldung auskommen. 
Dies stärkt die Handlungsfähigkeit des Staates, das Ver-
trauen von Unternehmerinnen und Unternehmern sowie 
Bürgerinnen und Bürgern und ermutigt so auch zu mehr 
privaten Investitionen. Die Bundesregierung setzt daher 
mit dem Bundeshaushalt und ihrer Finanzplanung ein kla-
res Zeichen für höhere Investitionen. Darüber hinaus ent-
lastet sie Länder und Kommunen umfangreich, und stärkt 
so deren Investitionsspielräume.

8. Ziel der Bundesregierung ist es zudem, größere Spiel-
räume für private Investitionen zu eröffnen, die Innova
tionskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen – 
gerade auch in der Industrie – weiter zu stärken und die 
gesellschaftliche Akzeptanz hierfür im Dialog mit allen 
Beteiligten zu fördern. Um dies zu erreichen, verfolgt die 
Bundesregierung einen umfassenden Ansatz. Dazu gehört,

—— die öffentliche Infrastruktur zu erhalten und zielgerich-
tet auszubauen,

—— die Innovationskraft zu stärken und die deutsche Wirt-
schaft, insbesondere auch die Industrie und den Mittel-
stand, beim digitalen Wandel zu begleiten,

—— die Energiewende erfolgreich und kosteneffizient weiter
zuführen und Investitionssicherheit durch klare Rahmen
bedingungen zu gewährleisten sowie Anreize für Inves-
titionen der Unternehmen in Effizienztechnologien zu 
setzen,

—— zur Sicherung des Fachkräftebedarfs mehr in Bildung zu 
investieren, die Arbeitsmarktintegration zu stärken und 
Teilhabemöglichkeiten zu erweitern sowie

—— die Wirtschafts- und Währungsunion in Europa zu stabi-
lisieren und zu vertiefen.

9. Die deutsche Wirtschaft steht vor den Herausforderungen 
eines beschleunigten technologischen Wandels und einer 
alternden Gesellschaft. Innovationen und Investitionen in 
die Zukunftsfähigkeit sind für Deutschland daher von zent-
raler Bedeutung. Die seit längerem verhaltene Investitions-
entwicklung in bestimmten Bereichen erfordert es, öffentli
che Investitionen zu stärken und die Rahmenbedingungen 
für private Investitionen zu verbessern. Dabei geht es 
darum,

—— die Rahmenbedingungen für private Investitionen durch 
einen Abbau bestehender Investitionshemmnisse zu ver-
bessern. Dies gilt besonders für junge Unternehmen, deren 
Investitionen rückläufig sowie im internationalen Ver-
gleich unterdurchschnittlich sind.

—— die Finanzierung des Erhalts und des Ausbaus der öffent
lichen Infrastruktur gezielt zu stärken und neue Konzepte 
für deren Finanzierung zu erarbeiten. Dabei gilt es, private 
Finanzierungsmöglichkeiten einzubeziehen und den Pfad 
der Haushaltskonsolidierung nicht zu verlassen. Ein 
Schwerpunkt soll dabei auf leistungsfähigen Verkehrs-
wegen und kommunalen Infrastruktureinrichtungen 
liegen. 

10. Aus Sicht der Bundesregierung sind in den kommenden 
Jahren erhebliche Anstrengungen auf dem Gebiet der öffent
lichen Investitionen erforderlich. In den Jahren 2014 bis 2017 
stellt sie bereits insgesamt 5 Milliarden Euro zusätzlich für 
den Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur des Bundes 
zur Verfügung. Von 2016 bis 2018 wird sie erhebliche zusätz
liche Mittel in Höhe von 10 Milliarden Euro für öffentliche 
Investitionen, insbesondere in Infrastruktur und Energieef-
fizienz, vorsehen.

11. Die Bundesregierung wird außerdem die Nutzerfinan-
zierung ausweiten. Zum 1. Juli 2015 soll die Lkw-Maut auf 
weiteren rd. 1.100 km vierstreifigen Bundesstraßen einge-
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führt sowie zum 1. Oktober 2015 auf Lkw ab einem zulässi-
gen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen ausgeweitet werden. 
Zudem ist geplant, im Jahr 2016 eine Infrastrukturabgabe 
in Form einer zeitbezogenen elektronischen Pkw-Vignette 
einzuführen. Dabei soll kein Fahrzeughalter eines im Inland 
zugelassenen Pkw stärker mit Abgaben belastet werden als 
bisher. 

12. Um Deutschland auf dem Gebiet der Innovationen wei-
ter voranzubringen, hat die Bundesregierung im September 
2014 die neue Hightech-Strategie verabschiedet. Diese Stra-
tegie bündelt vielfältige Maßnahmen und zeigt wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Chancen von Innovationen auf. 
Sie identifiziert prioritäre Zukunftsfelder, auf denen zu
kunftsweisende, anwendungsorientierte Forschung die 
Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen 
vorantreibt.

13. Mit dem digitalen Wandel und der damit verbundenen 
zunehmenden internationalen Vernetzung verändern sich 
die Bedingungen in fast allen Bereichen des gesellschaftli-
chen Lebens. Auch für die Wirtschaft bietet die Digitali
sierung neue Gestaltungsspielräume für Innovationen 
und neue Geschäftsmodelle. Die Bundesregierung hat vor 
diesem Hintergrund eine umfassende Digitale Agenda 
2014–2017 beschlossen, die sie gemeinsam mit Wirtschaft, 
Wissenschaft, Tarifpartnern und Zivilgesellschaft weiter-
entwickeln und in einem kontinuierlichen Prozess umset-
zen wird.

14. Deutschland braucht eine „Neue Gründerzeit“. Die Bun-
desregierung fördert daher Gründergeist und unternehme-
rische Initiative sowie bessere Finanzierungsbedingungen, 
um die Gründungsdynamik zu erhöhen und das Wachs-
tumspotenzial kleiner und mittlerer Unternehmen noch 
besser zu erschließen.

15. Das digitale Zeitalter stellt mit seinen rasanten technolo
gischen Entwicklungen auch neue Herausforderungen an 
die Wettbewerbspolitik. Auf den sich dynamisch entwickeln
den Internetmärkten müssen eine wirksame Fusionskont-
rolle und der Schutz vor Missbrauch von Marktmacht auf 
nationaler und europäischer Ebene sichergestellt sein. Der 
Ordnungsrahmen für die digitale Wirtschaft sollte dabei in 
wesentlichen Teilen auf der europäischen Ebene verankert 
sein. Dazu hat die Bundesregierung der Europäischen Kom-
mission Vorschläge unterbreitet.

16. Für die wettbewerbliche Vergabe öffentlicher Aufträge 
und Konzessionen liegt seit April 2014 mit drei neuen EU-
Vergaberichtlinien ein grundlegend überarbeitetes europäi-

sches Regelwerk vor. Diese EU-Vergaberichtlinien müssen 
bis April 2016 in deutsches Recht umgesetzt werden. Die 
Bundesregierung wird diese Umsetzung nutzen, um ein 
modernes, einfaches und anwenderfreundliches deutsches 
Vergaberecht zu schaffen, das mehr Flexibilität bei der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge bietet.

17. Wenn Unternehmen von Bürokratie entlastet werden, 
bleibt ihnen mehr Spielraum für Wertschöpfung, Beschäf-
tigung und Innovationen. Die Bundesregierung hat am  
11. Dezember 2014 Eckpunkte zur weiteren Entlastung der 
mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie beschlossen. 
Die Eckpunkte enthalten 21 Maßnahmen, u. a. zum Steuer- 
und Bilanzrecht, zur Entlastung von Start-ups und jungen 
Gründern sowie zur Reduzierung von Statistik- und Infor-
mationspflichten. Insbesondere wird die Bundesregierung 
spätestens zum 30. Juni 2015 das Prinzip des „One-in, one-
out“ einführen, damit künftig in gleichem Maße Belastun-
gen abgebaut werden, wie durch neue Regelungsvorhaben 
zusätzliche Belastungen entstehen.

18. Der erfolgreiche Konsolidierungskurs schafft wichtige 
Voraussetzungen für Wachstum, Beschäftigung sowie für 
Investitionen und Innovationen. Der Bundeshaushalt hat 
einen wesentlichen Anteil an der positiven Entwicklung der 
öffentlichen Finanzen insgesamt. Der nominelle Haushalts-
ausgleich ohne Nettokreditaufnahme wurde bereits 2014 
und somit ein Jahr früher als geplant erreicht. Die solide 
und wachstumsorientierte Finanzpolitik der Bundesregie-
rung kommt auch in ihrer Finanzplanung zum Ausdruck, 
in der die Haushaltsplanung für die nächsten Jahre ohne 
Neuverschuldung fortgeschrieben wird. 

19. Der Gesamtstaat erreichte 2014 zum dritten Mal in Folge 
einen leichten Überschuss. Der gesamtstaatliche Finanzie-
rungssaldo 2014 betrug 0,4 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts; auch strukturell lag der Saldo im Überschuss. Im 
laufenden Jahr wird der Staatshaushalt annähernd ausgegli
chen sein. Die auf europäischer Ebene bestehenden Defizit-
Obergrenzen wurden und werden damit eingehalten. Auch 
konnte die Schuldenstandsquote kontinuierlich zurückge-
führt werden, von 79 Prozent im Jahr 2012 auf voraussicht-
lich 74 Prozent im Jahr 2014.

20. Mit Ablauf des 31. Dezember 2019 treten die Regelungen 
zum bundesstaatlichen Finanzausgleich – das Maßstäbege-
setz und das Finanzausgleichsgesetz – außer Kraft. Hiermit 
laufen auch die Regelungen zur Verteilung der Solidarpakt 
II-Mittel aus. Deshalb ist es erforderlich, die Bund-Länder-
Finanzbeziehungen insgesamt neu zu ordnen. Bund und 
Länder werden gemeinsam Grundlagen für Vereinbarun-
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gen zu Fragen der föderalen Finanzbeziehungen erarbeiten. 
Ziel der Bundesregierung ist es, noch in dieser Legislatur-
periode zu einem Ergebnis zu kommen, das den Interessen 
des Bundes und der Länder gerecht wird und den Födera-
lismus insgesamt stärkt.

21. Die regionalen Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur, 
der Arbeitsmarktlage und der demografischen Entwicklung 
machen es erforderlich, strukturschwache Regionen auch 
nach 2019 unterstützend zu begleiten. Die Bundesregierung 
wird daher für die Zeit ab 2020 ein gesamtdeutsches Förder
system entwickeln, das alle strukturschwachen Regionen in 
Deutschland umfasst und verschiedene Förderelemente in 
einem kohärenten System vereint. Dabei wird auch darüber 
beraten, ob und wie die bislang auf Ostdeutschland fokus-
sierten Förderprogramme in das neue System überführt 
werden können.

22. Die Bundesregierung entlastet Länder und Kommunen 
unter anderem in den Bereichen Kinderbetreuung, Schulen 
und Hochschulen, Zuwanderung und Städtebau in dieser 
Legislaturperiode um insgesamt rund 10 Milliarden Euro 
und stärkt so die Investitionsspielräume von Gemeinden 
und Ländern. Darüber hinaus sollen die Kommunen im 
Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes 
im Umfang von 5 Milliarden Euro jährlich von der Einglie-
derungshilfe entlastet werden. Bund und Länder haben im 
Bildungs- und Wissenschaftsbereich ihre nach dem Grund-
gesetz eröffneten Kooperationsmöglichkeiten erweitert. Der 
Bund stellt zusätzlich 3 Milliarden Euro für die Forschung 
zur Verfügung. 

23. Die Bundesregierung wird außerdem darauf setzen, das 
Steuerrecht kontinuierlich weiterzuentwickeln und anzu-
passen, um es an die Anforderungen der modernen Gesell-
schaft in einer globalisierten Welt anzupassen. Dabei wird 
insbesondere angestrebt, eine mittelstandsfreundlich aus-
gestaltete Erbschaft- und Schenkungsteuer zu erhalten, die 
Grundsteuer zu modernisieren sowie die kalte Progression 
zu mildern. Von hoher Bedeutung ist zudem der Kampf 
gegen grenzüberschreitende Gewinnverlagerungen inter-
national operierender Unternehmen, in dem sich die Bun-
desregierung zusammen mit ihren G20-Partnern enga
giert.

24. Damit möglichst viele Arbeitnehmer von der guten 
Arbeitsmarktsituation profitieren können, hat die Bundes-
regierung eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht. 
Seit dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland ein allgemeiner 
gesetzlicher Mindestlohn von brutto 8,50 Euro je Zeitstunde. 
Der Mindestlohn wird alle zwei Jahre – erstmals im Juni 2016 

mit Wirkung zum 1. Januar 2017 – auf Vorschlag einer Kom
mission der Sozialpartner angepasst. 

25. Mit dem Tarifeinheitsgesetz sollen Tarifkollisionen auf-
gelöst werden. Gelingt es den Tarifvertragsparteien nicht, 
Zuständigkeitskonflikte eigenständig zu lösen, kommt der 
Tarifvertrag zur Anwendung, dessen Gewerkschaft im Betrieb 
die meisten Mitglieder hat. Beschäftigungsformen wie Ar
beitnehmerüberlassung oder Arbeiten auf der Basis von 
Werkverträgen ermöglichen vielen Menschen eine Beteili-
gung am Erwerbsleben und befähigen Unternehmen, flexi-
bel zu reagieren. Rechtswidrigen Vertragskonstruktionen 
wird die Bundesregierung jedoch effektiv begegnen. Die 
Arbeitnehmerüberlassung soll auf ihre Kernfunktion hin 
orientiert werden.

26. Von der guten Arbeitsmarktentwicklung haben Lang-
zeitarbeitslose zuletzt nur unterdurchschnittlich profitiert. 
Deshalb ist die weitere Bekämpfung der Langzeitarbeitslo-
sigkeit – auch durch Prävention – ein Schwerpunkt der 
Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung. 

27. Für eine angemessene Teilhabe am sozialen Leben sind 
bezahlbare Mieten und lebenswerte Wohnräume eine wich
tige Voraussetzung. Die Mietpreisbremse soll einen unan-
gemessenen Anstieg bei den Wiedervermietungsmieten, 
insbesondere in Groß- und Universitätsstädten, eindäm-
men. Die Bundesregierung beabsichtigt, zum 1. Januar 2016 
das Wohngeld zu erhöhen, um Haushalte mit niedrigen 
Einkommen bei den Wohnkosten zu entlasten.

28. Die Bundesregierung hat Gerechtigkeitslücken in der 
sozialen Sicherung geschlossen. Dank der weiterhin günsti-
gen Finanzentwicklung in der Rentenversicherung konnte 
der Beitragssatz zum 1. Januar 2015 auf 18,7 Prozent gesenkt 
werden und bleibt nach den Vorausberechnungen bis zum 
Jahr 2018 konstant auf diesem Niveau. Nicht zuletzt aufgrund 
des zunehmenden Fachkräftebedarfs soll es künftig für  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer rentenrechtlich 
attraktiver sein, bei guter Gesundheit möglichst lange im 
Erwerbsleben zu bleiben. Um lebenslaufbezogenes Arbeiten 
stärker zu unterstützen, soll der rechtliche Rahmen für einen 
flexibleren Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand 
verbessert werden. Dazu prüft eine Arbeitsgruppe zum 
einen die flexible Weiterarbeit bis zum gesetzlichen Renten
eintrittsalter und zum anderen die Möglichkeiten eines 
attraktiven Weiterarbeitens danach.

29. Die Bundesregierung hat die Finanzierung der gesetzli-
chen Krankenversicherung auf eine dauerhaft tragfähige 
Basis gestellt. Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen 
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Krankenversicherung wurde zum 1. Januar 2015 von 15,5 
Prozent auf 14,6 Prozent abgesenkt. Der bisherige, allein von 
den Mitgliedern zu zahlende Sonderbeitrag von 0,9 Prozent
punkten ist entfallen. Stattdessen können die Krankenkassen 
einkommensabhängige Zusatzbeiträge erheben. Mit dem 
ersten Pflegestärkungsgesetz wurden zum 1. Januar 2015 
die Leistungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 
deutlich ausgeweitet. Für eine bessere Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf hat die Bundesregierung die Möglichkeiten 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verbessert, sich 
für die Pflege von Angehörigen ganz oder teilweise von der 
Arbeit freistellen zu lassen.

30. Gemeinsam mit den Sozialpartnern entwickelt die Bun-
desregierung Strategien, um den Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels auf die Wirtschaft entgegenzuwirken 
und die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu er
halten. Ziel der Bundesregierung ist es, zum einen das inlän
dische Fachkräftepotenzial zu stärken und zu aktivieren 
und zum anderen Deutschland attraktiver für internatio-
nale Fachkräfte zu machen. 

31. Die Bundesregierung hat gemeinsam mit der Wirtschaft, 
den Gewerkschaften, der Bundesagentur für Arbeit und 
den Ländern eine Allianz für Aus- und Weiterbildung ver-
einbart. Mit der Reform des BAföG leistet die Bundesregie-
rung einen wichtigen Beitrag, um die Lebenssituation von 
Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden zu verbes-
sern. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf trägt nicht 
nur zur Chancengerechtigkeit bei, sondern auch dazu, zu
sätzliches Fachkräftepotenzial für Unternehmen zu aktivie-
ren. Die Bundesregierung unterstützt daher künftig mit dem 
Elterngeld Plus die Teilzeiterwerbstätigkeit junger Eltern 
und damit einen früheren Wiedereinstieg in den Beruf. 

32. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Gleich
stellung von Frauen und Männern sowohl in der Privat
wirtschaft als auch im öffentlichen Dienst des Bundes zu 
verbessern. In Aufsichtsräten von voll mitbestimmungs-
pflichtigen und börsennotierten Unternehmen, die ab dem 
Jahr 2016 neu besetzt werden, soll jedes Geschlecht mit 
mindestens 30 Prozent vertreten sein. 

33. Bereits in den vergangenen Jahren hat die Bundesregie-
rung die Zuwanderungsmöglichkeiten für ausländische 
Fachkräfte verbessert und sich für eine Willkommenskul-
tur in Deutschland engagiert. Die Bundesregierung hat die 
Fachkräfte-Offensive, eine Informations- und Mobilisie-
rungskampagne im Rahmen des Fachkräftekonzepts, wei-
terentwickelt und neue Schwerpunkte gesetzt.

34. Die Energiewende ist ein Generationenprojekt, das nicht 
weniger als eine umfassende Umgestaltung der deutschen 
Energieversorgung bis zum Jahr 2050 bedeutet: Das Ener-
giesystem der Zukunft soll zu einem ganz überwiegenden 
Anteil auf erneuerbaren Energien basieren und in hohem 
Maße effizient sein. Um die ambitionierten Ziele zu errei-
chen und Deutschland gleichzeitig als wettbewerbsfähigen 
Wirtschaftsstandort zu erhalten, muss die Energiewende 
nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch zum Erfolg 
werden. Dies gelingt, wenn sie zu einem Investitions- und 
Modernisierungsmotor für eine innovative Wirtschaft wird 
und zu Wachstum und Beschäftigung beiträgt. Leitschnur 
für die weitere Umsetzung der Energiewende ist dabei das 
„energiepolitische Dreieck“ einer sicheren, bezahlbaren und 
umweltverträglichen Energieversorgung. 

35. Mit der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
hat die Bundesregierung den weiteren Ausbau der erneuer-
baren Energien auf eine tragfähige Grundlage gestellt. Die 
weiteren zentralen Vorhaben dieser Legislaturperiode wur-
den in einer 10-Punkte-Energie-Agenda gebündelt und zeit
lich und inhaltlich so aufeinander abgestimmt, dass die 
Energiewende planvoll und effizient vorangebracht werden 
kann. Um verschiedene Optionen für die künftige Gestaltung 
des Strommarkts zu prüfen, wurde Ende Oktober 2014 das 
Grünbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende“ veröffent
licht und bis Anfang März 2015 zur öffentlichen Diskussion 
gestellt.

36. Der im Dezember 2014 beschlossene Nationale Aktions-
plan Energieeffizienz beschreibt die Effizienzstrategie der 
Bundesregierung für diese Legislaturperiode. Diese zielt 
darauf ab, das Bewusstsein für die Wirtschaftlichkeit von 
Effizienzmaßnahmen sektorübergreifend zu schärfen und 
die Voraussetzungen zu schaffen, dass Effizienzpotenziale 
umfassend realisiert werden können. Die Energieeffizienz-
strategie Gebäude, die die Bundesregierung in diesem Jahr 
erarbeitet, soll wesentlich dazu beitragen, bis 2050 einen 
nahezu klimaneutralen Gebäudebestand in Deutschland zu 
erreichen. Mit dem Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 
hat die Bundesregierung zusätzliche Maßnahmen beschlos-
sen, um die Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 
2020 um mindestens 40 Prozent gegenüber 1990 zu redu-
zieren.

37. Das Netzausbaubeschleunigungsgesetz und das Bundes-
bedarfsplangesetz bilden den Rahmen für einen planvollen 
und beschleunigten Ausbau der Übertragungsnetze. Erste 
formelle Verfahren der Bundesfachplanung für den Ausbau 
der Übertragungsnetze sind angelaufen. Auch die Verteiler-
netze sollen fit für die Energiewende gemacht und die Rah-
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menbedingungen investitionsfreundlicher ausgestaltet 
werden. Für den Einsatz intelligenter Messsysteme und 
Zähler ist ein Verordnungspaket in Vorbereitung.

38. Die Bundesregierung setzt sich auch auf europäischer 
und internationaler Ebene und insbesondere im Rahmen 
ihrer G7-Präsidentschaft für eine ehrgeizige Klima- und 
Energiepolitik ein. Sie engagiert sich für den Abschluss 
eines ambitionierten und verbindlichen Klimaschutzab-
kommens bei der Klima-Vertragsstaatenkonferenz Ende 
2015. 

39. Für den Wohlstand und die Lebensqualität der Menschen 
in Deutschland und Europa ist nicht nur ein dynamisches 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts entscheidend, son-
dern auch gesellschaftlicher Zusammenhalt und eine nach-
haltige Entwicklung. Die Bundesregierung wird im Rahmen 
der Regierungsstrategie „Gut leben in Deutschland – was 
uns wichtig ist“ im Jahr 2015 einen umfassenden und the-
menoffenen Bürgerdialog initiieren.

40. Eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in Europa 
ist eine entscheidende Voraussetzung für Wachstum und 
Beschäftigung in Deutschland. Ein nachhaltiges, ausgewo-
genes Wirtschaftswachstum, das allen Bürgern Chancen auf 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe eröffnet, kann 
auch die soziale Lage der Menschen in der Europäischen 
Union verbessern und dauerhaft absichern. Um das Wachs-
tumspotenzial Europas nachhaltig zu verbessern, setzt die 
Bundesregierung auf einen Dreiklang aus beschleunigten 
Investitionen, ehrgeizigen Strukturreformen und wachs-
tumsfreundlicher Konsolidierung. Dies erfordert zum einen 
nationale Anstrengungen der Mitgliedstaaten, zum anderen 
aber auch ein gemeinsames Voranschreiten auf europäischer 
Ebene. Der gestärkte Stabilitäts- und Wachstumspakt bietet 
einen geeigneten Rahmen, um die Haushalte auf eine nach
haltig solide Basis zu stellen, die Schuldentragfähigkeit in 
allen Euroländern sicherzustellen und gleichzeitig wachs-
tumsfreundlich Prioritäten so zu setzen, dass sich Fiskal
disziplin und Stärkung des Wachstums gegenseitig unter-
stützen.

41. Die Europäische Kommission hat Ende des vergangenen 
Jahres Vorschläge zur Stärkung der Investitionstätigkeit vor
gestellt. Die Bundesregierung begrüßt die Investitionsini
tiative der Europäischen Kommission. Neben Investitionen 
in wichtigen Bereichen wie Energie und digitale Infrastruk-
tur muss aus Sicht der Bundesregierung vor allem das Um
feld für private Investitionen – die den Hauptteil der Inves-
titionstätigkeit ausmachen – in allen Mitgliedstaaten der 

EU dauerhaft verbessert werden. Dazu sollen in den Mitglied
staaten Wachstums- und Investitionshemmnisse identifi-
ziert und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. 
Ergänzend dazu müssen Mittel aus dem neuen Europäischen 
Fonds für strategische Investitionen (EFSI), dem EU-Haus-
halt sowie der Europäischen Investitionsbank bestmöglich 
eingesetzt werden, um kritischen Wachstums- und Investi-
tionsengpässen entgegenzuwirken.

42. Um nachhaltig Wachstumsperspektiven zu verbessern, 
sind für viele Mitgliedstaaten Strukturreformen weiterhin 
unerlässlich. Die EU hat nach Ausbruch der Finanz- und 
Wirtschaftskrise eine Reihe von Verfahren reformiert oder 
neu eingeführt, um die finanz-, wirtschafts- und beschäfti-
gungspolitische Koordinierung zu verbessern und zukünf-
tige Krisen weitgehend zu vermeiden. Die Bundesregierung 
setzt sich auch weiterhin für eine engere und verbindliche 
wirtschaftspolitische Koordinierung in Europa ein. Gleich-
zeitig müssen die bestehenden Verfahren zur besseren 
finanz-, wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Koor-
dinierung und zur Vermeidung von zukünftigen Krisen 
konsequent angewandt und gestärkt werden. Dafür müssen 
sich die Mitgliedstaaten insbesondere auch die länderspezi-
fischen Empfehlungen stärker zu eigen machen.

43. Stabile, funktionsfähige Finanzmärkte ermöglichen eine 
effiziente Finanzierung der Unternehmen und eine risiko-
gerechte Rendite für Anleger. Die Bundesregierung, die EU 
und die G20-Staaten haben daher seit Beginn der Finanzkrise 
eine Vielzahl von regulatorischen Maßnahmen auf den Weg 
gebracht, um das Finanzsystem stabiler zu machen. 

44. Die Bundesregierung hat zugleich darauf geachtet und 
wird auch künftig daran arbeiten, dass die konsequente 
Bankenregulierung und Bankenaufsicht möglichst nicht zu 
Ausweichbewegungen in das so genannte Schattenbanken-
system führen. 

45. Die Fortentwicklung des Binnenmarktes für Banken und 
die Bankenunion leisten wesentliche Beiträge, um die Sta
bilität des Bankensystems und damit der gesamten Wäh
rungsunion zu verbessern. Für die EU insgesamt sind har-
monisierte Regeln für die Abwicklung von Banken – bei 
vorrangiger Haftung der Eigentümer und Gläubiger – und 
für eine Bankenabgabe verabschiedet worden. Auch die 
Regeln der nationalen Einlagensicherungssysteme wurden 
verbessert. Darüber hinaus wurden für den Euroraum ein 
einheitlicher Aufsichtsmechanismus und ein gemeinsamer 
Mechanismus zur Abwicklung von Banken beschlossen. 
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46. Die Bundesregierung setzt sich weiterhin für die Ein-
führung einer Finanztransaktionsteuer in der Verstärkten 
Zusammenarbeit mit einer breiten Bemessungsgrundlage 
und niedrigem Steuersatz ein.

47. Auch im Bereich der Versicherungsunternehmen soll 
die Stabilität erhöht werden. Mit dem neuen Aufsichtsre-
gime Solvabilität II, dessen Start europaweit für das Jahr 
2016 geplant ist, wird das Versicherungsaufsichtsrecht in 
Europa grundlegend modernisiert und weiter vereinheit-
licht. Das andauernde Niedrigzinsumfeld stellt insbeson-
dere Lebensversicherungen vor große Herausforderungen. 
Damit Versicherungsnehmer auch in Zukunft die ihnen 
zugesagten Leistungen erhalten, hat die Bundesregierung 
mit dem am 7. August 2014 in Kraft getretenen Lebensver-
sicherungsreformgesetz ein Bündel von Maßnahmen 
umgesetzt, so dass alle am Versicherungsgeschäft Beteilig-
ten einen angemessenen Beitrag leisten.

48. Eine erfolgreiche Integration in die weltwirtschaftliche 
Arbeitsteilung ist für die offene deutsche Volkswirtschaft 
essenziell, damit Wohlstand, Wachstum und Beschäftigung 
sich erfolgreich und nachhaltig entwickeln können. Die 
Bundesregierung setzt sich daher dafür ein, die internatio-
nalen Wirtschaftsbeziehungen weiter zu verbessern.

49. Die G7 trägt besondere Verantwortung für verlässliche 
und nachhaltige Bedingungen der Weltwirtschaft. Deutsch-
land hat im Juni 2014 die G7-Präsidentschaft übernommen; 
der G7-Gipfel findet am 7./8. Juni 2015 auf Schloss Elmau 
statt. Einen besonderen Fokus wird die Bundesregierung 
auf solche Aspekte legen, die von globaler Dringlichkeit und 
für die Lebensqualität der Menschen von zentraler Bedeu-
tung sind.

50. Die Bundesregierung unterstützt die konsequente Um
setzung des Bali-Abkommens der Welthandelsorganisation 
(WTO). Sie setzt sich gleichermaßen für Freihandelsabkom-
men ein, um die Marktzugangsmöglichkeiten für deutsche 
und europäische Unternehmen in – im Hinblick auf Markt-
größe und Marktpotenzial – wichtigen Drittstaaten zu ver-
bessern. Die Verhandlungen über eine transatlantische 
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) zwischen der 
EU und den USA haben im Jahr 2013 begonnen. Die Bun-
desregierung setzt sich für ihren Abschluss bis Ende 2015 
ein. Ziel ist es, die Märkte auf beiden Seiten des Atlantiks 
stärker zu öffnen und damit zu Wachstum und mehr Be
schäftigung beizutragen. Der Entwurf für das umfassende 
Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen der EU und 
Kanada (CETA) wird momentan auf rechtliche Konsistenz 
geprüft und übersetzt. Die Bundesregierung möchte den 
Prozess zu einem guten Abschluss führen. Bei einzelnen 
Aspekten des Investitionsschutzes besteht allerdings noch 
Nachbesserungsbedarf.

51. Die Bundesregierung setzt sich für mehr Transparenz 
bei Rüstungsexporten ein. Die Bundesregierung hält an den 
strengen Regeln der Exportkontrolle für Rüstungsgüter fest. 
Genehmigungen werden erst nach eingehender Abwägung 
aller Umstände des Einzelfalls erteilt, nachdem insbeson-
dere geprüft wurde, dass deutsche Rüstungsgüter nicht für 
Menschenrechtsverletzungen missbraucht werden oder zur 
Verschärfung von Krisen beitragen.
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I. �Wirtschafts- und Finanzpolitik der 
Bundesregierung

A. �Investieren in Deutschlands und Europas 
Zukunft

52. Die deutsche Wirtschaft ist in guter Verfassung. Die Er
werbstätigkeit liegt auf Rekordniveau, die Arbeitslosigkeit 
sinkt und die Arbeitsmarktentwicklung ermöglicht spürbare 
Lohnsteigerungen. Dank dieser Entwicklung stieg das Brut-
toinlandsprodukt im vergangenen Jahr um 1,5 Prozent. Im 
laufenden Jahr wird der Staatshaushalt erneut annähernd 
ausgeglichen sein und strukturell einen leichten Überschuss 
erzielen. Eine stetige und verlässliche Politik der Schulden-
begrenzung schafft Vertrauen bei Unternehmen, Arbeit-
nehmern und Anlegern und ist zugleich eine wichtige 
Grundlage für künftige Investitionen und Wachstum.

53. Investitionen sind ein Schlüssel zu höherer Wettbewerbs
fähigkeit, dauerhaftem Wohlstand und besserer Lebensqua-
lität für die Menschen in Deutschland und Europa. Sie sind 
neben der Fortsetzung des Reform- und Konsolidierungs-
kurses ein zentraler Ansatzpunkt für die wirtschaftliche 
Erholung Europas. Die Bundesregierung hat sich daher 
zum Ziel gesetzt, private und öffentliche Investitionen in 
Deutschland und Europa zu stärken. Sie richtet damit ihre 
Wirtschafts- und Finanzpolitik darauf aus, Deutschland als 
Standort zum Leben, Arbeiten und Investieren noch attrak-
tiver und wettbewerbsfähiger zu gestalten und die Wachs-
tumschancen in Europa durch höhere Investitionen, Struk-
turreformen und wachstumsfreundliche Konsolidierung 
zu verbessern. 

54. Zur positiven Entwicklung der öffentlichen Finanzen 
hat der Bundeshaushalt wesentlich beigetragen. Der Bun-
deshaushalt 2014 konnte ohne die Aufnahme neuer Kredite 
ausgeglichen werden. Dies war zuletzt 1969 der Fall. Damit 
hat der Bund einen weiteren großen Schritt zu konsolidier-
ten und nachhaltigen Staatsfinanzen gemacht. Mit dem 
Bundeshaushalt 2015 wird dieser Weg konsequent fortge-
führt. Diese Politik gewinnt vor dem Hintergrund der demo
grafischen Entwicklung an Bedeutung, die einen Aufschub 
der Konsolidierung der öffentlichen Finanzen nicht zulässt. 
Die „schwarze Null“ ist Teil einer Konsolidierungsstrategie, 
die die zukünftige Handlungsfähigkeit sichert und gleich-
zeitig Investitionen priorisiert – und zwar nicht nur private, 
sondern auch öffentliche. Auch wenn sich die staatlichen 
Investitionen in den vergangenen Jahren positiv entwickelt 
haben, gilt es, die Struktur der öffentlichen Haushalte noch 
stärker auf Investitionen auszurichten. Die Bundesregierung 
wird deshalb den Anteil der Investitionen an den Gesamt-
ausgaben weiter erhöhen, ohne jedoch im Finanzplan den 

Pfad eines ausgeglichenen Bundeshaushalts ohne Neuver-
schuldung zu verlassen.

55. Die Soziale Marktwirtschaft in Deutschland beruht auf 
der Einsicht, dass nur eine offene, wettbewerbsorientierte, 
faire und solidarische Gesellschaft auf Dauer wirtschaftlich 
erfolgreich sein kann. Soziale Marktwirtschaft erfordert 
daher ein gemeinsames Verständnis der Balance zwischen 
Eigenverantwortung und Solidarität. Dieses gemeinsame 
Verständnis möchte die Bundesregierung durch Dialog, 
Transparenz und breite Teilhabemöglichkeiten für alle 
Bürgerinnen und Bürger weiter vertiefen. Es bildet ein 
tragfähiges Fundament dafür, aktuelle und kommende 
Herausforderungen gut zu bewältigen. Denn Wohlstand 
und Lebensqualität in Deutschland und Europa erfordern 
unvermindert entschlossene Anstrengungen: 

—— Obwohl die akute Phase der europäischen Verschul-
dungskrise überwunden werden konnte und sich die 
wirtschaftliche und soziale Lage langsam bessert, bleibt 
die konjunkturelle Erholung in Europa verhalten. Ver-
antwortlich dafür sind eine anhaltend hohe Verschul-
dung sowie noch nicht ausreichende Fortschritte bei der 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in manchen 
europäischen Ländern. Viele Staaten können mit ihrem 
Kurs aus fiskalischer Konsolidierung und Strukturrefor-
men zwar erste wirtschaftliche Erfolge aufweisen. Andere 
Länder müssen jedoch geplante Strukturreformen noch 
umsetzen. Um aus dem Kreislauf von schwachem Wachs
tum, hoher Verschuldung und hoher Arbeitslosigkeit 
herauszukommen, braucht Europa fortgesetzte Struk-
turreformen, wachstumsfreundliche Konsolidierung 
sowie beschleunigte und effiziente Investitionen. 

—— Das schwache Wachstum im Euroraum ab dem zweiten 
Quartal des letzten Jahres hat auch die deutsche Kon-
junktur gedämpft. Hinzu kamen geopolitische Krisen 
und schwächeres Wachstum in wichtigen Schwellenlän-
dern. Dies hat das Vertrauen von Bürgerinnen und Bür-
gern, Unternehmen sowie Investoren eingetrübt und 
damit auch die Investitionstätigkeit geschwächt. Für die-
ses Jahr erwartet die Bundesregierung ein Wachstum 
von 1,5 Prozent. Dies setzt voraus, dass es nicht zu neuen 
krisenhaften Zuspitzungen im außenwirtschaftlichen 
Umfeld kommt und sich damit auch das Vertrauen im 
Inland wieder festigt. 

—— Schon seit Jahren verzeichnet Deutschland eine verhaltene 
Investitionstätigkeit in bestimmten Bereichen. Etwa bei 
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Breitband, Verkehr und kommunaler Infrastruktur sowie 
bei den Rahmenbedingungen für private Investitionen 
müssen wesentliche Fortschritte erzielt werden; aber 
auch bei Bildung, Forschung und Entwicklung sind wei-
tere Anstrengungen erforderlich. Nur so kann Deutsch-
land längerfristig wettbewerbsfähig bleiben und sein 
Wachstumspotenzial erhalten. Denn andere Weltregio-
nen, allen voran die Schwellenländer, holen auf.

—— Die Umsetzung der Energiewende erfordert weiterhin 
große Anstrengungen. Bei der Energieinfrastruktur und 
im Bereich der Energieeffizienz besteht erheblicher In
vestitionsbedarf. Gleichzeitig müssen weiter innovative, 
effiziente und umweltfreundliche Technologien entwi-
ckelt werden. Der Erfolg der Energiewende hängt maß-
geblich davon ab, dass die vielen Maßnahmen optimal 
ineinandergreifen, die Versorgungssicherheit auf hohem 
Niveau gewährleistet bleibt und die Kosten für Wirtschaft 
und Verbraucherinnen und Verbraucher begrenzt wer-
den. Die Energiewende darf nicht zu einem Investitions-
hemmnis werden, und Energie muss für alle bezahlbar 
bleiben. Die Energiekosten in Deutschland liegen deut-
lich höher als in anderen Industrieländern, insbesondere 
außerhalb Europas. Damit die Energiewende zum Erfolg 
wird, muss in Deutschland verstärkt auf die Kosteneffi-
zienz der Instrumente sowie des Gesamtsystems, auf die 
Gewährleistung von Planungs- und Investitionssicher-
heit für alle Akteure und auf die Akzeptanz der Bevölke-
rung geachtet werden. So kann die Energiewende zu 
einem Investitions- und Modernisierungsmotor werden. 

—— Auch die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft muss 
weiter gestärkt werden. Deutschland gehört zu den inno
vativsten Standorten der Welt. Doch noch ist die Zahl 
der Unternehmensgründungen – gerade im Hightech-
Bereich – rückläufig. Die digitale Revolution bringt tief-
greifende und rasante Veränderungen von Produktion 
und Märkten mit sich. Hier muss Deutschland – insbe-
sondere auch seine starke Industrie und der innovative 
Mittelstand – die neuen Chancen nutzen, damit es inter-
national nicht den Anschluss verliert. 

—— Der demografische Wandel in Deutschland geht einher 
mit einer abnehmenden Zahl von Personen im erwerbs-
fähigen Alter. Je nach Branche und Region kann der Man
gel an Fachkräften eine Bremse für Wachstum und Inno
vation werden. Insbesondere in Gesundheitsberufen, aber 
auch in technischen Berufen fehlen schon heute qualifi-
zierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es gilt 
daher, das Erwerbspersonenpotenzial im Inland systema
tisch zu erschließen: durch die Senkung der Zahl der 

Schul- und Studienabbrecher, durch bessere Berufsquali
fikation sowie durch eine höhere Beteiligung von Frauen, 
Älteren, Migrantinnen und Migranten und Menschen 
mit Behinderung am Erwerbsleben. Auch in der Gestal-
tung guter Arbeitsbedingungen für die rund 43 Millionen 
Erwerbstätigen liegt Potenzial zur Sicherung der Fach-
kräftebasis in Deutschland. Nicht zuletzt muss Deutsch-
land auch Zuwanderer besser und schneller integrieren 
und sich um Fachkräfte aus dem Ausland bemühen.

—— Lebensqualität und Wohlstand hängen auch davon ab, 
ob unsere Gesellschaft nachhaltig lebt. Die Bundesregie-
rung hat sich ambitionierte Ziele im Umwelt- und Kli-
maschutz gesetzt, um sowohl national als auch global 
ein gutes Beispiel zu geben und sich für eine Gesell-
schaft einzusetzen, die nicht auf Kosten der nachfolgen-
den Generationen lebt. Die Förderung einer nachhalti-
gen Entwicklung ist deshalb grundlegendes Ziel und 
Maßstab des Regierungshandelns.

Investitionen stärken heißt Wachstum stärken

56. Als Antwort auf diese Herausforderungen will die Bun-
desregierung die Voraussetzungen für die Investitionstätig-
keit in Deutschland und Europa verbessern. Investitionen 
verbessern die Innovations-, Anpassungs- und Wettbewerbs
fähigkeit der Unternehmen und damit auch die langfristige 
Wachstumsbasis für die deutsche Wirtschaft. Sie sind zudem 
neben dem Konsum eine wichtige Stütze der Binnennach-
frage (vgl. Kasten 1). Auch der Wachstumsschwäche in Europa 
tritt die Bundesregierung – gemeinsam mit den europäi-
schen Partnerländern – mit einer koordinierten und wirk-
samen Politik für mehr Investitionen, Wachstum und 
Beschäftigung entschlossen entgegen. Denn Deutschland 
kann sich auf Dauer nur in einem wachstumsstarken und 
wettbewerbsfähigen Europa weiter erfolgreich entwickeln. 

57. Ziel der Bundesregierung ist es, die Investitionen in 
Deutschland, besonders in Bereichen wie Infrastruktur, Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung dauerhaft zu steigern 
und die Rahmenbedingungen für private Investitionen 
spürbar zu verbessern. Um dies zu erreichen, verfolgt die 
Bundesregierung einen umfassenden Ansatz. Dazu gehört,

—— die öffentliche Infrastruktur zu erhalten und zielgerich-
tet auszubauen,

—— die Innovationskraft zu stärken und die deutsche Wirt-
schaft, insbesondere auch die Industrie und den Mittel-
stand, beim digitalen Wandel zu begleiten,
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—— die Energiewende erfolgreich und kosteneffizient weiter-
zuführen und Investitionssicherheit durch klare Rahmen
bedingungen zu gewährleisten sowie Anreize für Inves-
titionen der Unternehmen in Effizienztechnologien zu 
setzen,

—— zur Sicherung des Fachkräftebedarfs mehr in Bildung zu 
investieren, die Arbeitsmarktintegration zu stärken und 
Teilhabemöglichkeiten zu erweitern sowie

—— die Wirtschafts- und Währungsunion in Europa zu stabi-
lisieren und zu vertiefen.

Kasten 1: Entwicklung der Investitionstätigkeit in Deutschland

Schon seit Jahren verzeichnet Deutschland eine verhaltene Investitionstätigkeit in bestimmten Bereichen. Nach der 
jüngsten Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR-Generalrevision 2014) lag die Investitionsquote 
insgesamt in Deutschland mit 19,8 Prozent für das Jahr 2013 insgesamt leicht über den Mittelwerten für die Länder 
Europas bzw. des Euroraums (vgl. Schaubild 1).

Die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Investitionsquote über die letzten 20 Jahre lässt sich grob in drei unter-
schiedliche Phasen einteilen:

Phase I: Im Zeitraum zwischen 1995 und 2000 lag die Investitionsquote in Deutschland – zunächst sogar recht klar – 
durchweg über den Mittelwerten von EU und Euroraum. Eine Ursache dafür war die zwar bereits rückläufige, aber 
immer noch relativ hohe Investitionstätigkeit in den ostdeutschen Ländern.

Phase II: Nachdem das Wirtschaftswachstum im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2000 noch bei 1,6 Prozent pro Jahr lag, 
betrug es im Mittel der Jahre 2001 bis 2005 lediglich 0,6 Prozent. Eine Begleiterscheinung der sich eintrübenden wirt-
schaftlichen Lage war der starke Rückgang der deutschen Investitionsquote. Relativ zur Entwicklung in der EU verrin-
gerte sich diese von 2001 bis 2005 im Durchschnitt um etwa einen Prozentpunkt pro Jahr. Dies war vor allem auf einen 
Normalisierungsprozess nach der Wiedervereinigung und der darauf folgenden Aufholphase mit außergewöhnlich star-
ker Investitionstätigkeit in Ostdeutschland zurückzuführen. Insbesondere mit dem Platzen der Dotcom-Blase an den 
Aktienmärkten im Jahr 2001 und der nachfolgenden Rezession entwickelten sich die Ausrüstungsinvestitionen der 
Unternehmen eher schwach. Aufgrund der Zinskonvergenz im Euroraum und mangelnder Beachtung der Investitions-
risiken kam es zu einem massiven Kapitalabfluss aus Deutschland in die Euro-Peripherie. Dagegen setzte dort u. a. ein 
Bauboom ein, der zwar die relativ zügige konjunkturelle Erholung begünstigte, aber auch zu Übertreibungen an den 
dortigen Immobilienmärkten führte. In Deutschland verringerte sich der Anteil der Bauinvestitionen am Bruttoinlands
produkt dagegen – ausgehend von einem relativ hohen Niveau nach der Wiedervereinigung – zwischen 2000 und 2007 
um etwa 2,5 Prozentpunkte.

Phase III: Seit 2008 hat sich die Investitionstätigkeit in Deutschland stabilisiert. Bereits 2011 war die Investitionsquote 
wieder so hoch wie vor der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Hierzu hat – neben durchgeführten Strukturrefor-
men und den Konjunkturpaketen aus den Jahren 2008 und 2009 – auch beigetragen, dass es im Zuge der günstigen 
Finanzierungsbedingungen und der anhaltenden Erholung der Wirtschaft nach langer Zeit wieder zu einer Expansion 
der deutschen Bauinvestitionen kam. In anderen europäischen Ländern dagegen waren die Investitionen u. a. aufgrund 
eines gesamtwirtschaftlich schwachen Umfelds und umfangreicher Korrekturen im zuvor überhitzten Bausektor rück-
läufig.

Eine tiefere Analyse sektoraler und unternehmensspezifischer Entwicklungen in Deutschland macht deutlich, dass die 
Investitionen gerade in wachstumskritischen Bereichen, bei jungen Unternehmen, in der energieintensiven Industrie, 
aber auch auf kommunaler Ebene über mehrere Jahre schwach waren.

Junge Unternehmen etwa investieren gerade in der kritischen Wachstumsphase, in der eine Expansion in den Absatz-
markt erfolgt (Unternehmensalter 5 bis 10 Jahre), relativ wenig; ferner ist der Anteil der Unternehmen, die investieren, 
seit 2006 rückläufig (KfW-Mittelstandspanel).
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Investitionen und Innovationen: Pfeiler der Sozialen 
Marktwirtschaft

58. Die Soziale Marktwirtschaft bildet die beste Grundlage 
für eine hohe Innovations- und Investitionsdynamik. Sie ist 
und bleibt daher die Richtschnur für die Wirtschafts- und 
Finanzpolitik der Bundesregierung. Ziel ist, oft falsch ver-
standene Gegensätze zwischen Markt und Staat zugunsten 
einer dialogorientierten und modernen Wirtschaftsord-
nung zu überwinden, in der Markt und Staat, Freiheit, 
Eigenverantwortung und Solidarität einander ergänzen:

—— Die Bundesregierung setzt verlässliche rechtliche und 
institutionelle Rahmenbedingungen, damit Märkte gut 
funktionieren und die Menschen von ihnen profitieren. 
Dies sichert Wettbewerb, korrigiert Fehlanreize, schützt 
die Interessen der Steuerzahler und schafft ein gutes 
Klima für Innovationen und private Investitionen.

—— Gleichzeitig engagiert sich die Bundesregierung direkt 
bei der Bereitstellung hochwertiger öffentlicher Infra-
struktur, die die Basis für Wachstum und soziale Teil-
habe bildet. Sie setzt dabei auf zielgerichtete staatliche 
Investitionen, etwa im Bereich der Bildung und der 
Verkehrsinfrastruktur. Wachstumsorientierte Zukunfts-

investitionen sind dabei auch eine Frage der Generatio
nengerechtigkeit, weil sie das Fundament für künftiges 
Wachstum legen.

—— Die Bundesregierung orientiert sich dabei am Gemein-
wohl und setzt auf Transparenz und Dialog. Soziale 
Marktwirtschaft lebt auch von der Teilhabe und Koope-
ration aller gesellschaftlichen Gruppen, von der Politik 
über die Sozialpartner bis zu jeder einzelnen Bürgerin 
und jedem einzelnen Bürger. Durch hohe Transparenz 
sowie breite Beteiligungs- und Dialogmöglichkeiten will 
die Bundesregierung auch die Akzeptanz von wirtschafts- 
und finanzpolitischen Entscheidungen stärken – gerade 
bei großen Infrastrukturprojekten, in der Energie- oder 
Industriepolitik. Deshalb will die Bundesregierung in 
verschiedenen Wirtschaftsbereichen ergebnisorientierte 
Dialoge mit Vertretern von Unternehmen, Gewerkschaf-
ten und Verbänden führen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 1).

59. Der Sachverständigenrat urteilt mehrheitlich, die deut-
sche Wirtschaftspolitik lege zunehmend Marktergebnisse 
fest, um Verteilungsziele zu erreichen (vgl. JG Vorwort Tz 2). 
Leitmotiv müsse stattdessen sein, „mehr Vertrauen in 
Marktprozesse“ walten zu lassen. Zunächst sei die Effizienz 
der Wirtschaftsprozesse zu sichern, und erst anschließend 

Deutschland Euroraum 18 o. Deutschland Italien EU 28 o. Deutschland FrankreichUK

Quelle: Eurostat (nach ESVG-Revision, Stand: 17.10.2014)

Schaubild 1: Gesamtwirtschaftliche Investitionsquoten im europäischen Vergleich
 1995–2014, gleitende Durchschnittswerte (4 Quartale)  
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seien Verteilungsergebnisse über das Steuer- und Transfer-
system anzupassen. Die Bundesregierung kommt hier zu 
einer differenzierten Einschätzung:

—— Nach Auffassung der Bundesregierung lassen sich effizi-
entes Wirtschaften und gerechte Verteilung in der Sozia-
len Marktwirtschaft nicht trennen. Eine faire Verteilung 
von Marktergebnissen beeinflusst immer – und zumeist 
positiv – auch die Effizienz des Wirtschaftens. Chancen-
gerechtigkeit im Bildungssystem zum Beispiel ist eine 
Grundvoraussetzung für Effizienz auf dem Fachkräfte-
markt: Nur wenn die Ausbildung nicht von der sozialen 
Herkunft abhängt, werden dort keine Talente verloren 
gehen. Ungleichheit kann zudem zu einem Wachstums-
hemmnis werden, wenn sie demotiviert und Menschen 
von Leistung sowie Aus- und Weiterbildung abhält. Dar-
über hinaus verhalten sich Menschen in als fair empfun-
denen Systemen kooperativer. Dies reduziert gesell-
schaftliche Konflikte und kommt so letztlich auch dem 
Wachstum zugute. Gleichzeitig dürfen Anreize zu mehr 
Leistung und zu mehr Beschäftigung nicht geschwächt 
werden. Denn nur eine effiziente und wettbewerbsfä-
hige Wirtschaftsordnung, die Anreize für mehr Leistung 
und Beschäftigung setzt, ist dauerhaft in der Lage, sozia-
len Ausgleich und Teilhabe zu organisieren.

—— Auch die Kritik des Sachverständigenrates, mit dem 
Mindestlohn lege die deutsche Wirtschaftspolitik zuneh-
mend Marktergebnisse fest (vgl. JG Tz 1), wird von der 
Bundesregierung nicht geteilt. Der gesetzliche Mindest-
lohn soll als Mindestgrenze für Marktergebnisse Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer vor generell als unan-
gemessen anzusehenden Niedrigstlöhnen schützen und 
so die Fairness im Niedriglohnsegment erhöhen, Nied-
rigverdiener unabhängiger von staatlichen Transfers 
machen und die Lohnverteilung stabilisieren. Diese Fest-
legung entspricht dem Beispiel fast aller Industrieländer 
und wurde von der OECD ausdrücklich begrüßt. Die 
Bundesregierung hat dabei auf eine möglichst beschäfti-
gungsfreundliche Ausgestaltung des Mindestlohns 
geachtet und wird zudem die Auswirkungen des Min-
destlohns auf die Beschäftigung evaluieren.

—— In wichtigen anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei 
der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder der 
gesetzlichen Festschreibung einer Haftungskaskade bei 
der Bankenabwicklung, unternimmt die Bundesregierung 
ausdrücklich Schritte in Richtung mehr Markt bzw. stär-
kerer Marktdisziplin.

Was es für höhere Investitionen braucht

60. Investitionen bestimmen die Kapitalbasis einer Volks-
wirtschaft und sind damit ein wichtiges Fundament für 
Wachstum und Beschäftigung. Eines der wichtigsten Ziele 
der Bundesregierung für die kommenden Jahre ist deshalb 
die Stärkung der Investitionsdynamik in Deutschland. 
Dabei geht es darum,

—— die Rahmenbedingungen für private Investitionen durch 
einen Abbau bestehender Investitionshemmnisse zu ver-
bessern. Dies gilt besonders für junge Unternehmen, 
deren Investitionen rückläufig sowie im internationalen 
Vergleich unterdurchschnittlich sind.

—— die Finanzierung des Erhalts und des Ausbaus der öffent
lichen Infrastruktur gezielt zu stärken und neue Konzepte 
für deren Finanzierung zu erarbeiten. Dabei gilt es, private 
Finanzierungsmöglichkeiten einzubeziehen und den Pfad 
der Haushaltskonsolidierung nicht zu verlassen. Ein 
Schwerpunkt soll dabei auf leistungsfähigen Verkehrs-
wegen und kommunalen Infrastruktureinrichtungen 
liegen. 

61. Um die öffentlichen Investitionsausgaben zu erhöhen, 
setzt die Bundesregierung mit ihrer Haushaltsplanung 
wichtige Impulse bei der Breitband- und Verkehrsinfra-
struktur, aber auch im Bereich Bildung, Wissenschaft und 
Innovation (vgl. Tz 90). Darüber hinaus entlastet sie Länder 
und Kommunen umfangreich, und stärkt so deren Investi-
tionsspielräume (vgl. Tz 133 f.). Um die Mittel für öffentliche 
Investitionen möglichst effektiv einzusetzen und zusätzli-
che Spielräume für deren Finanzierung zu erschließen, 
gilt es,

—— Investitionsvorhaben so zu priorisieren, dass in einzelnen 
Infrastrukturbereichen keine kritischen Qualitätsmängel 
auftauchen. Denn dies kann zur Folge haben, dass der 
Verschleiß sich zusätzlich beschleunigt und der Auf-
holprozess ein Vielfaches an Zeit und Kosten erfordert.

—— privates Finanzierungsvolumen in einer Weise zu erhö-
hen, die das öffentliche Interesse sichert und wirtschaft-
liche Effizienz stärkt. Ein Schlüssel zu einer Erhöhung 
der Infrastrukturinvestitionen sind daher deutlich ver-
besserte Rahmenbedingungen für Modelle der privaten 
Infrastrukturfinanzierung. Dabei sind langfristige Inves-
titionen in Infrastrukturvorhaben sowohl für institutio-
nelle Anleger – insbesondere Versicherungsunternehmen, 
Stiftungen und Fonds – als auch für private Sparer von 
großem Interesse.
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—— Mittel an den Stellen einzusetzen, wo öffentliche Inves-
titionen verstärkt private Investitionen nach sich ziehen. 
Öffentliche Infrastruktur ist häufig eine Voraussetzung 
für private Investitionen und kann diesen zusätzliche 
Impulse geben. 

—— die Kosteneffizienz zu verbessern: Bei der Auswahl und 
Durchführung der Infrastrukturprojekte bestehen unge-
nutzte Potenziale, die zu einer Verbesserung der Kosten
effizienz genutzt werden könnten.

62. Die Bundesregierung wird Hemmnisse für private Inves
titionen abbauen. Hierzu muss unternehmerisches Engage-
ment, vor allem in Form von Unternehmensgründungen, 
gestärkt werden, indem etwa bürokratische Lasten abge-
baut und innovative Finanzierungsformen erleichtert wer-
den. Auch die Potenziale der Beteiligungsfinanzierung an 
privaten Investitionen und Infrastrukturprojekten müssen 
besser entwickelt und ausgeschöpft werden. Dabei kommt 
es insbesondere darauf an, Investitionssicherheit durch ver-
lässliche Rahmenbedingungen zu gewährleisten.

63. Auch der Sachverständigenrat widmet sich ausführlich 
dem Thema Investitionen. Wie die Bundesregierung sieht 
er eine der entscheidenden Herausforderungen darin, die 
Rahmenbedingungen für private Investitionen spürbar zu 
verbessern. Bei den öffentlichen Investitionen gebe es 
ansatzweise Schwächen, die durch die Umschichtung von 
öffentlichen Mitteln anzugehen seien. Der Rat stellt fest, 
dass Investitionsquoten schlecht ableit- und vergleichbar 
und daher für politische Zielsetzungen ungeeignet seien. 

Auch für die Bundesregierung sind gesamtwirtschaftliche 
Investitionsquoten und die Betrachtung von Investitions-
ausgaben nur ein erster Ausgangspunkt für eine vertiefte 
Analyse, bei der u. a. der institutionelle Rahmen, die demo-
grafische Entwicklung sowie veränderte Bedarfe berück-
sichtigt werden müssen. Diese wird in verschiedenen Gre-
mien detailliert geleistet und dient als Grundlage dafür, 
ursachengerechte Maßnahmen zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen für Investitionen zu entwickeln. Letztlich 
kommt es darauf an, dass sowohl die öffentlichen als auch 
die privaten Investitionen zusammengenommen zu einer 
Stärkung der wirtschaftlichen Leistungskraft beitragen.

Öffentliche Mittel zielgerichtet für Infrastruktur­
investitionen einsetzen

64. Umfang und Qualität der Infrastruktur eines Landes 
prägen dessen Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit ent-
scheidend mit. Die Bundesregierung setzt daher mit dem 
Bundeshaushalt 2015 und ihrer Finanzplanung ein klares 
Zeichen für höhere Investitionen: Sie stellt zum einen 
einen Bundeshaushalt auf, der schon wie der Haushalt des 
Vorjahres ohne Nettoneuverschuldung auskommen wird. 
Dies stärkt die Handlungsfähigkeit des Staates, das Ver-
trauen von Unternehmerinnen und Unternehmern sowie 
Bürgerinnen und Bürgern und ermutigt so auch zu mehr 
privaten Investitionen. 

Zum anderen setzt die Bundesregierung klare Prioritäten 
und stärkt die öffentlichen Ausgaben für Bildung, For-
schung, Energieeffizienz und Infrastruktur. Die Bundesre-
gierung wird in dieser Legislaturperiode insgesamt 9 Milliar
den Euro zusätzlich in Bildung und Forschung investieren. 

Bis 2017 stellt sie insgesamt 5 Milliarden Euro zusätzlich 
für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes zur Verfügung. 
Von 2016 bis 2018 wird sie erneut erhebliche zusätzliche 
Mittel in Höhe von insgesamt 10 Milliarden Euro für 
öffentliche Investitionen, darunter auch Investitionen im 
Verkehrsbereich, vorsehen; dabei wird sie weiterhin keine 
zusätzlichen Schulden aufnehmen. Gleichzeitig wird die 
Nutzerfinanzierung im Straßenverkehr durch eine Ausdeh-
nung der Lkw-Maut sowie eine Infrastrukturabgabe für 
Pkw ausgeweitet. Um das Ziel einer flächendeckenden Breit
bandinfrastruktur mit Bandbreiten von mind. 50 Mbit/s bis 
2018 zu erreichen und hier zusätzliche Anreize für entspre-
chende Investitionen zu setzen, werden die Erlöse aus der 
Versteigerung von Rundfunkfrequenzen genutzt.

Die Bundesregierung hat außerdem die Mittel zur Förde-
rung des Städtebaus auf 700 Millionen Euro 2014 erhöht; 
dieses Volumen ist auch für die Jahre 2015 bis 2017 vorge-
sehen. 

Auch auf dem Wohnungsmarkt will die Bundesregierung 
die Investitionstätigkeit stärken – gerade im Hinblick auf 
die wachsende Wohnungsnachfrage in Ballungsräumen 
und die energetischen Herausforderungen im Bestand und 
Neubau. 

65. Insbesondere eine Reihe von Gemeinden weist – bei 
erheblicher regionaler Streuung – in wichtigen Infrastruk-
turbereichen einen merklichen Investitionsrückstand auf. 
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Deshalb entlastet die Bundesregierung Länder und Kom-
munen unter anderem in den Bereichen Kinderbetreuung, 
Schulen und Hochschulen, Zuwanderung und Städtebau in 
dieser Legislaturperiode um insgesamt rund 10 Milliarden 
Euro und stärkt so die Investitionsspielräume von Gemein-
den und Ländern (vgl. Tz 135). 

Die Bundesregierung wird für die Zeit ab 2020 ein gesamt-
deutsches Fördersystem für strukturschwache Regionen 
entwickeln, für das die Bund-Länder-Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ als 
Ausgangspunkt dienen soll. Dabei wird sie dafür Sorge tra-
gen, dass die Investitionskraft von Ländern und Kommu-
nen unterstützt wird. Nicht zuletzt wird die Bundesregie-
rung öffentlichen Auftraggebern durch ein modernes und 
anwenderfreundliches Vergaberecht bessere Rahmenbedin-
gungen für öffentliche Investitionen an die Hand geben.

66. Wer gut ausgebaute öffentliche Infrastrukturen nutzen 
möchte, darf sich nicht durch Steuerflucht oder -vermei-
dung seiner Verantwortung für das Gemeinwesen entzie-
hen. Die Bundesregierung begrüßt und unterstützt daher 
die Entwicklung des globalen Standards zum automatischen 
Informationsaustausch über Finanzkonten. Sie unterstützt 
nachdrücklich eine strikte Anwendung der europäischen 
Beihilferegeln gegen die selektive Bevorzugung von einzel-
nen Unternehmen in der Anwendung des Steuerrechts. 
Darüber hinaus strebt die Bundesregierung bei den Unter-
nehmensteuern eine Mindestharmonisierung in Europa 
an, insbesondere durch die „Gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage“.

Innovationskraft ausbauen, Digitalisierung voranbringen

67. Deutschlands Stärken liegen im innovativen Mittel-
stand und in einer modernen und dynamischen Industrie. 
Ziel der Bundesregierung ist es, größere Spielräume für pri-
vate Investitionen zu eröffnen, die Innovationskraft und 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen – gerade auch in 
der Industrie – weiter zu stärken und die gesellschaftliche 
Akzeptanz hierfür im Dialog mit allen Beteiligten zu för-
dern (vgl. Tabelle lfd. Nr. 2). 

68. Um global wettbewerbsfähig zu bleiben, braucht es eine 
schnellere Umsetzung von Ergebnissen aus Forschung und 
Entwicklung in marktfähige Produkte. Hierzu hat die Bun-
desregierung die neue Hightech-Strategie als gemeinsame 
ressortübergreifende Forschungs- und Innovationsstrategie 
verabschiedet. Ziel ist es, wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Chancen von innovativen Forschungsergebnissen früh-

zeitig zu erkennen und neue Ideen schnell in marktfähige 
Produkte und Dienstleistungen umzusetzen (vgl. Tz 96 ff.).

69. Die Bundesregierung hat eine umfassende Digitale 
Agenda 2014–2017 beschlossen. Sie bildet unter anderem 
den Rahmen dafür, dass die deutsche Industrie den Struk-
turwandel hin zu einer Industrie 4.0 vollziehen kann, in der 
die Möglichkeiten der Digitalisierung und Vernetzung voll 
ausgeschöpft werden. Die Digitale Agenda hat zum Ziel, das 
Innovationspotenzial in Deutschland stärker zu erschlie-
ßen, auch durch die Förderung des Themas Digitalisierung 
in Bildung, Forschung und Wissenschaft. Ferner sollen gute 
digitale Arbeit ermöglicht und für alle Bürgerinnen und 
Bürger der Zugang zu und die Teilhabe an der digitalen 
Welt verbessert werden. Hierfür soll über den Breitband-
ausbau hinaus (vgl. Tz 64) die digitale Medienkompetenz in 
allen Generationen gestärkt werden. Darüber hinaus gilt es, 
die Sicherheit und den Schutz der IT-Systeme und Dienste 
zu gewährleisten, um das Vertrauen von Gesellschaft und 
Wirtschaft in die Verlässlichkeit und Integrität der Systeme 
zu stärken. Bei all dem muss ein funktionierender Wettbe-
werb als ein Pfeiler der Sozialen Marktwirtschaft auch im 
digitalen Zeitalter sichergestellt werden. Ziel ist dabei auch, 
das offene und freie Internet zu erhalten sowie Teilhabe, 
Meinungsvielfalt, Innovation und fairen Wettbewerb durch 
Netzneutralität sicherzustellen. Deutschland braucht eine 
neue Gründerzeit: Gründerinnen und Gründer stehen für 
Kreativität und unternehmerische Freiheit und sorgen für 
Fortschritt, Investitionen und Wachstum. Die Bundesregie-
rung unterstützt daher Gründungen, gerade durch Frauen. 
Insbesondere in der Wachstumsphase fehlt es aber kapital- 
intensiven jungen Unternehmen häufig an Finanzierungs-
möglichkeiten, auch, weil in Deutschland der Wagniskapi-
talmarkt im internationalen Vergleich wenig entwickelt ist. 
Die Bundesregierung wird daher die Rahmenbedingungen 
für Wagniskapital in Deutschland weiter verbessern und 
dafür sorgen, dass sich das noch junge Marktsegment für 
Crowdfinanzierungen weiter entwickeln kann.

70. Damit Unternehmen mehr Spielraum für Wertschöp-
fung, für Beschäftigung und Innovationen bleibt, wird die 
Bundesregierung neue Impulse beim Bürokratieabbau set-
zen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. 
Die Bundesregierung wird bis spätestens zum 30. Juni 2015 
das Prinzip des „One-in, one-out“ in Deutschland einfüh-
ren. Kern dieses Ansatzes ist, dass in gleichem Maße Belas-
tungen abgebaut werden, wie durch neue Regelungsvorha-
ben zusätzliche Belastungen entstehen.
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In Bildung investieren, Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt 
gerechter gestalten

71. Die Bundesregierung stärkt die Wettbewerbsfähigkeit 
des Standorts Deutschland durch höhere Investitionen in 
Bildung und Maßnahmen zur Fachkräftesicherung. Die 
Demografiestrategie und das Fachkräftekonzept der Bun-
desregierung bündeln hierzu eine Reihe von Maßnahmen 
mit dem Ziel, das inländische Fachkräftepotenzial zu er
schließen und Deutschland attraktiver für internationale 
Fachkräfte zu machen. Eckpfeiler dieser Strategien im 
Inland sind die stärkere Integration von Frauen, Älteren 
und zugewanderten Menschen, eine qualitativ hochwertige 
Allgemeinbildung in den Schulen sowie eine gute berufli-
che Aus- und Weiterbildung. Die Bundesregierung hat ge
meinsam mit der Wirtschaft, den Gewerkschaften, der 
Bundesagentur für Arbeit und den Ländern eine Allianz für 
Aus- und Weiterbildung vereinbart. Ziel dieser Allianz ist es, 
die Attraktivität und Qualität der beruflichen Bildung zu 
stärken und die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und 
akademischer Bildung zu verbessern. Mit der Übernahme 
der vollständigen Finanzierung des BAföG und der BAföG-
Reform leistet die Bundesregierung einen wichtigen Bei-
trag, um die Lebenssituation von Schülerinnen und Schü-
lern sowie der Studierenden zu verbessern (vgl. Tz 171). Die 
Bundesregierung fördert zudem die Gleichstellung von 
Frauen und Männern in Unternehmen und im öffentlichen 
Dienst des Bundes, den weiteren Ausbau einer qualitativ 
hochwertigen Kindertagesbetreuung und, insbesondere mit 
dem Elterngeld Plus, eine bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Um darüber hinaus Pflege und Beruf besser ver-
einbar zu machen, hat die Bundesregierung die Möglich-
keiten – einschließlich der finanziellen Unterstützung – für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessert, sich für 
die Pflege von Angehörigen von der Arbeit ganz oder teil-
weise freistellen zu lassen.

72. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, angemessene 
Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin
nen sicherzustellen. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leis-
tet das Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie. So gilt seit 
dem 1. Januar 2015 in Deutschland ein allgemeiner gesetz-
licher Mindestlohn von 8,50 Euro brutto je Zeitstunde. Zu
gleich wurde die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarif-
verträgen reformiert und das Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
auf alle Branchen ausgeweitet. 

Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassung erlauben Ar
beitnehmern wie Arbeitgebern, schnell und flexibel auf 
sich verändernde Anforderungen zu reagieren. Um jedoch 
einen Missbrauch dieser Instrumente zu Lasten der Arbeit-

nehmer zu verhindern, wird die Bundesregierung die Arbeit
nehmerüberlassung auf ihre Kernfunktionen hin orientieren 
und rechtswidrigen Vertragskonstruktionen bei Werkver-
trägen begegnen. 

Der Rat weist darauf hin, dass der deutsche Arbeitsmarkt 
eine unzureichende Flexibilität aufweise, um künftigen 
strukturellen Krisen zu begegnen. Deshalb seien beste-
hende Regulierungen – wie der flächendeckende allge-
meine Mindestlohn – kritisch zu überprüfen und zu korri-
gieren (vgl. JG Tz 17 ff.). Aus Sicht der Bundesregierung 
verkennt der Rat dabei, dass der deutsche Mindestlohn 
lediglich ein unteres Auffangnetz darstellt. Er wird alle zwei 
Jahre auf Vorschlag einer Kommission der Sozialpartner 
überprüft, die einen angemessenen Mindestschutz der 
Arbeitnehmer, faire und funktionierende Wettbewerbsbe-
dingungen sowie voraussichtliche Auswirkungen auf die 
Beschäftigung berücksichtigt. Ein Mindestlohn ist in fast 
allen hoch entwickelten Ländern gängige Praxis und der 
deutsche Mindestlohn entspricht (im Verhältnis zum Medi-
anlohn) nahezu dem OECD-Durchschnitt. Darüber hinaus 
geht es auch bei der geplanten Neuregelung von Werkver-
trägen und Arbeitnehmerüberlassung nicht darum, die 
notwendige Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt einzuschrän-
ken, sondern missbräuchliche Gestaltungen zu beseitigen.

73. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden durch 
die kalte Progression steuerlich belastet. Daher will die 
Bundesregierung die finanziellen und politischen Voraus-
setzungen schaffen, um für diese Legislaturperiode Bürge-
rinnen und Bürger bei der kalten Progression zu entlasten. 
Dies erhöht die Nettoeinkommen und schafft Freiraum für 
mehr Konsum und Investitionen. 

74. Mit dem Rentenpaket aus dem Jahr 2014, das unter an
derem eine abschlagsfreie Rente für besonders langjährig 
Versicherte ab 63 Jahren und eine verbesserte Anrechnung 
von Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder 
enthält, schließt die Bundesregierung eine Reihe von Gerech
tigkeitslücken in der sozialen Sicherung. Die Lebensleistun-
gen vieler Menschen werden in der Rente nun besser ge
würdigt.

75. Nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden Fachkräftebe
darfs soll es künftig für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer rentenrechtlich attraktiver sein, bei guter Gesundheit 
möglichst lange im Erwerbsleben zu bleiben. Das Renten-
paket aus dem Jahr 2014 ermöglicht es den Arbeitsvertrags-
parteien, im laufenden Arbeitsverhältnis eine Übereinkunft 
zu treffen, einen auf das Erreichen der Regelaltersgrenze 
vereinbarten Beendigungszeitpunkt gegebenenfalls auch 
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mehrfach hinauszuschieben. Um lebenslaufbezogenes Ar
beiten stärker zu unterstützen, soll der rechtliche Rahmen 
für einen flexibleren Übergang vom Erwerbsleben in den 
Ruhestand verbessert werden. Dazu prüft eine Arbeitsgruppe 
zum einen die flexible Weiterarbeit bis zum gesetzlichen 
Renteneintrittsalter und zum anderen die Möglichkeiten 
eines attraktiven Weiterarbeitens danach.

Die Energiewende erfolgreich fortsetzen 

76. Die Energiewende hat das Potenzial, zu einem Investi-
tions- und Modernisierungsmotor zu werden. Der grund
legende Umbau der Energieversorgung hin zu einem 
überwiegenden Anteil erneuerbarer Energien und mehr 
Energieeffizienz schafft Impulse für Innovationen und 
neue Technologien und eröffnet neue Geschäftsfelder und 
Märkte. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Deutschland 
ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort bleibt und 
weiterhin seine Klimaschutzziele umsetzt. Dafür muss die 
Energiewende nicht nur ökologisch, sondern auch ökono-
misch zum Erfolg werden. Leitschnur für die weitere Um
setzung der Energiewende ist das „energiepolitische Drei-
eck“ einer sicheren, bezahlbaren und umweltverträglichen 
Energieversorgung. In der 10-Punkte-Energie-Agenda wur-
den die zentralen Vorhaben zur Energiewende, die in den 
nächsten Jahren anstehen, zusammengefasst. Die Maßnah-
men sind inhaltlich und zeitlich so aufeinander abgestimmt, 
dass die Energiewende planvoll und effizient durchgeführt 
wird.

77. Von hoher Bedeutung sind Planungs- und Investitions-
sicherheit sowie Kosteneffizienz sowohl der einzelnen Maß
nahmen wie auch des Gesamtsystems. Mit der Reform des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) hat die Bundesregie-
rung die Grundlage dafür gelegt, die Kostendynamik bei 
der Förderung der erneuerbaren Energien zu durchbrechen. 
Der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien wird plan-
barer, die erneuerbaren Energien werden stärker in den 
Markt integriert und die finanziellen Lasten des Ausbaus 
besser auf alle Schultern verteilt. Um auch in Zukunft bei 
wachsendem Anteil erneuerbarer Energien eine sichere, 
kosteneffiziente und umweltverträgliche Stromversorgung 
zu gewährleisten, müssen die Regeln des Strommarkts an
gepasst werden, unter anderem ist eine größere Flexibilität 
aller Akteure erforderlich. Als erster Schritt wird dazu das 
Grünbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende“ mit 
Maßnahmen und Lösungsansätzen noch bis Anfang März 
2015 öffentlich zur Konsultation gestellt.

78. Für den Erfolg der Energiewende ist der Ausbau der 
Übertragungsnetze zentral. Ohne den Ausbau wird es nicht 
gelingen, den Strom aus erneuerbaren Energien aus dem 
Norden zu den Verbrauchszentren im Süden und Westen 
Deutschlands zu transportieren und kosteneffizient eine 
sichere Versorgung zu gewährleisten. Dazu sind alle Akteure 
gefordert, den Netzausbau weiter zu unterstützen. Die Bun-
desregierung ist bestrebt, beim Netzausbau eine breite Akzep
tanz in der Öffentlichkeit zu erzielen und diesen möglichst 
naturverträglich zu gestalten. Erheblicher Investitionsbe-
darf besteht auch in den Verteilernetzen. Die Bundesregie-
rung wird im Frühjahr 2015 einen Entwurf für eine Novelle 
der Anreizregulierungsverordnung vorlegen. Ziel ist es, die 
Rahmenbedingungen für Verteilernetze investitionsfreund-
licher auszugestalten und gleichzeitig die Bezahlbarkeit von 
Energie im Blick zu behalten. Für den Erfolg der Energie-
wende muss zudem die Energieeffizienz zur zweiten Säule 
der Energiewende werden. Auch hier sind umfangreiche 
Investitionen notwendig, um die Effizienzpotenziale zum 
Beispiel im Gebäudebereich und in der gewerblichen Wirt-
schaft zu heben. Die Bundesregierung hat daher Maßnah-
men für mehr Energieeffizienz im Nationalen Aktionsplan 
Energieeffizienz (NAPE) zusammengefasst. Sie wird ihren 
Kurs einer markt- und technologiegetriebenen Steigerung 
der Energieeffizienz mit dem Dreiklang „Informieren, För-
dern und Fordern“ sektorübergreifend und zielgerichtet 
fortsetzen. 

79. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Treib
hausgasemissionen in Deutschland bis 2020 um mindes-
tens 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Dies ist 
ein entscheidendes Etappenziel für das langfristige Ziel, die 
Emissionen bis 2050 um 80 bis 95 Prozent zu senken. Mit 
dem Aktionsprogramm „Klimaschutz 2020“ hat die Bundes
regierung zusätzliche Maßnahmen beschlossen, um das 
2020er-Ziel zu erreichen. Darüber hinaus wird 2016 ein Kli-
maschutzplan 2050 erarbeitet, der die weiteren Reduktions
schritte beschreibt und in einem breiten Dialogprozess mit 
Maßnahmen unterlegt.

Die Wirtschafts- und Währungsunion in Europa vertiefen

80. Eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung in Europa ist 
eine entscheidende Voraussetzung für Wachstum und Be
schäftigung in Deutschland. In Europa muss ein Dreiklang 
aus beschleunigten Investitionen, der Umsetzung von 
Strukturreformen und wachstumsfreundlicher Konsolidie-
rung dafür sorgen, die Wettbewerbsfähigkeit, die finanzpo-
litische Nachhaltigkeit und die Wachstumschancen der 
Volkswirtschaften aller europäischen Mitgliedstaaten wei-
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ter zu verbessern. Nationale und europäische Anstrengun-
gen, Solidarität und Eigenverantwortung müssen dabei 
Hand in Hand gehen. Ein nachhaltiges ausgewogenes Wirt-
schaftswachstum, das allen Bürgern Chancen auf wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Teilhabe eröffnet, kann 
auch die soziale Lage der Menschen in der Europäischen 
Union verbessern und dauerhaft absichern.

81. Das Vertrauen in die Stabilität der gemeinsamen Wäh-
rung ist eine wichtige Voraussetzung für eine wirtschaft
liche Erholung. Deshalb sind solide und damit auch auf 
Wachstum ausgerichtete öffentliche Finanzen eine wich-
tige Grundlage für Vertrauen und Erwartungssicherheit 
von Haushalten und Unternehmen und damit auch für 
Investitionen. 

82. Die Ursachen für die hohe Arbeitslosigkeit in einigen 
Ländern liegen nicht nur in der verhaltenen wirtschaftlichen 
Belebung, sondern auch in ausstehenden oder nicht voll 
wirksamen Strukturreformen. Die ersten wirtschaftlichen 
Erfolge in einigen Mitgliedstaaten zeigen jedoch, dass der 
Ansatz von wachstumsfreundlicher Konsolidierung, Soli
darität und Strukturreformen erfolgreich ist. Dies sollte 
andere Mitgliedstaaten mit Wachstumsdefiziten ermutigen, 
ihrerseits Strukturreformen zügig umzusetzen. 

Die Bundesregierung stimmt mit dem Sachverständigenrat 
überein, dass Strukturreformen und wachstumsfreundliche 
Konsolidierung in Europa wichtig sind, sieht dabei jedoch 
auch die Notwendigkeit gezielter Maßnahmen zur Stärkung 
von Investitionen auf europäischer Ebene. Von solchen 
Investitionen können kurz- und mittelfristige Wachstums
impulse ausgehen, die die Wirkung von Strukturreformen 
ergänzen.

83. Die Bundesregierung begrüßt deshalb, dass ein Schwer-
punkt der Arbeit der neuen Europäischen Kommission dar-
auf liegen soll, die Investitionstätigkeit – insbesondere 
durch privates Engagement – zu stärken. Wachstums- und 
Investitionshemmnisse in den Mitgliedstaaten müssen 
identifiziert und wirkungsvoll angegangen werden. Dabei 
muss vor allem das Umfeld für private Investitionen, auch 
durch bessere Rechtsetzung auf europäischer Ebene, dauer-
haft verbessert werden. 

84. Die kontinuierliche Ausrichtung nationaler Politik auf 
Strukturreformen zur Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit, 
von Wachstum und Beschäftigung ist und bleibt entschei-
dend für einen dauerhaften Erfolg der Wirtschafts- und 
Währungsunion. Die Bundesregierung wird sich deshalb 
auch weiterhin für eine engere und verbindliche wirtschafts

politische Koordinierung in Europa einsetzen. Gleichzeitig 
müssen die bestehenden Verfahren zur besseren finanz-, 
wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Koordinierung 
und zur Vermeidung von zukünftigen Krisen konsequent 
angewandt und gestärkt werden. Dazu müssen sich aus 
Sicht der Bundesregierung die Mitgliedstaaten etwa die 
länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europä-
ischen Semesters stärker zu eigen machen.

85. Eine Grundbedingung für Wachstum und die Finanzie-
rung von Investitionen sind darüber hinaus funktionsfä-
hige Finanzmärkte. Die Bundesregierung, die EU und die 
G20-Staaten haben daher eine Vielzahl von regulatorischen 
Maßnahmen auf den Weg gebracht, um das Finanzsystem 
stabiler zu machen. Die neue Bankenunion leistet einen 
wesentlichen Beitrag, um die Stabilität des Bankensystems 
in Europa und damit der europäischen Währungsunion 
insgesamt zu verbessern. Sie umfasst einen einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus, einen gemeinsamen Mechanismus 
zur Abwicklung von Banken und harmonisierte Regeln für 
die nationalen Einlagensicherungssysteme. Die Bundesre-
gierung wird sich weiterhin dafür einsetzen, die Krisenfes-
tigkeit der Finanzmärkte zu stärken, die Risiken systemre-
levanter Banken zu verringern und die dienende Funktion 
des Finanzsektors für die Realwirtschaft wieder in den Vor-
dergrund zu rücken.

Die Lebensqualität in Deutschland und Europa nachhaltig 
verbessern

86. Ein dynamisches Wachstum, gesellschaftlicher Zusam-
menhalt und eine nachhaltige Entwicklung sind entschei-
dend für den Wohlstand und die Lebensqualität der Men-
schen in Deutschland und Europa. Ziel der Bundesregierung 
ist es daher, diese Rahmenbedingungen zu verbessern und 
in die richtige Balance zueinander zu bringen. Sie setzt dazu 
auf mehr öffentliche und private Investitionen, eine starke 
Innovationskraft der Unternehmen, auf gute Bildungs- und 
Teilhabechancen auf dem Arbeitsmarkt und am sozialen 
Leben, auf eine erfolgreiche Energiewende und nicht zuletzt 
auf ein stabiles Europa. 

87. Was für eine hohe Lebensqualität wichtig ist, wird von 
den Menschen individuell unterschiedlich beurteilt. Die 
Bundesregierung wird vor diesem Hintergrund im Rahmen 
der Regierungsstrategie „Gut leben in Deutschland – was 
uns wichtig ist“ im Jahr 2015 einen umfassenden und the-
menoffenen Bürgerdialog initiieren. Die vorliegenden Gut-
achten und Indikatorensysteme, etwa der entsprechenden 
Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages sowie 
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des Sachverständigenrates, bezieht die Bundesregierung 
dabei mit ein. Auf dieser Basis wird ein Indikatoren- und 
Berichtssystem zur Lebensqualität in Deutschland ent
wickelt.

B. �Die Weichen für mehr Investitionen und 
Innovationen stellen

88. Die deutsche Wirtschaft steht vor den Herausforderun-
gen eines beschleunigten technologischen Wandels (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 3) und einer alternden Gesellschaft. Innova-
tionen und Investitionen in die Zukunftsfähigkeit sind für 
Deutschland daher von zentraler Bedeutung. 

89. Die seit längerem verhaltene Investitionsentwicklung in 
bestimmten Bereichen erfordert es, öffentliche Investitio-
nen zu stärken und die Rahmenbedingungen für private 
Investitionen zu verbessern. Die Bundesregierung hat sich 
das Ziel gesetzt, eine Gesamtinvestitionsquote oberhalb des 
OECD-Durchschnitts zu erreichen. Sie setzt zur weiteren 
Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland zukünftig 
noch mehr auf Gründerinnen und Gründer und wird ins-
besondere kleinere und mittlere Unternehmen im Bereich 
der Digitalisierung und von Innovationen unterstützen 
(vgl. Tabelle lfd. Nummer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11). 

Mit einer modernen Infrastruktur Deutschlands Zukunft 
sichern

90. Aus Sicht der Bundesregierung sind in den kommenden 
Jahren erhebliche Anstrengungen auf dem Gebiet der öffent
lichen Investitionen erforderlich. Auch der Sachverständi-
genrat sieht einen steigenden Erneuerungs- und Erhaltungs
bedarf bei der öffentlichen Infrastruktur (vgl. JG Tz 11 und 
444 ff.). Sie wird ihre Investitionen in eine moderne und leis
tungsfähige Verkehrsinfrastruktur weiter verstärken. In den 
Jahren 2014 bis 2017 stellt sie bereits insgesamt 5 Milliarden 
Euro zusätzlich für den Erhalt und Ausbau der Verkehrs
infrastruktur des Bundes zur Verfügung. Insgesamt steht 
bei den Verkehrsinvestitionen der Erhalt im Vordergrund. 
Um die Planungssicherheit zu verbessern, werden nicht 
verwendete Mittel im Verkehrshaushalt auch in den Folge-
jahren weiterhin für Investitionen zur Verfügung stehen.

91. Die Bundesregierung wird außerdem die Nutzerfinan-
zierung ausweiten. Zum 1. Juli 2015 soll die Lkw-Maut auf 
weiteren rd. 1.100 km vierstreifigen Bundesstraßen einge-
führt sowie zum 1. Oktober 2015 auf Lkw ab einem zulässi-
gen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen ausgeweitet werden 

(vgl. Tabelle lfd. Nr. 12). Zudem ist geplant, im Jahr 2016 eine 
Infrastrukturabgabe in Form einer zeitbezogenen elektro-
nischen Pkw-Vignette einzuführen. Diese wird europarechts
konform ausgestaltet sein, wobei gleichzeitig kein Fahrzeug
halter eines im Inland zugelassenen Pkw stärker mit Abgaben 
belastet werden soll als bisher. Die Einnahmen aus der In
frastrukturabgabe sollen zweckgebunden in den Erhalt und 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur fließen (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 13).

92. Im Bereich der Eisenbahninfrastruktur hat der Bund 
mit der Deutsche Bahn AG ein 28 Milliarden Euro umfas-
sendes fünfjähriges Modernisierungsprogramm für das 
bestehende Schienennetz vereinbart (vgl. Tabelle lfd. Nr. 14). 
Dabei wird die Bundesregierung ihre Mittel für die Ersatz
investitionen in die Bundesschienenwege einschließlich 
Verkehrsstationen auf durchschnittlich 3,3 Milliarden Euro 
pro Jahr für den Zeitraum 2015 bis 2019 weiter erhöhen. 
Zudem wird der Bund ab 2016 zusätzliche Dividendenzah-
lungen der Deutschen Bahn AG in Höhe von durchschnitt-
lich 440 Millionen Euro pro Jahr wiederum zur Durchfüh-
rung von Ersatzinvestitionen in die Bundesschienenwege 
einsetzen. Mit dem Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs 
im Eisenbahnbereich wird die Bundesregierung den Wett-
bewerb auf den Eisenbahnmärkten fördern, Anreize zur 
Effizienzsteigerung setzen und zur Schaffung eines einheit-
lichen europäischen Marktes beitragen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 
15). Sie steht dabei zum integrierten Konzern DB AG.

93. Das Thema Infrastruktur gewinnt auch im Bereich der 
Förderung von Elektromobilität weiter an Bedeutung (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 16). Um hier die Rahmenbedingungen wei-
ter zu verbessern, setzt die Bundesregierung derzeit die 
EU-Richtlinie zum Aufbau von Infrastrukturen für alterna-
tive Antriebe („Clean Power for Transport“) hinsichtlich der 
festgelegten Ladestecker-Standards als Ladesäulenverord-
nung in nationales Recht um (vgl. Tabelle lfd. Nr. 17). Bei 
der Förderung der Elektromobilität als innovative Techno-
logie am Standort Deutschland steht die Bundesregierung 
weiterhin in intensivem fachlichen Dialog mit der Nationa-
len Plattform Elektromobilität. 

94. Auch Investitionen in die kommunale Infrastruktur 
sind von großer Bedeutung. Hierzu wird die Bundesregie-
rung einen Beitrag zur Verbesserung der Investitionskraft 
von Ländern und Kommunen leisten (vgl. Tz 135). 

95. Von 2016 bis 2018 wird die Bundesregierung darüber 
hinaus erhebliche zusätzliche Mittel in Höhe von 10 Milli-
arden Euro für öffentliche Investitionen, insbesondere in 
Infrastruktur und Energieeffizienz, vorsehen. 
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Eine neue Hightech-Strategie für mehr Innovationen 

96. Um Deutschland auf dem Gebiet der Innovationen weiter 
voranzubringen, hat die Bundesregierung im September 2014 
die neue Hightech-Strategie verabschiedet (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 18). Diese Strategie bündelt vielfältige Maßnahmen und 
zeigt wirtschaftliche und gesellschaftliche Chancen von 
Innovationen auf. Insgesamt wurden allein im Jahr 2014 rd. 
11 Milliarden Euro unter dem Dach dieses umfassenden 
Ansatzes zur Verfügung gestellt. Mit den für die Forschung 
in dieser Legislaturperiode zusätzlich eingeplanten 3 Milli-
arden Euro wird verstärkt in Zukunftsfelder investiert.

97. Die Hightech-Strategie identifiziert sechs prioritäre Zu
kunftsfelder, auf denen zukunftsweisende, anwendungs
orientierte Forschung die Entwicklung innovativer Produkte 
und Dienstleistungen vorantreibt:

—— Digitale Wirtschaft und Gesellschaft 

—— Nachhaltiges Wirtschaften und Energie 

—— Innovative Arbeitswelt 

—— Gesundes Leben 

—— Intelligente Mobilität 

—— Zivile Sicherheit 

98. Im Rahmen der Hightech-Strategie wird die Bundesre-
gierung außerdem die Zusammenarbeit von Hochschulen 
mit Unternehmen weiter stärken. Spitzencluster, Zukunfts
projekte und vergleichbare Netzwerke werden dabei unter-
stützt, die strategische Zusammenarbeit mit anderen Inno-
vationsregionen in der Welt auszubauen.  

99. Um das Innovationspotenzial kleiner und mittlerer 
Unternehmen zu stärken, werden das „Zentrale Innovati-
onsprogramm Mittelstand“ (ZIM) und die Förderinitiative 
„KMU-innovativ“ (vgl. Tabelle lfd. Nr. 19) weiterentwickelt 
und budgetär verstärkt. Die Bundesregierung wird auch 
Schlüsseltechnologien wie die Mikroelektronik und die 
Batterieforschung gezielt fördern. U. a. stellt sie mit dem 
neuen Programm „Innovationen für die Produktion, Dienst
leistung und Arbeit von morgen“ bis zum Jahr 2020 bis zu 
einer Milliarde Euro sowohl für Produkt- als auch Prozess
innovationen zur Verfügung (vgl. Tabelle lfd. Nr. 20). Die Rah
menbedingungen für Innovationen sollen weiter verbessert 
werden. In diesem Zusammenhang will die Bundesregie-
rung für mehr Aufgeschlossenheit gegenüber technologi-

schen Neuerungen werben und interessierte Bürgerinnen 
und Bürger anregen, innovationspolitische Prozesse mitzu-
gestalten. Sie teilt die Position des Sachverständigenrats, 
dass Innovationsbemühungen gezielt dort zu fördern sind, 
wo sie sonst nicht zustande kommen (vgl. JG Tz 40 f.). Die 
Programme der Bundesregierung zur Forschungs- und Inno
vationsförderung haben grundsätzlich eine begrenzte Lauf-
zeit. Sie werden zudem regelmäßig evaluiert. Dies entspricht 
der Forderung des Sachverständigenrats, Maßnahmen der 
direkten Innovationsförderung mit einem bindenden Aus-
laufdatum zu versehen (vgl. JG Tz 42).

Mit der Digitalen Agenda die Chancen der Digitalisierung 
nutzen 

100. Mit dem digitalen Wandel und der damit verbundenen 
zunehmenden internationalen Vernetzung verändern sich 
die Bedingungen in fast allen Bereichen des gesellschaftli-
chen Lebens. Auch für die Wirtschaft bietet die Digitalisie-
rung neue Gestaltungsspielräume für Innovationen und 
neue Geschäftsmodelle. Die Bundesregierung hat vor diesem 
Hintergrund eine umfassende Digitale Agenda 2014–2017 
beschlossen, die sie gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft, 
Tarifpartnern und Zivilgesellschaft weiterentwickeln und in 
einem kontinuierlichen Prozess umsetzen wird (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 21). Drei Kernziele bilden das Leitbild für die Digitale 
Agenda:

—— Das Innovationspotenzial Deutschlands soll stärker 
erschlossen werden.

—— Zugang und Teilhabe für alle Bürgerinnen und Bürger 
sollen durch den Breitbandausbau verbessert werden. 
Die digitale Medienkompetenz aller Generationen soll 
gestärkt werden.

—— Sicherheit und Schutz der IT-Systeme und IT-Dienste 
sollen verbessert werden, um das Vertrauen von Gesell-
schaft und Wirtschaft zu stärken.

101. Die Bundesregierung bündelt die Maßnahmen der 
Digitalen Agenda in insgesamt sieben Handlungsfeldern 
(vgl. Schaubild 2). Ein zentrales Handlungsfeld ist z. B. die 
Verbesserung digitaler Infrastrukturen. Insbesondere erfor-
dert die Digitalisierung leistungsfähige Breitbandnetze. 
Deshalb verfolgt die Bundesregierung mit der Digitalen 
Agenda das Ziel, dass unter Ausnutzung aller Technologien 
bis 2018 eine flächendeckende Breitbandinfrastruktur mit 
mind. 50 Mbit/s entsteht. Dies bildet nicht zuletzt die Basis 
für die Anwendung intelligenter Dienste. Um zusätzlich 
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neue Geschäftsmodelle für schnellen, mobilen Internetzu-
gang in Städten anzustoßen, sollen durch eine Klarstellung 
im Telemediengesetz bestehende Rechtsunsicherheiten bei 
der Haftung von WLAN-Betreibern beseitigt werden. Das 
offene und freie Internet soll erhalten bleiben. Teilhabe, 
Meinungsvielfalt, Innovation und fairer Wettbewerb sollen 
sichergestellt werden. Die Bundesregierung wird sich für 
eine gesetzliche Verankerung der Netzneutralität einsetzen, 
bevorzugt auf europäischer Ebene.

102. Die Wirtschaft ist von den Veränderungen einer zuneh
menden Digitalisierung massiv betroffen. Dabei eröffnet 
sich für Unternehmen die Chance, die mit Industrie 4.0 
bezeichnete intelligente und maßgeschneiderte Produktion 
und Logistik fortzuentwickeln und die Produktivität deut-
lich zu steigern. Die Bundesregierung wird die industrie-
spezifischen Aspekte der Digitalisierung mit den relevanten 
Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaft und 
Politik erörtern, auf dieser Basis den Handlungsbedarf 
identifizieren und geeignete Maßnahmen einleiten (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 22 und 23). Gleichzeitig setzt sich die Bun-
desregierung für gute digitale Arbeit, ein hohes Beschäfti-
gungsniveau und zukunftsfeste soziale Sicherungssysteme 
ein und nimmt dabei die Auswirkungen der digitalen 
Arbeitswelt auf die Beschäftigten und ihre Arbeitsbedin-
gungen in den Blick.

103. Die Bundesregierung unterstützt die Digitalisierung in 
Bildung, Wissenschaft und Forschung u. a. durch eine Stra-
tegie Digitales Lernen gemeinsam mit den Ländern, einen 
Rat für Informationsinfrastruktur sowie Forschungs- und 
Innovationsförderung (Industrie 4.0, Big Data, IT-Sicher-
heitsforschung) (vgl. Tabelle lfd. Nr. 24).

104. Um die Vorteile einer systematischen Vernetzung auch 
in den Bereichen Bildung, Energie, Gesundheit, Verkehr und 
Verwaltung stärker zur nutzen, wird die Bundesregierung 
Anfang 2015 eine Strategie „Intelligente Vernetzung“ be
schließen. Mit dieser Strategie sollen branchenübergreifende 
Potenziale der Digitalisierung stärker zur Entfaltung ge
bracht sowie Bekanntheit und Akzeptanz von digitalen 
Lösungen gesteigert werden. 

105. Die Bundesregierung unterstützt zudem den Mittel-
stand als Nachfrager wie auch als Anbieter von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien (IKT) beim Über-
gang in die digitale Wirtschaft. Damit in Deutschland 
verfügbare Daten für bestehende und für neue Produkte 
und Dienste mit digitalen Inhalten genutzt werden können, 
überarbeitet die Bundesregierung auch die Regelungen zur 
Weiterverwendung von Daten öffentlicher Stellen des Bun-
des und der Länder, wie z. B. Geodaten.

Schaubild 2: Handlungsfelder der Digitalen Agenda
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106. Mit dem IT-Sicherheitsgesetz wird die Bundesregierung 
die Sicherheit informationstechnischer Systeme durch die 
Vorgabe von Mindeststandards in Deutschland signifikant 
verbessern. Gleichzeitig setzt sich die Bundesregierung für 
eine stringente Datenschutzgrundverordnung ein, um Bür-
gerinnen und Bürger zu schützen sowie gleiche Bedingun-
gen für Unternehmen in Europa zu schaffen. Hierbei sollen 
die Schutzpflichten für die Privatsphäre der Bürgerinnen 
und Bürger konkretisiert werden, ohne dass zugleich inno-
vative Geschäftsmodelle oder die Nutzerfreundlichkeit des 
Internets in Frage gestellt werden. 

Gründungen und Unternehmertum in Deutschland  
weiter stärken

107. Deutschland braucht eine „Neue Gründerzeit“. Die 
Bundesregierung fördert daher Gründergeist und unter-
nehmerische Initiative sowie bessere Finanzierungsbedin-
gungen, um die Gründungsdynamik zu erhöhen und das 
Wachstumspotenzial kleiner und mittlerer Unternehmen 
noch besser zu erschließen.

108. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass Unter-
nehmerinnen und Unternehmer in der Gesellschaft mehr 
Wertschätzung erfahren, der erfolgreiche Generationen-
wechsel weiter befördert wird und Gründungsinteressierte 
passgenau beraten werden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 25, 26 und 
27). Zudem mobilisiert die Bundesregierung künftig auch 
bisher im Gründungsgeschehen unterrepräsentierte Grup-
pen, wie z. B. Frauen, verstärkt für eine Gründung (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 28 und 29).

109. Die Bundesregierung erleichtert Investitionen von Un
ternehmensgründerinnen und -gründern sowie innovativen 
Mittelständlern, indem sie mit den ERP-Programmen Finan
zierungen bereitstellt, die am Markt nicht in ausreichen-
dem Maße verfügbar sind (vgl. Tabelle lfd. Nr. 30).

110. Die Anzahl der Hightech-Gründungen ist in den ver-
gangenen Jahren zurückgegangen. Daher verstärkt die Bun-
desregierung ihre Anstrengungen, Gründerinnen und 
Gründern in diesem Bereich den Zugang zu einer ersten 
Finanzierung zu erleichtern. Zudem unterstützt sie innova-
tive Start-ups beim Markteintritt in den wichtigen US-Markt 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 31). Auch Crowdfinanzierungen können 
als stark wachsende Finanzierungsform einen wichtigen 
Beitrag zur Finanzierung von jungen Unternehmen leisten. 
Die Bundesregierung hat daher im Entwurf des Kleinanle-
gerschutzgesetzes Ausnahmeregelungen für Crowdfinan-
zierungen beschlossen. Damit soll ein verlässlicher Rechts-

rahmen geschaffen werden, der neben den Interessen der 
Anleger auch die Interessen der jungen Unternehmen an
gemessen berücksichtigt.

111. Der internationale Vergleich zeigt, dass trotz einer akti-
ven Start-up-Szene mit guten Ideen der Wagniskapitalmarkt 
in Deutschland unterentwickelt ist. Insbesondere in der 
Wachstumsphase fehlt es innovativen Gründerinnen und 
Gründern sowie jungen Unternehmen oftmals an Kapital. 
Die Bundesregierung wird deshalb gemeinsam mit dem 
Europäischen Investitionsfonds eine Wachstumsfazilität 
mit einem Volumen von 500 Millionen Euro auflegen und 
sich in Absprache mit der Deutschen Börse für neue Maß-
nahmen zur Mobilisierung von Börsengängen für junge 
Wachstumsunternehmen einsetzen. Darüber hinaus setzt 
die Bundesregierung mit der steuerlichen Freistellung des 
2013 eingeführten INVEST-Zuschusses für Wagniskapital 
zusätzliche Anreize, um Wagniskapital zu mobilisieren 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 32). 

C. �Dem Investitionsaufschwung den richtigen 
Rahmen geben

112. Funktionierender Wettbewerb bringt Innovationen 
und Investitionen hervor, sichert Vielfalt sowie Wirtschaft-
lichkeit und begrenzt Machtkonzentrationen. Die Bundes-
regierung will daher funktionierenden Wettbewerb auch 
im digitalen Zeitalter sicherstellen. Gerade Investitionen 
der öffentlichen Hand brauchen verlässliche Rahmenbe-
dingungen für die öffentliche Beschaffung in Form eines 
modernen und anwenderfreundlichen Vergaberechts. Dar-
über hinaus verbessert ein weiterer Abbau bürokratischer 
Hemmnisse das Investitionsklima.

Für ein modernes und anwenderfreundliches 
Vergaberecht

113. Wie öffentliche Auftraggeber beim Einkauf von Waren, 
Bau- und Dienstleistungen oder bei der Vergabe von Kon-
zessionen vorgehen müssen, um Wettbewerb, Transparenz 
und Gleichbehandlung sicherzustellen, regelt das Vergabe-
recht. Beim Einkauf der öffentlichen Hand soll mit dem 
Geld der Steuerzahler das beste Preis-Leistungs-Verhältnis 
am Markt erzielt werden. Zugleich übt die öffentliche Hand 
als wichtiger Nachfrager auf vielen Märkten erheblichen 
Einfluss auf das Produktangebot aus. 

114. Für die wettbewerbliche Vergabe öffentlicher Aufträge 
und Konzessionen liegt seit April 2014 mit drei neuen 
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EU-Vergaberichtlinien ein grundlegend überarbeitetes euro
päisches Regelwerk vor (vgl. Tabelle lfd. Nr. 33). Diese EU-
Vergaberichtlinien müssen bis April 2016 in deutsches Recht 
umgesetzt werden. Die Bundesregierung wird diese Umset-
zung nutzen, um ein modernes, einfaches und anwender-
freundliches deutsches Vergaberecht zu schaffen, das mehr 
Flexibilität bei der Vergabe öffentlicher Aufträge bietet. 

115. Struktur und Inhalt des derzeitigen deutschen Vergabe
rechts sind sehr komplex. Um die Struktur zu vereinfachen, 
sollen die wesentlichen Vorgaben der neuen EU-Richtlinien 
im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ver-
ankert werden. Die Einzelheiten des Vergabeverfahrens sollen 
grundsätzlich durch Rechtsverordnungen geregelt werden 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 34, 35 und 36). Eine Rechtsverordnung 
im Bereich Liefer- und Dienstleistungen wird die existie-
renden untergesetzlichen Vergabeordnungen ersetzen. Da
bei wird die Bundesregierung jedoch auch weiterhin die 
betroffenen öffentlichen Auftraggeber und Wirtschaftsver-
bände in beratender Funktion mit einbeziehen. Die Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) bleibt er
halten und regelt weiterhin die Besonderheiten der Vergabe 
in diesem Bereich.

116. Mit der Umsetzung der neuen EU-Vergaberichtlinien 
sollen zudem auch die Vergabeverfahren einfacher, schnel-
ler und damit effizienter werden. Freiräume für die öffent-
liche Hand wie etwa im Bereich der Daseinsvorsorge bleiben 

erhalten. Für soziale Dienstleistungen wird die Bundesre-
gierung ein erleichtertes Vergabeverfahren einführen. 

Vor allem die nachhaltige Beschaffung in Deutschland soll 
auf Bundesebene gestärkt und weiterentwickelt werden. 
Wo es möglich ist, sollen – unter Beachtung des Ziels der 
wirtschaftlichen Beschaffung – soziale, ökologische und 
innovative Aspekte bei der öffentlichen Beschaffung stär-
ker Berücksichtigung finden. Die Bundesregierung wird 
zudem selbstverständlich sicherstellen, dass Unternehmen 
bei der Ausführung öffentlicher Aufträge alle geltenden 
sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen – wie den 
gesetzlichen Mindestlohn – einhalten. 

117. Korruption und andere Wirtschaftsdelikte dürfen bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge nicht ohne Folgen bleiben. 
Bislang ist es angesichts einer Vielzahl unterschiedlicher 
Regelungen auf Landesebene für öffentliche Auftraggeber 
schwierig nachzuprüfen, ob es bei einem Unternehmen zu 
Straftaten gekommen ist. Die Bundesregierung wird des-
halb im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Verga-
berichtlinien die Einführung eines zentralen bundesweiten 
Vergabeausschlussregisters und die Vereinheitlichung der 
inhaltlichen Regelungen prüfen. Damit wird sichergestellt, 
dass öffentliche Auftraggeber bundesweit über Wirtschafts-
delikte informiert sind und nach den gleichen Regeln vor-
gehen.

Kasten 2: Leitlinien für die Vergaberechtsmodernisierung

—— Struktur und Inhalt des deutschen Vergaberechts müssen einfach und anwenderfreundlich sein.

—— Die wirtschaftliche Beschaffung wird durch Wettbewerb, Transparenz und Nichtdiskriminierung sichergestellt.

—— Soziale, ökologische und innovative Aspekte sollen im Einklang mit dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz gestärkt  
werden.

—— Kommunale Handlungsspielräume sollen erhalten bleiben.

—— Der bürokratische Aufwand für Auftraggeber und Auftragnehmer soll so gering wie möglich gehalten werden.

—— Öffentliche Aufträge im Inland und im EU-Ausland sollen für deutsche Unternehmen gleichermaßen attraktiver 
werden. Europa- und bundesweit soll das Vergabeverfahren daher möglichst einheitlich sein.

—— Kleine und mittlere Unternehmen dürfen im Wettbewerb um öffentliche Aufträge nicht benachteiligt werden.

—— Ein weitgehend digitalisierter Beschaffungsprozess wird angestrebt.

—— Wirtschaftsdelikten muss wirksam entgegengewirkt werden.

—— Die EU-Richtlinien werden „eins zu eins“ in das deutsche Recht umgesetzt.
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Funktionierenden Wettbewerb im digitalen Zeitalter  
stärken

118. Das digitale Zeitalter stellt mit seinen rasanten techno-
logischen Entwicklungen neue Herausforderungen an die 
Wettbewerbspolitik. Auf den sich dynamisch entwickeln-
den Internetmärkten müssen eine wirksame Fusionskont-
rolle und der Schutz vor Missbrauch von Marktmacht auf 
nationaler und europäischer Ebene sichergestellt sein. Zu
gleich müssen Innovationsanreize und die Offenheit der 
Internetmärkte erhalten bleiben, damit die Wirtschaft 
sowie Verbraucherinnen und Verbraucher weiter von den 
Chancen profitieren können, die die wachsende Internet-
ökonomie bietet. Der Ordnungsrahmen für die digitale 
Wirtschaft sollte dabei in wesentlichen Teilen auf der euro-
päischen Ebene verankert sein. Dazu hat die Bundesregie-
rung der Europäischen Kommission Vorschläge unterbrei-
tet. So sollte aus Sicht der Bundesregierung etwa geprüft 
werden, inwieweit bei der Frage, ob eine Fusion auf europä-
ischer Ebene kontrolliert wird, nicht nur die aktuellen 
Umsätze der Unternehmen berücksichtigt werden, sondern 
auch der Wert einer Transaktion. Dieser kann maßgeblich 
von der Zahl der Nutzer und dem Wert der Daten abhän-
gen. Insbesondere sollte auf europäischer Ebene geprüft 
werden, inwieweit für marktmächtige Plattformbetreiber 
über das Wettbewerbsrecht hinausgehende Regelungen 
erforderlich sind.

Darüber hinaus setzt sich die Bundesregierung dafür ein, 
dass die Europäische Kommission bei ihrer Fusionskont-
rollpraxis die Internationalisierung der Märkte und die 
Effizienz- und Synergieeffekte von Fusionen angemessen 
berücksichtigt.

119. Die Bundesregierung wird eine kartellrechtliche Rege-
lung für betriebswirtschaftliche Kooperationsmöglichkeiten 
von Presseverlagen unterhalb der redaktionellen Ebene er
arbeiten. Die konkrete Ausgestaltung wird die unterschied-
lichen Interessen größerer und kleinerer Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlage, die Arbeitsplatzbelange der Journalis-
ten und die Auswirkungen auf die publizistische Vielfalt 
berücksichtigen. Ziel ist es, Gefahren für die Pressevielfalt 
durch die Veränderungen im digitalen Medienzeitalter 
abzuwenden.

Die Bundesregierung wird darüber hinaus die im Dezem-
ber 2014 eingerichtete Bund-Länder-Kommission bei der 
Prüfung eines möglichen Novellierungsbedarfs im Kartell-
recht im Hinblick auf die Konvergenz der Medien unter-
stützen.

Zudem setzt sich die Bundesregierung weiter für einen 
neutralen Pressevertrieb über das Presse-Grosso ein. Hier 
sind allerdings in erster Linie die für das Presserecht 
zuständigen Länder gefordert.

120. Die Bundesregierung wird die private Kartellrechts-
durchsetzung weiter stärken, indem sie die EU-Richtlinie 
zu Schadensersatzklagen wegen Zuwiderhandlungen gegen 
wettbewerbsrechtliche Bestimmungen fristgerecht bis Ende 
2016 umsetzt. Kartellgeschädigten sollen so Schadensersatz
ansprüche leichter geltend machen können. Gleichzeitig 
wird sichergestellt, dass Unternehmen, die mit den Kartell-
behörden kooperieren, nicht benachteiligt werden. 

Im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie wird die Bundes-
regierung zudem die Neuregelungen der achten GWB-No-
velle evaluieren. Dabei wird insbesondere überprüft, ob die 
Neuregelungen wirksam sicherstellen, dass Unternehmen 
sich nicht durch Umstrukturierungen einer Geldbuße wegen 
Kartellverstößen entziehen können. Auch muss die Verant-
wortung von Konzernen für Kartellverstöße ihrer Tochter-
unternehmen klarer geregelt werden. 

Neue Impulse für den Abbau von Bürokratie

121. Wenn Unternehmen von Bürokratie entlastet werden, 
bleibt ihnen mehr Spielraum für Wertschöpfung, Beschäfti-
gung und Innovationen. Auch der Rat bestätigt, dass Büro
kratiehemmnisse die nicht-preisliche Wettbewerbsfähigkeit 
einer Volkswirtschaft beeinträchtigen können (vgl. JG Tz 144 
und Kasten 7). Die Bundesregierung setzt sich daher weiter 
dafür ein, den Erfüllungsaufwand durch bundesrechtliche 
Regelungen für die Wirtschaft, für Bürgerinnen und Bürger 
sowie für die Verwaltung zu reduzieren und sich dabei be
sonders auf die Bereiche zu konzentrieren, in denen die 
Entlastungen für die Betroffenen auch tatsächlich spürbar 
sind. Zwischen den Zielen Bürokratieabbau und bessere 
Rechtsetzung sowie anderen Politikzielen ist stets eine aus-
gewogene Balance herzustellen. Die Bundesregierung ver-
steht dabei Bürokratieabbau als eine Vereinfachung, bei der 
bestehende Schutzstandards gewahrt und nicht abgesenkt 
werden. Die Bundesregierung hat dies mit dem Arbeitspro-
gramm „Bessere Rechtsetzung 2014“ erneut bekräftigt (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 37). 

122. Der zu Beginn des Jahres 2012 eingeführte Bürokratie-
kostenindex (BKI) wird konsequent fortgeführt. Die Bundes
regierung hat sich das Ziel gesetzt, die Erfolge beim Abbau 
der Bürokratiekosten der Wirtschaft dauerhaft zu sichern. 
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Der BKI wird regelmäßig aktualisiert und im Internet ver-
öffentlicht (www.bundesregierung.de/buerokratieabbau).

Die Bundesregierung wird ein Verfahren einführen, um die 
Belange kleiner und mittlerer Unternehmen in der Ge
setzesfolgenabschätzung systematisch zu berücksichtigen: 
Bereits beim Entwurf neuer Vorschriften des Bundes sollen 
Regelungsalternativen für kleine und mittlere Unterneh-
men systematischer geprüft werden. Wo immer möglich, 
sollten Regelungsalternativen gefunden werden, die kleine 
und mittlere Unternehmen weniger belasten. 

123. Die Bundesregierung hat am 11. Dezember 2014 Eck-
punkte zur weiteren Entlastung der mittelständischen 
Wirtschaft von Bürokratie beschlossen. Die Eckpunkte ent-
halten 21 Maßnahmen, u. a. zum Steuer- und Bilanzrecht, 
zur Entlastung von Start-ups und jungen Gründern sowie 
zur Reduzierung von Statistik- und Informationspflichten. 
Maßnahmen, deren Umsetzung gesetzlicher Änderungen 
bedürfen, werden in einem Artikelgesetz zusammengefasst. 
Dieses Gesetz soll im 1. Quartal 2015 in den Bundestag ein-
gebracht und bis zur Sommerpause verabschiedet werden. 
Mit den Eckpunkten, die auf dem bestehenden Arbeitspro-
gramm „Bessere Rechtsetzung 2014“ aufbauen, will die 
Bundesregierung beim Bürokratieabbau schneller und kon-
sequenter vorankommen und Impulse für Wachstum und 
Investitionen in Deutschland setzen.

Als eine der wichtigsten Maßnahmen der Eckpunkte wird 
die Bundesregierung bis spätestens zum 30. Juni 2015 das 
Prinzip des „One-in, one-out“ in Deutschland einführen. 
Kern dieses Ansatzes ist, dass in gleichem Maße Belastun-
gen abgebaut werden, wie durch neue Regelungsvorhaben 
zusätzliche Belastungen entstehen. Der Anstieg des Erfül-
lungsaufwandes soll dauerhaft begrenzt werden. Hierbei 
wird auf den bestehenden Rahmen der Erfüllungsaufwands
ermittlung aufgesetzt und die Erfahrungen von anderen 
Staaten werden einbezogen. 

Auch das EU-Recht kann Bürokratiebelastungen verursa-
chen, da eine Vielzahl von nationalen Regelungen in 
Deutschland auf EU-Recht zurückzuführen ist. Deswegen 
ist es Ziel der Bundesregierung, frühzeitig darauf hinzuwir-
ken, dass EU-Gesetzgebung nur so viel bürokratischen Auf-
wand wie unbedingt notwendig nach sich zieht. Um dies zu 
gewährleisten, wird die Bundesregierung das derzeit an
wendbare Verfahren, mit dem die Kosten aus EU-Gesetzen 
abgeschätzt werden, evaluieren und weiterentwickeln; Ziel 
ist es, dass sich die Bundesregierung künftig noch gezielter 
für kostengünstigere Regelungsvarianten im EU-Recht ein-
setzen kann. 

124. Mit dem Programm „Digitale Verwaltung 2020“ greift 
die Bundesregierung unter anderem das Ziel der Digitalen 
Agenda auf, die flächendeckende Digitalisierung der Verwal
tung nach verbindlichen Standards voranzubringen (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 38). Wichtige Querschnittsprozesse werden 
mit E-Beschaffung und eRechnung konsequent digitalisiert. 
Eine durchgängige Digitalisierung der Verwaltungsabläufe 
wird durch die elektronische Aktenführung unterstützt. 
Die Überprüfung von rund 3.500 Schriftformerfordernissen 
im „Projekt Digitale Erklärungen“ (sog. „Normenscreening“) 
soll den Bürokratieabbau weiter voranbringen.

125. Ein schlankes, einfaches und effizientes EU-Recht ist eine 
notwendige Rahmenbedingung für unternehmerisches En
gagement und höhere Investitionen in allen europäischen 
Mitgliedstaaten. Die Bundesregierung wird daher die Euro-
päische Kommission mit Nachdruck dabei unterstützen, 
die bessere Rechtsetzung zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit 
zu machen. Das „REFIT“-Programm muss ambitioniert um
gesetzt und ausgeweitet werden; es soll EU-Recht einfacher 
und effizienter machen, damit es weniger Kosten verursacht. 
Die Bundesregierung wird sich nachdrücklich dafür einset-
zen, dass die Europäische Kommission Regelungsbereiche 
identifiziert, die das größte Potenzial zur Vereinfachung und 
zur Verringerung der Regulierungskosten bieten, vor allem 
soweit diese für kleine und mittlere Unternehmen besonders 
relevant sind. Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, 
dass die Europäische Kommission für zu identifizierende Re
gelungsbereiche konkrete Abbauziele festlegt. Dabei gilt es, 
bestehende Schutzstandards zu wahren und nicht abzusen-
ken. Zugleich muss die Qualitätskontrolle der Folgenab-
schätzungen auf EU-Ebene weiter gestärkt werden. Die Ent
scheidung der Europäischen Kommission vom 18. Dezember 
2014, einen zum Teil extern besetzten „Ausschuss für Regu-
lierungskontrolle“ einzurichten, ist ein wichtiger Schritt. 
Ferner ist, aufbauend auf dem bisher Erreichten, die Trans-
parenz der EU-Gesetzgebung weiter zu verbessern. Dies be
trifft insbesondere die Möglichkeiten der betroffenen Un
ternehmen, Bürgerinnen und Bürger oder Institutionen, 
sich verstärkt in den Gesetzgebungsprozess einzubringen, 
indem etwa die Entwürfe von Folgenabschätzungen veröf-
fentlicht werden.

126. Nachhaltiges, also wirtschaftlich, sozial und ökologisch 
verantwortliches Engagement von Unternehmen (CSR – 
Corporate Social Responsibility) ist aus Sicht der Bundesre-
gierung unterstützenswert. Freiwillige Berichterstattungs-
systeme wie z. B. der vom Rat für nachhaltige Entwicklung 
gemeinsam mit der Wirtschaft entwickelte Deutsche Nach-
haltigkeitskodex können hierfür einen wertvollen Beitrag 
leisten. Die Bundesregierung wirbt dafür, dass sich noch 

www.bundesregierung.de/buerokratieabbau
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mehr Unternehmen an solchen freiwilligen Berichterstat-
tungssystemen beteiligen. Der europäische Gesetzgeber hat 
2014 beschlossen, dass bestimmte große Unternehmen künf
tig ausführlicher auch nicht-finanzielle Informationen – 
etwa über Sozial- und Arbeitnehmerbelange sowie Umwelt
belange – veröffentlichen müssen. Die Bundesregierung wird 
sich entsprechend den vom Bundeskabinett verabschiedeten 
„Eckpunkten zur weiteren Entlastung der mittelständischen 
Wirtschaft von Bürokratie“ vom 11. Dezember 2014 für 
eine mittelstandsfreundliche Ausgestaltung der Umsetzung 
der Richtlinie einsetzen. Die Umsetzungsfristen werden 
voll ausgeschöpft.

D. �Öffentliche Haushalte im Zeichen der 
Nachhaltigkeit 

127. Der Bundeshaushalt hat einen wesentlichen Anteil an 
der positiven Entwicklung der öffentlichen Finanzen ins-
gesamt. Der nominelle Haushaltsausgleich ohne Nettokre-
ditaufnahme wurde bereits 2014 und somit ein Jahr früher 
als geplant erreicht. Die solide und wachstumsorientierte 
Finanzpolitik der Bundesregierung kommt auch in ihrer 
Finanzplanung zum Ausdruck, die ohne Neuverschuldung 

fortgeschrieben wird. Gleichzeitig wird die Bundesregierung 
auf der Ausgabenseite weiterhin klare Prioritäten setzen 
und Investitionen in Bildung, Forschung und Infrastruktur 
stärken. So werden zusätzliche Belastungen für künftige 
Generationen vermieden, und das Vertrauen der Menschen 
in ihre Teilhabemöglichkeiten und in die Handlungsfähig-
keit des Staates wird gestärkt. Der erfolgreiche Konsolidie-
rungskurs schafft wichtige Voraussetzungen für Wachstum, 
Beschäftigung, Investitionen und Innovationen. 

128. Die Bundesregierung wird weiterhin darauf setzen, das 
Steuerrecht kontinuierlich weiterzuentwickeln, um es an die 
Anforderungen der modernen Gesellschaft in einer globali-
sierten Welt anzupassen. Dabei wird insbesondere angestrebt, 
eine mittelstandsfreundlich ausgestaltete Erbschaft- und 
Schenkungsteuer zu erhalten, die Grundsteuer zu moderni-
sieren sowie die kalte Progression zu mildern. Von hoher 
Bedeutung ist ebenfalls der Kampf gegen grenzüberschrei-
tende Gewinnverlagerungen international operierender Un
ternehmen, bei dem sich die Bundesregierung zusammen 
mit ihren G20-Partnern engagiert. Die Anpassungsprozesse 
in strukturschwachen Regionen wird die Bundesregierung 
auch zukünftig begleiten und bestehende Förderprogramme 
ab 2020 in ein gesamtdeutsches Fördersystem integrieren.

Schaubild 3: Ausgaben, Einnahmen und Maastricht-Finanzierungssaldo des Staates (in Prozent des BIP) 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Stand: Januar 2015

Prozent Prozent

1995: Ohne die Vermögenstransfers infolge der Übernahme der Schulden der Treuhandanstalt und der Wohnungsbauunternehmen der DDR. Inklusive dieses Effekts belief sich das 
 gesamtstaatliche De�zit auf 9,3 % des BIP. 
2000: Ohne UMTS-Erlöse. Inklusive dieses Effekts wies der Staatshaushalt einen Überschuss in Höhe von 1,0 % des BIP auf.
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Wachstumsorientierten Konsolidierungskurs fortsetzen

129. Deutschland setzt seinen erfolgreichen Konsolidie-
rungskurs fort. Dies begrüßt auch der Sachverständigenrat 
(vgl. JG Tz 45). Der Gesamtstaat (Bund, Länder, Gemeinden 
und Sozialversicherungen einschließlich ihrer Extrahaus-
halte) erreichte 2014 zum dritten Mal in Folge einen leich-
ten Überschuss (in Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung). Der gesamtstaatliche Finanzierungs-
saldo 2014 betrug 0,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts; 
auch strukturell lag der Saldo im Überschuss. Im laufenden 
Jahr wird der Staatshaushalt annähernd ausgeglichen sein 
und strukturell einen leichten Überschuss erzielen. Die auf 
europäischer Ebene bestehenden Defizit-Obergrenzen wur-
den und werden damit eingehalten.

130. Auch konnte die Schuldenstandsquote (Staatsverschul-
dung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt) kontinuier-
lich zurückgeführt werden, von 79 Prozent im Jahr 2012 auf 
voraussichtlich 74 Prozent im Jahr 2014. Dies ist angesichts 
der demografischen Entwicklung von entscheidender Bedeu
tung für die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finan-
zen. Die Rückführung der Schuldenstandsquote entspricht 
auch den europäischen Vorgaben. Zwar haben die Konsoli-
dierungserfolge zu einer Trendumkehr beim Schulden
stand geführt; jedoch lag die Schuldenstandsquote 2013 
mit 76,9 Prozent noch rund 12 Prozentpunkte über dem 
Niveau des Jahres 2008 – vor der Krise – und noch deutlich 
über dem Maastricht-Kriterium von 60 Prozent. Die Bun-
desregierung hat sich zu Beginn der Legislaturperiode zu 
dem Ziel bekannt, die Schuldenstandsquote innerhalb von 
zehn Jahren auf weniger als 60 Prozent des Bruttoinlands
produkts zu reduzieren, um dem Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt auch langfristig gerecht zu werden. Bis Ende 2017 
strebt sie eine Absenkung auf unter 70 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts an. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die 
Verstetigung der Konsolidierungserfolge erforderlich. 

Föderale Finanzbeziehungen zukunftsfähig machen

131. Mit Ablauf des 31. Dezember 2019 treten die Regelungen 
zum bundesstaatlichen Finanzausgleich – das Maßstäbege-
setz und das Finanzausgleichsgesetz – außer Kraft. Hiermit 
laufen auch die Regelungen zur Verteilung der Solidarpakt 
II-Mittel aus. Deshalb ist es erforderlich, die Bund-Länder-
Finanzbeziehungen insgesamt neu zu ordnen. Bund und 
Länder werden gemeinsam Grundlagen für Vereinbarun-
gen zu Fragen der föderalen Finanzbeziehungen erarbeiten. 
Ziel der Bundesregierung ist es, noch in dieser Legislatur-
periode zu einem Ergebnis zu kommen, das den Interessen 

des Bundes und der Länder gerecht wird und den Födera-
lismus insgesamt stärkt. 

132. Bei der Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen 
sollen sowohl die vertikalen Finanzbeziehungen zwischen 
Bund und Ländern als auch die horizontalen Finanzbezie-
hungen unter den Ländern modernisiert werden. Gegenstand 
der zwischen Bund und Ländern geführten Gespräche sind 
neben der Reform des Länderfinanzausgleichs im engeren 
Sinne unter anderem auch die Einnahmen- und Aufgaben-
verteilung und die Eigenverantwortung der föderalen Ebe-
nen, die Zukunft des Solidaritätszuschlags, eine Stärkung 
der Kompetenzen des Stabilitätsrates zur Überwachung der 
Haushalte von Bund und Ländern sowie der künftige Um
gang mit Altschulden von Bund und Ländern. 

133. Bund und Länder haben im Bildungs- und Wissen
schaftsbereich ihre nach dem Grundgesetz eröffneten 
Kooperationsmöglichkeiten erweitert. Neben der Förde-
rung von projektgebundener und außeruniversitärer For-
schung hat der Bund seit der Änderung des Grundgesetzes 
zum 1. Januar 2015 auch die Möglichkeit erhalten, Hoch-
schulen langfristig direkt zu fördern (vgl. Tabelle lfd. Nr. 39). 

134. Die Bundesregierung wird in dieser Legislaturperiode 
insgesamt 9 Milliarden Euro zusätzlich in Bildung und For-
schung investieren. Davon sind 6 Milliarden Euro zur Ent-
lastung von Ländern und Gemeinden vorgesehen, damit 
diese ihre Herausforderungen bei der Finanzierung von 
frühkindlicher und schulischer Bildung sowie bei den Hoch
schulen besser bewältigen können. So werden die Länder 
u. a. um jährlich 1,17 Milliarden Euro entlastet, indem die 
Finanzierung der Geldleistungen nach dem BAföG ab dem 
1. Januar 2015 vollständig durch den Bund finanziert wird. 
Damit erhalten sie mehr Spielraum, um ihre Kernaufgaben 
in der Bildung, insbesondere im Hochschulbereich, wahr-
zunehmen. Mit dem Hochschulpakt finanziert der Bund 
gemeinsam mit den Ländern bis 2020 die Schaffung von 
760.000 zusätzlichen Studienplätzen für Studienanfänger 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 40). Darüber hinaus stellt der Bund  
3 Milliarden Euro für die Forschung zur Verfügung. Damit 
finanziert der Bund außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen, den Pakt für Forschung und Innovation und die 
Exzellenzinitiative weiter. Den Aufwuchs für die außer
universitäre Forschung von 3 Prozent finanziert der Bund 
alleine.

135. Weitere Entlastungen für Länder und Kommunen ent-
hält das am 31. Dezember 2014 in Kraft getretene Gesetz 
zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 
2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der 
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Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des Lastenaus-
gleichsgesetzes. Darüber hinaus sollen die Kommunen im 
Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes 
im Umfang von 5 Milliarden Euro jährlich von der Einglie-
derungshilfe entlastet werden. Die im Juli 2014 mit einem 
breit angelegten Beteiligungsprozess begonnenen Arbeiten 
am Bundesteilhabegesetz werden 2015 fortgeführt (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 41). Dieses Bundesteilhabegesetz soll – wie 
im Koalitionsvertrag vereinbart – in dieser Legislaturpe
riode verabschiedet werden. Darüber hinaus wird sich der 
Bund an den Kosten der Armutszuwanderung für die Kom-
munen beteiligen. Als Soforthilfe wurde 2014 ein Betrag in 
Höhe von 25 Millionen Euro bereitgestellt, mit denen sich 
der Bund an den Kosten der Unterkunft beteiligt. Darüber 
hinaus erklärt sich der Bund bereit, Länder und Kommu-
nen bei der Unterbringung von Flüchtlingen mit 500 Mil
lionen Euro 2015 zu entlasten. Im Jahr 2016 wird der Bund 
einen weiteren Betrag in Höhe von 500 Millionen Euro zur 
Verfügung stellen, sofern diese Belastung der Länder und 
Kommunen im bisherigen Umfang fortbesteht. Mit diesen 
Maßnahmen leistet die Bundesregierung einen Beitrag zur 
Verbesserung der Investitionskraft von Ländern und insbe-
sondere von Kommunen.

Als Ausgleich für den Wegfall der Finanzhilfen für die sozi-
ale Wohnraumförderung durch die Föderalismusreform I 
unterstützt die Bundesregierung die Länder bis Ende 2019 
mit Kompensationsmitteln in Höhe von jährlich 518 Mil
lionen Euro in der Erwartung, dass die Länder diese Mittel 
auch weiter für die Förderung bezahlbaren Wohnraums 
einsetzen. Mit dem Bundeshaushalt 2014 hat die Bundesre-
gierung wieder Zuschüsse für den altersgerechten Umbau 
von Wohnraum in Höhe von insgesamt 54 Millionen Euro 
für die Jahre 2014 bis 2018 zur Verfügung gestellt (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 42). Diese ergänzen die Darlehensvariante der KfW 
und schaffen Investitionsanreize für eine alters- und behin-
dertengerechte Wohnungsanpassung. Darüber hinaus wer-
den bundeseigene Liegenschaften, die zuvor militärisch ge
nutzt wurden, für bezahlbares Wohnen vergünstigt an 
Kommunen abgegeben (vgl. Tabelle lfd. Nr. 43). Hierfür ist 
ein Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro, begrenzt auf 
4 Jahre, vorgesehen. Die Bundesregierung hat die Förderung 
des Städtebaus im Bundeshaushalt 2014 auf 700 Millionen 
Euro erhöht. Auch im Jahr 2015 werden wiederum 700 Mil-
lionen Euro an Bundesmitteln zur Verfügung stehen, davon 
650 Millionen Euro als Bundesfinanzhilfe zur Städtebauför-
derung sowie 50 Millionen Euro zur Förderung von Investi-
tionen in nationale Projekte des Städtebaus (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 44). Allein über das Programm Soziale Stadt werden in 
den Jahren 2014 und 2015 jeweils 150 Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt. Aus der Städtebauförderung werden 

auch kleine Städte als Ankerpunkte der Daseinsvorsorge in 
ländlichen Räumen unterstützt. Dadurch steigen die Zu
kunftsinvestitionen in Städten und Gemeinden (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 45). 

Steuerrecht kontinuierlich weiterentwickeln

136. Das deutsche Steuerrecht ist insgesamt zeitgemäß und 
wettbewerbsfähig. Seine kontinuierliche Weiterentwicklung 
und Anpassung an die Anforderungen einer modernen 
Gesellschaft in einer globalisierten Welt sichert günstige 
Rahmenbedingungen für die Wirtschaft (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 46, 47 und 48). Diese können Unternehmen weiterhin 
für Innovationen und Investitionen nutzen.

137. Neue technische und wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen, ein verändertes globales Umfeld, die demografische 
Entwicklung der Gesellschaft und die verfügbare Personal-
ausstattung in der Finanzverwaltung beeinflussen zuneh-
mend das Besteuerungsverfahren. Die Bundesregierung 
sieht – gemeinsam mit den Ländern – die Notwendigkeit, 
Arbeitsabläufe in der Finanzverwaltung neu auszurichten 
und zu modernisieren (vgl. Tabelle lfd. Nr. 49). Von den Mög
lichkeiten eines zielgenaueren Ressourceneinsatzes sollen 
alle am Verfahren Beteiligten gleichermaßen profitieren. 
Zur Umsetzung des Gesamtpakets sind rechtliche, techni-
sche und organisatorische Anpassungen notwendig.

138. Im System des progressiv ausgestalteten Einkommen-
steuertarifs profitiert der Staat von Steuermehreinnahmen, 
die über den Effekt der kalten Progression entstehen. Die 
kalte Progression läuft dem steuerlichen Leistungsfähig-
keitsprinzip entgegen. Von einem Abbau der kalten Pro-
gression würden zudem positive Effekte auf Konsum und 
Investitionen ausgehen. Daher will die Bundesregierung die 
finanziellen und politischen Voraussetzungen schaffen, um 
für diese Legislaturperiode Bürgerinnen und Bürger bei der 
kalten Progression zu entlasten. Auch der Sachverständi-
genrat befürwortet dies (vgl. JG Tz 53 f.). 

139. Die Erbschaft- und Schenkungsteuer darf – auch vor 
dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsge-
richts – zukünftig die Unternehmensnachfolge nicht gefähr
den. Die Bundesregierung wird daher eine verfassungskon-
forme und zugleich mittelstandsfreundliche Ausgestaltung 
sicherstellen, um den reibungslosen Generationenwechsel 
in Unternehmen zu ermöglichen und Arbeitsplätze zu 
sichern. 
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140. Die Grundsteuer soll unter Beibehaltung des Hebesatz-
rechtes für Kommunen zeitnah modernisiert werden. Ziel 
der Reform ist es, die Grundsteuer als verlässliche kommu-
nale Einnahmequelle zu erhalten. Eine baldige Einigung 
und Initiative der Länder ist aus Sicht der Bundesregierung 
deshalb wünschenswert.

141. Der Kampf gegen grenzüberschreitende Gewinnverla-
gerungen international operierender Unternehmen ist eine 
zentrale steuerpolitische Aufgabe der laufenden Legislatur-
periode. Gemeinsam mit den Partnern der G20 setzt sich 
die Bundesregierung daher im Rahmen der OECD-Initia-
tive „Base Erosion and Profit Shifting“ (BEPS) aktiv für die 
Entwicklung internationaler Standards ein. Im Fokus ste-
hen dabei die bessere Abstimmung der nationalen Steuer-
systeme sowie ein umfassender Informationsaustausch 
zwischen den Steuerverwaltungen, um Steuerschlupflöcher 
zu schließen und schädlichen Steuerwettbewerb zwischen 
Staaten zu verhindern. Die Bundesregierung teilt die Ein-
schätzung des Sachverständigenrats, wonach Handlungsbe-
darf primär international wie auf europäischer und supra-
nationaler Ebene besteht (vgl. JG Tz 677). Lässt sich das 
angestrebte Ziel wider Erwarten nicht im Rahmen der 
BEPS-Initiative auf internationaler Ebene realisieren, wird 
die Bundesregierung zügig nationale Maßnahmen ergrei-
fen. Dazu zählt u. a., dass der Betriebsausgabenabzug für 
Zahlungen an Briefkastenfirmen beschränkt und ein Regis-
ter für alle wirtschaftlich Beteiligten an Trust-Konstruktio-
nen geschaffen werden soll. Auch will die Bundesregierung 
sicherstellen, dass der steuerliche Abzug von Lizenzaufwen-
dungen mit einer angemessenen Besteuerung der Lizenzer-
träge im Empfängerland korrespondiert.

142. Die Bundesregierung unterstützt nachdrücklich eine 
strikte Anwendung der europäischen Beihilferegeln gegen 
die selektive Bevorzugung von einzelnen Unternehmen in 
der Anwendung des Steuerrechts. Darüber hinaus strebt die 
Bundesregierung eine Mindestharmonisierung der Unter-
nehmensteuern in Europa an.

143. Die Bundesregierung treibt darüber hinaus die Entwick
lung des globalen Standards zum automatischen Informa-
tionsaustausch über Finanzkonten voran. Im Oktober 2014 
unterzeichneten 51 Staaten ein verpflichtendes Abkommen 
hierzu. Der automatische Informationsaustausch beginnt 
2017 und soll als internationaler Standard etabliert werden, 
um durch den Wegfall des Bankgeheimnisses Steuerflucht 
und Steuerhinterziehung einzudämmen. Innerhalb der EU 
wird der neue Standard im Rahmen der im Dezember 2014 
revidierten Amtshilferichtlinie umgesetzt. 

Regionales Wachstum stärken – Förderung der neuen 
Länder in gesamtdeutsches System überführen

144. Die regionalen Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur, 
der Arbeitsmarktlage und der demografischen Entwicklung 
machen es erforderlich, strukturschwache Regionen auch 
nach 2019 unterstützend zu begleiten. Die Bundesregierung 
wird daher für die Zeit ab 2020 ein gesamtdeutsches Förder
system entwickeln, das alle strukturschwachen Regionen in 
Deutschland umfasst und verschiedene Förderelemente in 
einem kohärenten System vereint. Dabei wird die Bundes-
regierung dafür Sorge tragen, dass insbesondere die Investi-
tionskraft der Kommunen unterstützt wird. Die Diskussion 
über ein zukünftiges System ist eingebettet in die Verhand-
lungen zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehun
gen. Die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) soll als Aus-
gangspunkt für ein gesamtdeutsches Fördersystem dienen.

145. Die GRW ist das zentrale Instrument der nationalen 
regionalen Wirtschaftsförderung. Sie unterstützt die wirt
schaftliche Entwicklung in strukturschwachen Regionen, 
um gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Mit dem 
GRW-Koordinierungsrahmen für die Jahre 2014 bis 2020 
hat der Koordinierungsausschuss von Bund und Ländern 
auf Vorschlag der Bundesregierung einen neuen Vertei-
lungsschlüssel für die Haushaltsmittel eingeführt. Seit  
1. Juli 2014 werden die Mittel nicht mehr nach vorab fest-
gelegten Ost-West-Quoten zugeteilt, sondern auf Basis eines 
für alle Regionen einheitlich angewandten Gesamtindika-
tors für Strukturschwäche. Die Bundesregierung wird die 
Mittel der GRW wieder auf das Niveau von 2009 anheben.

146. Flankiert wird die GRW in den neuen Ländern von ge
samtdeutschen Förderprogrammen und von speziellen, auf 
Ostdeutschland begrenzten Förderprogrammen, wie durch 
Maßnahmen von „Unternehmen Region“ bis zum Jahr 2020 
oder das bis Ende 2015 verlängerte Programm INNO-KOM-
Ost (vgl. Tabelle lfd. Nr. 50), mit dem die Innovationskraft 
der ostdeutschen Wirtschaft gestärkt wird.

147. Es ist davon auszugehen, dass auch nach 2020 ein gro-
ßer Teil der struktur- und finanzschwachen Regionen in den 
neuen Ländern liegen wird. Die neuen Länder einschließ-
lich Berlin erreichten im Jahr 2013 im Durchschnitt 71 Pro-
zent des westdeutschen BIP je Einwohner, die Arbeitslosen
quote betrug im Jahresdurchschnitt 10,3 Prozent gegenüber 
6,0 Prozent in Westdeutschland (vgl. hierzu Jahresbericht 
der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 
2014). Damit verbleibt – trotz der guten Entwicklung seit der 
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Wiedervereinigung – immer noch ein beträchtlicher Ab
stand zwischen Ost und West. 

148. Daher ist weiterhin eine flankierende Strukturpolitik 
erforderlich, um die Wirtschaftskraft zu stärken, Investitio-
nen und Innovationen zu steigern sowie den Internationa-
lisierungsgrad der ostdeutschen Wirtschaft zu erhöhen. Dem 
zukünftigen Bedarf strukturschwacher Regionen in Ost- und 
Westdeutschland nach Auslaufen des Solidarpaktes II wird 
die Bundesregierung bei der Entwicklung eines Gesamtsys-
tems angemessen Rechnung tragen. Dabei wird auch darüber 
beraten, ob und wie die bislang auf Ostdeutschland fokus-
sierten Förderprogramme in das neue System überführt 
werden können. 

E. �Mit Teilhabe und sozialem Zusammenhalt die 
Wachstumschancen verbessern

149. Gerechtigkeit und Effizienz gehören in der Sozialen 
Marktwirtschaft zusammen. Ein hohes Maß an Chancen
gerechtigkeit ist eine wichtige Voraussetzung für ihr Funk-
tionieren. Die Bundesregierung hält vor diesem Hinter-
grund die Kritik des Rates an der Wirtschaftspolitik der 
Bundesregierung für überzogen, die auf eine sehr weitrei-
chende Trennung von Effizienz- und Verteilungszielen 
abzielt. Verteilungsergebnisse seien – auf Basis eines effizi-
enten Marktergebnisses – durch das Steuer- und Transfer-
system anzustreben, so der Rat (vgl. JG Tz 6). Aus Sicht der 
Bundesregierung ermöglicht gerade mehr Teilhabe durch 
bessere Arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik eine 
effizientere Nutzung existierender Ressourcen und erhöht 
die Kooperations- sowie die Leistungsbereitschaft der Men-
schen. Dies stärkt die Einkommen, die Binnennachfrage 
und damit auch die Investitionstätigkeit. Es sorgt außer-
dem dafür, dass den Unternehmen mehr motivierte Fach-
kräfte zur Verfügung stehen und so die Folgen des demo-
grafischen Wandels abgefedert werden. Zugleich ist eine 
effiziente und wettbewerbsfähige Wirtschaftsordnung, die 
Anreize für mehr Leistung und Beschäftigung setzt, Grund-
lage für sozialen Ausgleich und Teilhabe.

Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt stärken

150. Der deutsche Arbeitsmarkt ist in guter Verfassung. Die 
Beschäftigung liegt auf Rekordniveau. Die realen Nettolöhne 
und -gehälter je Arbeitnehmer sind in Deutschland seit 2010 
kontinuierlich gestiegen. Dies hat den privaten Konsum be
flügelt, der eine verlässliche Stütze der Konjunktur darstellt. 
Insbesondere die Zunahme sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung hat diese Entwicklung vorangetrieben. Je
doch konnten nicht alle Arbeitnehmer von dieser Entwick-
lung profitieren. Die Bundesregierung hat daher eine Reihe 
von Maßnahmen auf den Weg gebracht, um eine bessere 
Teilhabe zu erzielen, die Tarifautonomie zu stärken und an
gemessene Arbeitsbedingungen sicherzustellen.

151. Seit dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland ein allge-
meiner gesetzlicher Mindestlohn von brutto 8,50 Euro je 
Zeitstunde (vgl. Tabelle lfd. Nr. 51). Der Mindestlohn gilt 
nicht für Jugendliche unter 18 Jahren ohne Ausbildung, um 
sie nicht von einer solchen Ausbildung abzuhalten. Ausge-
nommen vom Mindestlohn sind auch bestimmte Praktika, 
die zum Beispiel der Hochschul- oder Berufsausbildung 
oder der Orientierung hierzu dienen. Diese Ausnahmen 
sind notwendig, um Beschäftigungsverluste zu vermeiden 
und werden daher – bei grundsätzlicher Kritik am Mindest-
lohn – auch vom Rat begrüßt (vgl. JG Tz 543). Auch für Per-
sonen, die zuvor mindestens zwölf Monate arbeitslos waren, 
gilt der Mindestlohn in den ersten sechs Monaten eines 
neuen Arbeitsverhältnisses nicht. Die Tarifvertragsparteien 
können für eine Übergangszeit Tarifentgelte unterhalb des 
Mindestlohns festlegen, indem Tarifverträge durch das 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz auf die gesamte Branche 
erstreckt werden.

Der Mindestlohn wird alle zwei Jahre – erstmals im Juni 2016 
mit Wirkung zum 1. Januar 2017 – auf Vorschlag einer Kom
mission der Sozialpartner überprüft. Die Kommission ist 
nach dem Mindestlohngesetz angehalten, einen angemes-
senen Mindestschutz der Arbeitnehmer, faire und funktio-
nierende Wettbewerbsbedingungen sowie voraussichtliche 
Auswirkungen auf die Beschäftigung zu berücksichtigen. 
Zudem wird die Wirkung des Mindestlohns – wie vom Rat 
gefordert (vgl. JG Tz 547) – regelmäßig evaluiert, und die 
hierfür notwendige Datenlage verbessert. Die Bundesregie-
rung setzt den Mindestlohn insgesamt zielorientiert und 
mit möglichst geringem bürokratischen Aufwand um.

152. Der Mindestlohn wurde als Teil des Tarifautonomie-
stärkungsgesetzes verabschiedet, mit dem zugleich die All-
gemeinverbindlicherklärung nach dem Tarifvertragsgesetz 
reformiert und das Arbeitnehmer-Entsendegesetz auf alle 
Branchen ausgeweitet wurde. Um einen Tarifvertrag über 
die Allgemeinverbindlicherklärung nach dem Tarifvertrags-
gesetz auch auf nichttarifgebundene Arbeitnehmer auszu-
weiten, war es bislang notwendig, dass die tarifgebundenen 
Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der Arbeitnehmer 
beschäftigen, die unter den jeweiligen Geltungsbereich des 
Tarifvertrags fallen. An die Stelle dieses Kriteriums ist das 
Erfordernis eines „öffentlichen Interesses“ getreten. Dieses 
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wird in der Regel erfüllt, wenn der Tarifvertrag überwie-
gende Bedeutung für die Gestaltung der Arbeitsbedingun-
gen erlangt hat. Eine Allgemeinverbindlicherklärung kann 
auch in Betracht kommen, wenn sie notwendig ist, um 
wirtschaftlichen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. 

153. Der Rat nimmt den geltenden flächendeckenden Min-
destlohn zum Anlass, Bedenken gegenüber einer zuneh-
menden Regulierung des Arbeitsmarktes zu formulieren 
(vgl. JG Tz 540 f.). Er schränke die interne Flexibilität der 
Unternehmen ein und gefährde die Beschäftigung. Die 
Bundesregierung hat den Mindestlohn jedoch so gestaltet, 
dass möglichst keine Beschäftigung verloren gehen soll. Die 
Erfahrungen mit Branchenmindestlöhnen zeigen, dass ein 
Mindestschutz mit einer guten Entwicklung auf dem Arbeits
markt vereinbar ist. Zudem ist die derzeitige Erwartung der 
Bundesregierung, dass der Mindestlohn eine breit ange-
legte Konsumnachfrage stärken wird.

154. Mit dem Tarifeinheitsgesetz sollen Tarifkollisionen auf-
gelöst werden. Diese entstehen, wenn zwei Gewerkschaften 
innerhalb eines Betriebs dieselben Arbeitnehmergruppen 
vertreten und für diese unterschiedliche tarifliche Regelun-
gen treffen. Gelingt es den Tarifvertragsparteien nicht, Zu
ständigkeitskonflikte eigenständig zu lösen, kommt der 
Tarifvertrag zur Anwendung, dessen Gewerkschaft im Betrieb 
die meisten Mitglieder hat. Minderheitsgewerkschaften sol-
len zukünftig das Recht bekommen, Arbeitgebern ihre Vor-
stellungen und Forderungen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme von Tarifverhandlungen vortragen zu können. 
Wenn der Minderheitstarifvertrag verdrängt wird, besteht 
die Möglichkeit, Inhalte des Tarifvertrags der größeren 
Gewerkschaft zu übernehmen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 52).

155. Beschäftigungsformen wie Arbeitnehmerüberlassung 
oder Arbeiten auf der Basis von Werkverträgen ermögli-
chen vielen Menschen eine Beteiligung am Erwerbsleben 
und befähigen Unternehmen, flexibel zu reagieren. Rechts-
widrigen Vertragskonstruktionen wird die Bundesregie-
rung jedoch effektiv begegnen. Hierzu sollen insbesondere 
die wesentlichen, durch die Rechtsprechung entwickelten 
Abgrenzungskriterien zwischen ordnungsgemäßem und 
missbräuchlichem Fremdpersonaleinsatz gesetzlich gere-
gelt und die Informations- und Unterrichtungsrechte des 
Betriebsrats sichergestellt und konkretisiert werden. 
Zudem soll der gesetzliche Arbeitsschutz für Werkvertrags-
arbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer sichergestellt sowie 
die Prüftätigkeiten der Kontroll- und Prüfinstanzen bei der 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit verbessert werden (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 53). Die Arbeitnehmerüberlassung soll auf 
ihre Kernfunktion hin orientiert werden. Wichtige Neure-

gelungen sind die gesetzliche Festlegung einer Überlas-
sungshöchstdauer von grundsätzlich 18 Monaten und die 
Gleichstellung der entliehenen Arbeitnehmer mit den 
Stammarbeitnehmern beim Arbeitsentgelt nach spätestens 
neun Monaten.

156. Von der guten Arbeitsmarktentwicklung haben Lang-
zeitarbeitslose zuletzt nur unterdurchschnittlich profitiert. 
Deshalb ist die weitere Bekämpfung der Langzeitarbeitslo-
sigkeit – auch durch Prävention – ein Schwerpunkt der 
Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung. Sie teilt mit dem 
Rat die Auffassung, dass durch lange Arbeitslosigkeit die 
gesellschaftliche Teilhabe gefährdet werden kann. Dabei 
spielen soziale Integration und persönliche Erfüllung eine 
maßgebliche Rolle (vgl. JG Tz 531). Gerade der Einstieg in 
den ersten Arbeitsmarkt gelingt Langzeitarbeitslosen noch 
zu selten. Mit Hilfe eines aus dem Europäischen Sozialfonds 
teilfinanzierten Bundesprogramms werden u. a. Qualifizie-
rungsmaßnamen für Arbeitsuchende gefördert und Lohn-
kostenzuschüsse sowie eine intensive Betreuung der Teil-
nehmer nach Aufnahme einer Beschäftigung gewährleistet 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 54). Die Bundesregierung beabsichtigt 
zudem, die rechtlichen Verfahren bei der Grundsicherung 
transparenter zu gestalten, Verwaltungsabläufe zu optimie-
ren und zugleich Verwaltung und Sozialgerichte zu entlas-
ten (vgl. Tabelle lfd. Nr. 55). Außerdem gilt es, die Ursachen 
von Langzeitarbeitslosigkeit besser zu verstehen, um in Zu
kunft die langfristige Prävention zu stärken und der Lang-
zeitarbeitslosigkeit gezielter vorzubeugen. Dies beginnt 
bereits mit den Bildungs- und Teilhabechancen im Kindes-
alter. 

Bezahlbaren Wohnraum sichern

157. Für eine angemessene Teilhabe am sozialen Leben sind 
bezahlbare Mieten und lebenswerte Wohnräume eine wich
tige Voraussetzung. Die Bundesregierung setzt daher auf 
einen wohnungspolitischen Dreiklang aus einer Stärkung 
der Investitionstätigkeit, einer Wiederbelebung des Sozialen 
Wohnungsbaus und einer ausgewogenen mietrechtlichen 
und sozialpolitischen Flankierung. Sie hat ein Bündnis für 
bezahlbares Wohnen und Bauen initiiert, in dem Wohnungs-, 
Bau- und Immobilienwirtschaft, Mieterbund, alle föderalen 
Ebenen und weitere gesellschaftlich relevante Akteure  
zusammengeführt werden. Ziel ist es, den wachsenden Woh-
nungsbedarf zu decken und gleichzeitig die sozialen, demo-
grafischen und energetischen Herausforderungen zu be
wältigen. 
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Die Bundesregierung beabsichtigt, zum 1. Januar 2016 das 
Wohngeld zu erhöhen, um Haushalte mit niedrigen Einkom
men bei den Wohnkosten zu entlasten (vgl. Tabelle lfd. Nr. 56). 
Die Mietpreisbremse soll einen unangemessenen Anstieg 
bei den Wiedervermietungsmieten, insbesondere in Groß- 
und Universitätsstädten, eindämmen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 57). 
Der Rat kritisiert, dass hierdurch Unsicherheiten zunähmen 
und Investitionen ausblieben. Die Bundesregierung beugt 
dem jedoch vor, indem sie Neubauten vollständig und auch 
umfassende Modernisierungen hinsichtlich der Erstvermie
tung von der Mietpreisbremse ausnimmt. Die Mietpreis-
bremse gilt zudem befristet und räumlich begrenzt. Mit der 
Verankerung des Bestellerprinzips bei der Vermittlung von 
Mietverträgen über Wohnräume schafft die Bundesregierung 
außerdem die Grundlage, um die Maklerkosten zwischen 
Vermieter und Mieter gerechter zu verteilen. Nach dem 
Grundsatz „wer bestellt, bezahlt“ soll in Zukunft vermieden 
werden, dass Vermieter die Kosten der von ihnen einge-
schalteten Makler weiterhin auf die Mieter überwälzen.

Lebensleistungen in der Rente würdigen 

158. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und des 
demografischen Wandels wird die Regelaltersgrenze wei-
terhin schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Die Bundesre-
gierung hat Gerechtigkeitslücken in der sozialen Sicherung 
geschlossen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 58). Sie würdigt die Lebens-
leistung besonders langjährig Versicherter mit mindestens 
45 Beitragsjahren und ermöglicht ihnen vorübergehend 
einen abschlagsfreien Rentenbeginn ab 63 anstelle von bis-
her 65 Jahren. Diese Altersgrenze wird stufenweise wieder 
auf das 65. Lebensjahr angehoben. Gleichzeitig wird die 
Rente von Eltern, deren Kinder vor 1992 geboren sind, 
erhöht und damit die Erziehungsleistung stärker gewür-
digt. Der Rat kritisiert diese Reformen. Er sieht die finanzi-
elle Tragfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung 
gefährdet (vgl. JG Tz 559 ff.). Bei der Finanzierung des Ren-
tenpakets ist allerdings berücksichtigt, dass die Rentenver-
sicherung finanziell gut aufgestellt ist und die Beitragszah-
ler auf lange Sicht nicht überfordert werden. Zudem soll ab 
2019 der Bundeszuschuss stufenweise in Schritten von 
jeweils 500 Millionen Euro bis 2022 auf 2 Milliarden Euro 
jährlich erhöht werden. 

159. Dank der weiterhin günstigen Finanzentwicklung in der 
Rentenversicherung konnte der Beitragssatz zum 1. Januar 
2015 auf 18,7 Prozent gesenkt werden und bleibt nach den 
Vorausberechnungen bis zum Jahr 2018 konstant auf diesem 
Niveau. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenso 
wie die Arbeitgeber werden durch die Senkung jeweils um 

rund eine Milliarde Euro jährlich entlastet. Gegenüber dem 
Jahr 2011 wurde der Beitragssatz von 19,9 Prozent damit zum 
dritten Mal gesenkt – um insgesamt 1,2 Prozentpunkte – 
und befindet sich aktuell auf dem niedrigsten Stand seit 
Anfang der 1990er Jahre.

160. Nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden Fachkräfte-
bedarfs soll es künftig für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer rentenrechtlich attraktiver sein, bei guter Gesund-
heit möglichst lange im Erwerbsleben zu bleiben. Das 
Rentenpaket aus dem Jahr 2014 ermöglicht es den Arbeits-
vertragsparteien, im laufenden Arbeitsverhältnis eine Über-
einkunft zu treffen, einen auf das Erreichen der Regelalters
grenze vereinbarten Beendigungszeitpunkt gegebenenfalls 
auch mehrfach hinauszuschieben. Um lebenslaufbezogenes 
Arbeiten stärker zu unterstützen, soll der rechtliche Rah-
men für einen flexibleren Übergang vom Erwerbsleben in 
den Ruhestand verbessert werden. Dazu prüft eine Arbeits-
gruppe zum einen die flexible Weiterarbeit bis zum gesetz-
lichen Renteneintrittsalter und zum anderen die Möglich-
keiten eines attraktiven Weiterarbeitens danach.

161. Um auch Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr arbeiten können, eine stärkere Teilhabe zu er
möglichen, hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr 
die Renten für erwerbsgeminderte Rentenbezieher erhöht 
und die Bedingungen für den Erhalt einer Erwerbsminde-
rungsrente verbessert. Außerdem soll das Reha-Budget 
demografiefest ausgestaltet werden.

Soziale Sicherung bei Krankheit und Pflege auf eine 
nachhaltige Basis stellen

162. Die Bundesregierung hat die Finanzierung der gesetz
lichen Krankenversicherung auf eine dauerhaft tragfähige 
Basis gestellt. Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen 
Krankenversicherung wurde zum 1. Januar 2015 von 15,5 
Prozent auf 14,6 Prozent abgesenkt. Der bisherige, allein von 
den Mitgliedern zu zahlende Sonderbeitrag von 0,9 Prozent
punkten ist entfallen. Stattdessen können die Krankenkassen 
einkommensabhängige Zusatzbeiträge erheben. Die beschäf
tigungsfreundliche Festschreibung des Arbeitgeberanteils 
am allgemeinen Beitragssatz in Höhe von 7,3 Prozent bleibt 
bestehen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 59). Die Sorge des Rates, dass 
eine Umstellung der bisherigen einkommensunabhängigen 
auf prozentuale Zusatzbeiträge Preissignale und damit den 
Wettbewerb der Krankenkassen schwächen würde, ist aus 
Sicht der Bundesregierung unbegründet (vgl. JG Tz 24 f.). Mit 
den neuen Regelungen müssen die Krankenkassen noch 
transparenter informieren, wenn sie Zusatzbeiträge erheben 
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oder erhöhen. Gleichzeitig wird das Sonderkündigungsrecht 
für Mitglieder gestärkt. Die Krankenkassen sind deshalb ge
halten, ihre Zusatzbeiträge möglichst gering zu halten, effi-
zient zu wirtschaften und eine qualitativ gute Versorgung 
anzubieten.

163. Die flächendeckende medizinische Versorgung ist ein 
wichtiges Element der Lebensqualität in ländlichen Regio-
nen. Die Bundesregierung will diese auch für die Zukunft 
sichern und setzt dazu u. a. auf stärkere Anreize für Ärzte, 
sich in unterversorgten Gebieten niederzulassen. Dadurch 
soll für die Versicherten der Zugang zu medizinischer Ver-
sorgung bedarfsgerecht gesichert und effizienter gestaltet 
werden. Mit Hilfe eines Innovationsfonds beabsichtigt die 
Bundesregierung, die Entwicklung innovativer, sektorüber-
greifender Versorgungsformen sowie die Versorgungsfor-
schung zu fördern (vgl. Tabelle lfd. Nr. 60).

164. Effektive Prävention und Gesundheitsförderung sollen 
dabei helfen, chronische Erkrankungen zu vermeiden und 
so die Kosten für das Gesundheitswesen langfristig zu be
grenzen. Die Bundesregierung wird die Prävention und Ge
sundheitsförderung in Kindertageseinrichtungen, Schulen, 
Betrieben und Pflegeeinrichtungen mit einem Gesetz nach-
haltig stärken (vgl. Tabelle lfd. Nr. 61).

165. Die Bundesregierung hat das Ziel, die Lebensqualität von 
Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen zu erhöhen. Mit 
dem ersten Pflegestärkungsgesetz wurden zum 1. Januar 2015 
die Leistungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 
deutlich ausgeweitet. Zur Finanzierung dieser Leistungsver
besserungen wurde der Beitragssatz zur gesetzlichen Pfle-
geversicherung um 0,3 Prozentpunkte zum 1. Januar 2015 
angehoben. Davon wird 0,1 Beitragssatzpunkt zum Aufbau 
von Rücklagen in einem Pflegevorsorgefonds verwendet, 
um künftige Beitragssatzsteigerungen angesichts der demo
grafischen Herausforderung abzumildern (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 62).

166. Für eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
hat die Bundesregierung die Möglichkeiten von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern verbessert, sich für die 
Pflege von Angehörigen ganz oder teilweise von der Arbeit 
freistellen zu lassen. Dies beinhaltet auch einen Anspruch 
auf eine finanzielle Förderung durch ein zinsloses Darlehen 
während der Freistellung sowie ein zehntägiges Pflegeun-
terstützungsgeld als Lohnersatzleistung (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 63).

Schaubild 4: Jahresdurchschnittliche Beitragssätze zur Sozialversicherung in Prozent des beitragsp�ichtigen 
         Bruttoarbeitsentgelts

1 ohne den ab 1.1.2005 erhobenen Beitragszuschlag für Kinderlose in Höhe von 0,25 v.H.
2 Allgemeiner Beitragssatz (paritätisch �nanziert,  ohne den mitgliederbezogenen Sonderbeitrag von 0,9 v.H. vom 1.7.2005 bis 31.12.2014)  

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Stand: Januar 2015
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Bildung ermöglichen – Fachkräftebasis sichern

167. Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den Sozial-
partnern Strategien entwickelt, um den Auswirkungen des 
demografischen Wandels auf die Wirtschaft entgegenzu-
wirken und die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 
zu erhalten. Das Fachkräftekonzept der Bundesregierung 
und die Demografiestrategie, die in diesem Jahr weiterent-
wickelt werden soll, bündeln hierzu eine Reihe von Maß-
nahmen (vgl. JWB 2014 Tz 124 ff.). Ziel der Bundesregierung 
ist es, zum einen das inländische Fachkräftepotenzial zu 
stärken und zu aktivieren, und zum anderen Deutschland 
attraktiver für internationale Fachkräfte zu machen (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 64 und 65). Um der Fachkräftesicherung 
einen weiteren Impuls zu geben, hat die Bundesregierung 
mit den Sozialpartnern und Wirtschaftsvertretern die 
„Partnerschaft für Fachkräfte in Deutschland“ initiiert.

168. Ein zentraler Baustein für die Fachkräftesicherung im 
Bereich der beruflich Qualifizierten ist ein hochwertiges Aus- 
und Weiterbildungssystem. Gemeinsam mit den Sozialpart
nern, Ländern und der Bundesagentur für Arbeit hat die 
Bundesregierung den Ausbildungspakt zur Allianz für Aus- 
und Weiterbildung 2015–2018 weiterentwickelt. Ziel ist es, 
die Attraktivität und Qualität der beruflichen Bildung zu 
stärken und die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und 
akademischer Bildung zu verbessern. Jeder Partner der 
„Allianz“ hat sich zu konkreten Beiträgen zur Zielerrei-
chung verpflichtet (vgl. Tabelle lfd. Nr. 66). 

169. Die Bundesregierung unterstützt zudem gezielt die 
Qualifizierung und Integration von Menschen mit Migrati-
onshintergrund und von jungen Menschen (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 und 74). Für leistungsschwächere 
junge Menschen will sie den erfolgreichen Ausbildungs- und 
Berufseinstieg gezielt durch eine Berufseinstiegsbegleitung 
erleichtern und den präventiven Ansatz in der Beratung 
und Berufsorientierung stärken. Außerdem fördert sie ge
meinsam mit den Ländern eine besserere Lehrerbildung 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 75).

170. Angesichts des durch die demografische Entwicklung 
verstärkten Fachkräftebedarfs in der Pflege will die Bun-
desregierung die Attraktivität der Gesundheits- und Pflege-
berufe steigern. Die bisherigen Ausbildungen in der „Alten-
pflege“, der „Gesundheits- und Krankenpflege“ und der 
„Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“ sollen in einem 
Pflegeberufegesetz zu einer neuen, generalistisch ausge-
richteten und einheitlichen Pflegeausbildung zusammen-
geführt werden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 76 und 77). Die bereits 
ergriffenen Initiativen sollen weiterentwickelt werden.

171. Mit einer Reform des BAföG hebt die Bundesregierung 
zum Beginn des Schuljahres 2016/17 bzw. ab Wintersemes-
ter 2016/17 die Einkommensgrenzen und Fördersätze an. 
Dies leistet einen wichtigen Beitrag zu einer besseren 
Lebenssituation von Schülerinnen und Schülern sowie Stu-
dierenden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 78). Zudem übernimmt der 
Bund bereits ab 2015 die Finanzierung der Geldleistungen 
nach dem BAföG vollständig und auf Dauer und entlastet 
damit die Länder (vgl. Tz 134). 

172. Vereinbarkeit von Familie und Beruf trägt nicht nur 
zur Chancengerechtigkeit bei, sondern auch dazu, zusätzli-
ches Fachkräftepotenzial für Unternehmen zu aktivieren. 
Die Bundesregierung unterstützt daher künftig mit dem 
Elterngeld Plus die Teilzeiterwerbstätigkeit junger Eltern 
und damit einen früheren Wiedereinstieg in den Beruf (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 79 und 80). Eine qualitativ hochwertige Kin-
derbetreuung leistet ebenfalls einen wesentlichen Beitrag 
zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Zugleich können die Bildungschancen und Teilhabemög-
lichkeiten von Kindern erhöht werden. Die Bundesregie-
rung unterstützt deshalb Länder und Kommunen bei den 
laufenden Betriebsausgaben der Kindertagesbetreuung mit 
845 Millionen Euro jährlich ab 2015, in den Jahren 2017 
sowie 2018 nochmals zusätzlich mit je 100 Millionen Euro 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 81). 

Für mehr Chancengerechtigkeit zwischen Männern und 
Frauen

173. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Gleichstellung von Frauen und Männern sowohl in der Pri-
vatwirtschaft als auch im öffentlichen Dienst des Bundes 
zu verbessern. In Aufsichtsräten von voll mitbestimmungs-
pflichtigen und börsennotierten Unternehmen, die ab dem 
Jahr 2016 neu besetzt werden, soll jedes Geschlecht mit 
mindestens 30 Prozent vertreten sein. Unternehmen, die 
entweder börsennotiert oder mitbestimmt sind, sollen ge
setzlich verpflichtet werden, ab dem Jahr 2015 Zielgrößen 
für die Erhöhung des Frauenanteils im Vorstand, im Auf-
sichtsrat und in den beiden obersten Management-Ebenen 
sowie Fristen zur Erreichung der Zielgrößen festzulegen 
und hierüber transparent zu berichten. Auch für den Be
reich des öffentlichen Dienstes des Bundes werden ab 2015 
neue gesetzliche Regelungen angestrebt. Dazu sollen das 
Bundesgremienbesetzungsgesetz und das Bundesgleich-
stellungsgesetz novelliert werden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 82).
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174. Die Bundesregierung wird mehr Transparenz für 
Unternehmen und Beschäftigte über Entgeltstrukturen 
herstellen und so das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche 
oder gleichwertige Arbeit“ besser zur Geltung bringen. In 
gemeinsamen Initiativen mit den Tarifpartnern sollen 
Arbeitsbewertung und Muster struktureller Entgeltun-
gleichheit überprüft werden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 83).

Bessere Willkommens- und Bleibekultur in Deutschland 
etablieren

175. Bereits in den vergangenen Jahren hat die Bundesre-
gierung die Zuwanderungsmöglichkeiten für ausländische 
Fachkräfte verbessert und sich für eine Willkommenskul-
tur in Deutschland engagiert. Die Bundesregierung hat die 
Fachkräfte-Offensive, eine Informations- und Mobilisie-
rungskampagne im Rahmen des Fachkräftekonzepts, wei-
terentwickelt und neue Schwerpunkte gesetzt, u. a. durch 
Beratungsangebote wie Internetauftritte oder einer Hotline 
für zuwanderungsinteressierte Fachkräfte (vgl. lfd. Tabelle 
Nr. 84, 85, 86, 87 und 88). Das Anerkennungsgesetz des Bun-
des zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufs-
qualifikationen weist mit rund 75 Prozent der gestellten 
Anträge im Jahr 2013 eine hohe Anerkennungsquote auf 
und etabliert sich zunehmend als erfolgreiches Instrument 
zur Arbeitsmarktintegration ausländischer Fachkräfte. Auch 
der Wegfall der Optionspflicht bei der doppelten Staatsbür-
gerschaft für in Deutschland geborene und aufgewachsene 
Kinder ausländischer Eltern trägt zur Willkommens- und 
Bleibekultur bei (vgl. Tabelle lfd. Nr. 89). 

F. �Die Energiewende zum ökologischen und 
ökonomischen Erfolg führen 

176. Die Energiewende ist ein Generationenprojekt, das 
nicht weniger als eine umfassende Umgestaltung der deut-
schen Energieversorgung bis zum Jahr 2050 bedeutet: Das 
Energiesystem der Zukunft soll zu einem ganz überwiegen-
den Anteil auf erneuerbaren Energien basieren und in 
hohem Maße effizient sein. Bei der Umsetzung der Ener-
giewende will die Bundesregierung Bezahlbarkeit, Versor-
gungssicherheit und Umweltverträglichkeit miteinander in 
Einklang bringen. Wichtiger Treiber für den Umbau der 
Energieversorgung in Deutschland und die damit ausgelös-
ten Innovationen und den technologischen Fortschritt ist 
auch ein ambitionierter Klimaschutz. Entscheidend kommt 
es darauf an, dass zu jedem Zeitpunkt die Versorgungssi-
cherheit gewährleistet ist und Energiepreise bezahlbar blei-
ben, damit die Umsetzung nicht zu Nachteilen für energie

intensive und im internationalen Wettbewerb stehende 
Industrien, die übrige Wirtschaft und die privaten Haus-
halte führt.

177. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen und Deutsch
land gleichzeitig als wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstand-
ort zu erhalten, muss die Energiewende nicht nur ökolo-
gisch, sondern auch ökonomisch zum Erfolg werden. Dies 
gelingt, wenn sie zu einem Investitions- und Modernisie-
rungsmotor für eine innovative Wirtschaft wird und zu 
Wachstum und Beschäftigung beiträgt. Dazu ist es notwen-
dig, verstärkt auf die Kosteneffizienz der Instrumente sowie 
des Gesamtsystems, auf Planungs- und Investitionssicher-
heit für alle Akteure, auf Bezahlbarkeit, auf die Akzeptanz 
der Bevölkerung sowie auf eine stärkere Verzahnung der 
einzelnen Bausteine zu achten. Zudem gilt es, die Energie-
wende stärker in die europäische und internationale Ener-
giepolitik einzubetten.

178. Mit der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG), die im August 2014 in Kraft getreten ist, hat die Bun-
desregierung den weiteren Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien auf eine tragfähige Grundlage gestellt. Die weiteren 
zentralen Vorhaben dieser Legislaturperiode wurden in 
einer 10-Punkte-Energie-Agenda gebündelt. Die Maßnah-
men sind zeitlich und inhaltlich so aufeinander abgestimmt, 
dass die Energiewende planvoll und effizient vorangebracht 
werden kann.

Erneuerbare Energien effizient und marktgerecht  
ausbauen

179. Die Reform des EEG (vgl. Tabelle lfd. Nr. 90 und 91) war 
der notwendige erste Schritt, um die Energiewende weiter 
erfolgreich umsetzen zu können. Sie hat das System der 
Förderung der erneuerbaren Energien nach vierzehn Jahren 
auf eine neue Grundlage gestellt: Ausgehend von einem 
Anteil der regenerativen Energien von gut 25 Prozent an 
der Stromerzeugung wird der weitere Ausbau planbarer 
und berechenbarer werden. Das schafft die Voraussetzun-
gen, um das Wachstum der erneuerbaren Energien besser 
mit dem Gesamtsystem zu verknüpfen. Insbesondere durch 
die Neugestaltung der Besonderen Ausgleichsregelung und 
der damit verbundenen Anhebung der Eintrittsschwelle 
(Anteil der Stromkosten an der Bruttowertschöpfung) von 
14 Prozent auf 16 Prozent wirkt sich die EEG-Reform be
reits kurzfristig preisdämpfend aus. Entgegen der Einschät-
zung des Sachverständigenrats (vgl. JG Tz 35 und 37) han-
delt es sich beim EEG 2014 aus Sicht der Bundesregierung 
um eine grundlegende Reform.
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180. Mit dem EEG 2014 hat die Bundesregierung dafür ge
sorgt, dass der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien 
entlang eines gesetzlich verankerten Ausbaukorridors 
planvoll gesteuert und auf die kostengünstigen Technolo-
gien konzentriert wird, die erneuerbaren Energien stärker 
an den Markt herangeführt und die finanziellen Lasten 
ihrer Förderung besser verteilt werden. Zudem hat sie die 
rechtliche Grundlage dafür geschaffen, die Förderhöhe für 
die Photovoltaik-Freiflächenanlagen künftig über Aus-
schreibungen zu ermitteln. Die Details der Ausschreibun-
gen werden in einer Rechtsverordnung geregelt, die Anfang 
2015 in Kraft treten soll (vgl. Tabelle lfd. Nr. 92). Auf Basis 
der Erfahrungen, die mit diesem Verfahren gewonnen 
werden, soll ab Ende 2016 die Förderhöhe grundsätzlich 
auch bei den anderen erneuerbaren Technologien durch 
Ausschreibungen ermittelt werden. Der Sachverständigen-
rat erkennt an, dass die vorgesehenen Ausschreibungen 
grundsätzlich geeignet sind, die Kosten künftig zu dämp-
fen (vgl. JG Tz 36). Technologieneutrale Ausschreibungen, 
wie sie der Sachverständigenrat favorisiert (vgl. JG Tz 36), 
könnten dagegen den bisherigen breiten Technologiemix 
verkleinern, was aus energiewirtschaftlicher Sicht unvor-
teilhaft sein kann. Technologien, die noch am Anfang ihrer 
Lernkurve stehen, könnten von vornherein verdrängt wer-
den. Daher hat sich die Bundesregierung für technologie-

spezifische Ausschreibungen und gegen die Einführung 
eines Quotenmodells entschieden, wie es der Sachverstän-
digenrat vorschlägt (vgl. JG Tz 36). 

Versorgungssicherheit weiter gewährleisten

181. Eine sichere Versorgung mit Strom und Gas und ein 
insgesamt effizientes Stromsystem bleiben wesentliche 
Ziele der Energiepolitik der Bundesregierung. Der Strom-
bereich bewegt sich von einem System, in dem regelbare 
Kraftwerke der schwankenden Stromnachfrage folgen, zu 
einem Stromsystem, in dem flexible Erzeuger, flexible Ver-
braucher und Speicher auf das fluktuierende Angebot aus 
Wind und Sonne reagieren. Neue Erneuerbare-Energien-
Anlagen müssen dabei dieselbe Verantwortung für das Ge
samtsystem übernehmen wie konventionelle Kraftwerke. 
Die Netzreserve dient derzeit dazu, regionalen Netzengpäs-
sen in den Übertragungsnetzen zu begegnen. Die Übertra-
gungsnetzbetreiber weisen für Deutschland Überkapazitä-
ten von ca. 10 bis 12 GW im Zeitraum 2014 bis 2016 aus. 
Damit kann ein hohes Maß an Versorgungssicherheit ge
währleistet werden. Um auch in Zukunft eine sichere Strom
versorgung zu gewährleisten, prüft die Bundesregierung 
derzeit verschiedene Optionen für die künftige Gestaltung 

Schaubild 5: Bruttostromerzeugung in Deutschland 2014*

* vorläu�g       ** regenerativer Anteil

Quelle: AG Energiebilanzen, Stand: Dezember 2014
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Der Ausbau der erneuerbaren Energien schreitet voran. Lag deren Anteil an der Stromerzeugung 2011 noch bei 20 Prozent, stieg dieser im Jahr 2014 
auf 25,8 Prozent.
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des Strommarkts. Ende Oktober 2014 wurde hierfür das 
Grünbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende“ veröf-
fentlicht und bis Anfang März 2015 zur öffentlichen Dis-
kussion gestellt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 93). Im Anschluss an die 
Konsultation wird ein Weißbuch mit konkreten Maßnah-
men vorgelegt und ebenfalls zur Diskussion gestellt (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 94). Die Ergebnisse sollen als Grundlage für 
gesetzgeberisches Handeln dienen.

182. Die Frage nach der Gasversorgungssicherheit hat vor 
dem Hintergrund der Situation in der Ukraine als wichti-
gem Transitland für russisches Erdgas in der öffentlichen 
Wahrnehmung an Bedeutung gewonnen. Die deutsche Gas
versorgung ist dadurch gesichert, dass Deutschland aus 
mehreren Ländern und über verschiedene Transportwege 
Erdgas importiert. Deutschland verfügt zudem über die 
viertgrößten Erdgasspeicherkapazitäten der Welt, und die 
Vollendung des europäischen Gasbinnenmarktes ist voran-
gekommen. Die Bundesregierung wird die weitere Diver
sifizierung der Lieferwege und -länder von Erdgas auch 
künftig unterstützen. Durch die verstärkte Nutzung von 
erneuerbaren Energien und mehr Energieeffizienz kann 
die Abhängigkeit Deutschlands von Gasimporten langfris-
tig verringert werden.

Energie effizienter nutzen

183. Energie effizienter zu nutzen, ist ein weiterer zentraler 
Baustein für das Gelingen der Energiewende (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 95, 96, 97, 98, 99 und 100). Die Bundesregierung hat 
am 3. Dezember 2014 den Nationalen Aktionsplan Energie-
effizienz (NAPE) beschlossen, der die Effizienzstrategie der 
Bundesregierung für diese Legislaturperiode beschreibt. 
Diese Strategie zielt darauf ab, das Bewusstsein für die Wirt
schaftlichkeit von Effizienzmaßnahmen sektorübergreifend 
zu schärfen und die Voraussetzungen zu schaffen, dass Effi-
zienzpotenziale umfassend realisiert werden können. Wich
tige Elemente des NAPE sind die Eckpunkte der Energieef-
fizienzstrategie Gebäude, die Förderung von Energieeffizienz 
als Rendite- und Geschäftsmodell sowie die Förderung von 
Eigenverantwortung für mehr Energieeffizienz u. a. durch 
mehr Transparenz und verbesserte Beratung. Das entspre-
chende Maßnahmenpaket des NAPE sieht sowohl kurz- und 
mittelfristig wirksame Sofortmaßnahmen als auch langfris-
tig angelegte, weiterführende Arbeitsprozesse vor. So sollen 
durch neue, wettbewerbliche Ausschreibungen für Energie-
effizienz diejenigen Projekte gefördert werden, die das wirt
schaftlichste Kosten-Nutzen-Verhältnis (Euro pro eingespar-
ter Kilowattstunde) aufweisen. Das Fördervolumen für die 

Gebäudesanierung soll erhöht und Effizienzmaßnahmen 
im Gebäudesektor sollen steuerlich gefördert werden. 
Zudem ist vorgesehen, gemeinsam mit der Industrie und 
dem Gewerbe Energieeffizienznetzwerke zu schaffen. Beste
hende Förderprogramme sowie Beratungs- und Informa
tionsangebote für Energieverbraucher sollen optimiert und 
ausgebaut sowie der Markt für Energiedienstleistungen 
gestärkt und weiterentwickelt werden. Ein Gesetz, das große 
Unternehmen entsprechend den Vorgaben aus der Ener-
gieeffizienzrichtlinie zur Durchführung periodischer Ener-
gieaudits verpflichtet, soll im Jahr 2015 in Kraft treten. Die 
Maßnahmen des NAPE leisten auch einen entscheidenden 
Beitrag zum Aktionsprogramm „Klimaschutz 2020“ und 
zum Erreichen des nationalen Klimaziels von minus 40 Pro
zent Treibhausgasemissionen bis 2020 gegenüber 1990. 
Zudem sollen sie helfen, die Einsparverpflichtung in Höhe 
von jährlich 1,5 Prozent aus der EU-Energieeffizienzrichtli-
nie und damit auch das Primärenergieziel der EU und die 
deutschen Energie- und Klimaziele zu erfüllen. 

184. Die Energieeffizienzstrategie Gebäude, die die Bundes-
regierung in diesem Jahr erarbeitet, ist ein wichtiges Ele-
ment, um das Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebäude-
bestands in Deutschland bis 2050 zu erreichen. Damit 
können Eigentümern, Nutzern, Investoren und Dienstleis-
tern die mittel- und langfristigen Vorteile von Energieeffi-
zienzmaßnahmen dargestellt werden. Dies gilt insbeson-
dere, wenn diese in Verbindung mit ohnehin geplanten 
Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Darü-
ber hinaus ist im Aktionsprogramm „Klimaschutz 2020“ 
und im NAPE vorgesehen, sogenannte Effizienzhaus-Plus-
Maßnahmen zu fördern. Im Rahmen der Forschungsinitia-
tive Zukunft Bau soll die Weiterentwicklung innovativer 
Gebäude gefördert werden. Außerdem sieht der NAPE vor, 
das CO2-Gebäudesanierungsprogramm aufzustocken und 
zu verstetigen. Das Marktanreizprogramm zur Förderung 
von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im 
Wärmemarkt wird verstetigt.

185. Die deutsche Wirtschaft ist für die Bundesregierung 
ein wichtiger Partner bei der Energiewende und der Um
setzung der Klimaschutzziele. Sie hat einen nennenswerten 
Anteil an der nationalen Klimabilanz. Die Bundesregierung 
unterstützt daher Unternehmen bei der Umsetzung von 
Energieeffizienz- und Klimaschutzmaßnahmen, beispiels-
weise über die Mittelstandsinitiative Energiewende und 
Klimaschutz.	
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Investitionen in den Netzausbau vorantreiben

186. Die Stromnetze sind die Achillesferse einer erfolgrei-
chen Energiewende (vgl. Tabelle lfd. Nr. 101 und 102). Die 
Bundesregierung hat mit dem Netzausbaubeschleuni-
gungsgesetz und dem Bundesbedarfsplangesetz den Rah-
men für einen planvollen und beschleunigten Ausbau der 
Übertragungsnetze geschaffen. Mit dem EEG 2014 wurden 
ferner die Möglichkeiten zur Teilerdverkabelung auf alle 
sogenannten Stromautobahnen (Gleichstromübertragungs-
leitungen auf Höchstspannungsebene) ausgeweitet. So kön-
nen auch auf dieser Spannungsebene mehr Erfahrungen 
mit Erdverkabelung gesammelt werden. Die formellen Ver-
fahren der Bundesfachplanung für den Ausbau der Über-
tragungsnetze sind bei drei von 36 Projekten angelaufen. 
Zudem wird die Stromnetzplanung in Form von regelmä-
ßigen Netzentwicklungsplänen fortgeführt. Auf der Basis 
des Netzentwicklungsplans 2015 wird das Bundesbedarfs-
plangesetz im Jahr 2016 turnusmäßig novelliert. Damit die 
Energiewende gelingt, ist weiter eine stabile Unterstützung 
des Netzausbaus durch alle politischen Akteure gefordert. 
Auch faire Entschädigungen für die Beeinträchtigungen 
von Grundstücken sind ein wichtiger Baustein für die Ak
zeptanz des Netzausbaus.

187. In den nächsten Jahren sind auch verstärkt Investitio-
nen in die Verteilernetze notwendig (vgl. Tabelle lfd. Nr. 103, 
104 und 105). Um diese Netze für die Energiewende fit zu 
machen, wird die Bundesregierung im Frühjahr eine Novelle 
der Anreizregulierungsverordnung vorlegen und konsul
tieren. Der Verordnungsentwurf soll dann im Sommer be
schlossen werden. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für 
Verteilernetze investitionsfreundlicher auszugestalten, 
zugleich jedoch die Bezahlbarkeit von Strom im Blick zu 
behalten. Die Investitionen werden über die Netzentgelte 
und damit über die Verbraucher refinanziert. Die Verteil-
netzbetreiber können in unterschiedlichem Maß betroffen 
sein. Das System der Netzentgelte wird daraufhin über-
prüft, ob es den Anforderungen der Energiewende gerecht 
wird und eine faire Lastenverteilung bei der Finanzierung 
der Netzinfrastruktur gewährleistet. Des Weiteren ist ein 
Verordnungspaket für den Einsatz intelligenter Messsys-
teme und Zähler, sogenannter Smart Meter, in Vorberei-
tung. Darüber hinaus wird die Bundesregierung prüfen, 
inwieweit durch die sektorübergreifende Nutzung dieser 
Geräte für z. B. Wärme und Wasser die Kosten für ihren 
Einsatz so weit gesenkt werden können, dass sie für die 
betroffenen Haushalte Komfortgewinne und finanzielle 
Entlastungen mit sich bringen. 

Ambitionierte Klima- und Energiepolitik in Europa und 
weltweit voranbringen

188. Die Bundesregierung setzt sich auch auf europäischer 
Ebene für eine ambitionierte Klima- und Energiepolitik 
ein. Sie begrüßt insbesondere, dass der Europäische Rat im 
Oktober 2014 neben einem ambitionierten Klimaziel auch 
eigenständige Ziele für den weiteren Ausbau der erneuer-
baren Energien und die Steigerung der Energieeffizienz bis 
2030 beschlossen hat. Bei allen Zielen handelt es sich um 
Mindestwerte, die Raum für eine Zielsteigerung lassen. 

189. Die Bundesregierung betrachtet wie auch der Sachver-
ständigenrat (vgl. JG Tz 32) das europäische Emissionshan-
delssystem als zentrales Instrument für den Klimaschutz. 
Sie hält eine rasche und strukturelle Reform des Emissions-
handels für dringend erforderlich, um durch die CO2-Preise, 
die gegenwärtig auf sehr niedrigem Niveau liegen, wieder 
hinreichende Anreize für Investitionen in emissionsarme 
Erzeugungstechnologien zu setzen. Deutschland setzt sich 
dafür ein, dass die von der EU-Kommission vorgeschlagene 
Marktstabilitätsreserve im EU-Emissionshandel bereits 2017 
gestartet wird und die sog. Backloading-Zertifikate direkt 
in diese Reserve überführt werden. Um zu verhindern, dass 
Industrieunternehmen aufgrund von direkten und indirek-
ten Kostenbelastungen durch Klimaschutzmaßnahmen 
ihren Standort verlagern (sog. Carbon leakage), sollen die 
hierfür eingeführten Regeln effektiv weitergeführt werden.

190. Aus Sicht der Bundesregierung sind die Potenziale im 
Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz 
allerdings nicht allein mit einem reformierten Emissions-
handelssystem zu heben (vgl. JG Tz 32). Dafür bedarf es – im 
Sinne einer effizienten Gesamtschau – weiterhin ergänzen-
der nationaler Instrumente wie des EEG, des KWKG und 
verstärkter Energieeffizienzmaßnahmen. Um das nationale 
Klimaschutzziel für 2020 zu erreichen, müssen alle Sekto-
ren einen zusätzlichen Minderungsbetrag erbringen. Unter 
anderem wird auch ein Vorschlag zur Reduktion von zusätz
lichen 22 Millionen Tonnen CO2 bis 2020 unter besonderer 
Berücksichtigung des Stromsektors und des europäischen 
Zertifikatehandels erarbeitet.

191. Für die Bundesregierung hat der internationale Klima-
schutz in 2015 politische Priorität. Sie engagiert sich dafür, 
bei der Klima-Vertragsstaatenkonferenz Ende 2015 in Paris 
ein ambitioniertes und verbindliches Klimaschutzabkom-
men abzuschließen, das alle Staaten zu Klimaschutzaktivi-
täten verpflichtet und spätestens 2020 in Kraft tritt. Im 
Rahmen der G7-Präsidentschaft strebt die Bundesregie-
rung einen starken Impuls der G7 für ein ambitioniertes 
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Ergebnis an. Ein weiterer G7-Schwerpunkt liegt im Bereich 
nachhaltiger Energieversorgungssicherheit (vgl. Tz 228). Ein 
verstärkter internationaler Dialog soll dazu beitragen, das 
Verständnis für die Energiewende in Europa, aber auch 
weltweit zu verbessern, Vorbehalte abzubauen und Synergie
effekte für eine gemeinsame, zukunftsweisende Energiepo-
litik zu nutzen. So wirbt die Bundesregierung unter ande-
rem in den Energiepartnerschaften mit für Deutschland 
energiepolitisch bedeutsamen Staaten außerhalb der EU 
für einen nachhaltigen Umbau der Energiesysteme.

Energietechnologien von morgen entwickeln

192. Um die Herausforderungen der Energiewende zu meis
tern, sind innovative, effiziente und umweltfreundliche Tech
nologien unabdingbar (vgl. Tabelle lfd. Nr. 106, 107, 108 und 
109). Mit ihrem 6. Energieforschungsprogramm fördert die 
Bundesregierung daher Forschung und Entwicklung entlang 
der gesamten Energiekette: von der Erzeugung und Speiche
rung über den Transport bis hin zur Technologieanwendung 
in den verschiedenen Sektoren. Die strategischen Eckpfei-
ler sind dabei Energieeffizienz und erneuerbare Energien. 
In diese Richtung wird das Energieforschungsprogramm 
als strategisches Element der Energiepolitik unter anderem 
im Rahmen der Energiewende-Plattform Forschung und 
Innovation weiterentwickelt und ausgebaut. Mit der Zusam
menführung der angewandten Forschung zu Energieeffizi-

enz und erneuerbaren Energien hat die Bundesregierung 
die Forschungsförderung weiter gestärkt und spiegelt damit 
auch die zunehmende Bedeutung von technologieüber-
greifenden und systemischen Forschungsfragen wider. Ver-
treter von Zivilgesellschaft und Wirtschaft erarbeiten zudem 
gemeinsam mit den wissenschaftlichen Akademien im 
Rahmen des Forschungsforums Energiewende Vorschläge 
für eine strategische Forschungsagenda. Der Fokus liegt 
dabei auf langfristigen Forschungsthemen als Beitrag zur 
Weiterentwicklung des Energieforschungsprogramms der 
Bundesregierung.

Fortschritte dokumentieren und Dialog stärken

193. Die Entwicklung der Energiewende wird mit dem Moni
toring-Prozess „Energie der Zukunft“ kontinuierlich beglei-
tet (vgl. Tabelle lfd. Nr. 110). In diesem Rahmen hat die 
Bundesregierung erstmals einen zusammenfassenden Fort-
schrittsbericht vorgelegt. Dieser dokumentiert die bisherigen 
Erfolge der Energiewende, wie zum Beispiel den dynami-
schen Ausbau der erneuerbaren Energien. Er zeigt aber auch 
Handlungsbedarf auf, wie zum Beispiel die Treibhausgas
emissionen weiter zu senken und den Primärenergiever-
brauch zu verringern. Zugleich stellt er das Gesamtpaket 
neuer Maßnahmen vor, mit dem die Bundesregierung die 
Voraussetzungen schafft, um die Energiewende erfolgreich 
umzusetzen.

Schaubild 6: Forschungsausgaben des Bundes im Energieforschungsprogramm

Quelle: Bundesbericht Energieforschung 2014
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194. Um den Dialog mit allen Akteuren der Energiewende zu 
verbessern und diese frühzeitig einzubinden, hat die Bun-
desregierung die Foren und Plattformen neu geordnet: Im 
Sommer 2014 haben die Plattformen Strommarkt, Energie
netze, Effizienz, Gebäude sowie Forschung und Innovation 
ihre Arbeit aufgenommen. Die Bundesregierung strebt zu
dem an, ein Forum Energiewende einzurichten, in dem Ex-
perten aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Wissenschaft und 
Gesellschaft übergreifende Fragen der Energiewende disku-
tieren sollen. Ferner richtet die Bundesregierung ein Kom-
petenzzentrum Naturschutz und Energiewende ein, um 
damit die Naturverträglichkeit der Energiewende zu stärken 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 111).

Rohstoffe sichern und Ressourcen effizienter nutzen

195. Die Rohstoffgewinnung und -versorgung hat als erste 
Stufe der Wertschöpfungskette herausgehobene Bedeutung 
für die deutsche Wirtschaft, vor allem für die industrielle 
Produktion. Die Bundesregierung unterstützt die Unterneh
men mit einer integrierten Rohstoffstrategie, indem sie die 
Bioökonomiestrategie vorantreibt, die Rahmenbedingun-
gen für Recycling verbessert, für eine umweltverträgliche 
Gewinnung heimischer Rohstoffe eintritt und die Ressour-
ceneffizienz weiter verbessert (vgl. JWB 2014 Tz 189). Um 
die Ressourceneffizienz zu verbessern, wird das Deutsche 
Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess) konsequent um
gesetzt und bis 2016 weiterentwickelt. Handlungsansätze 
sind hierbei, die öffentliche Beschaffung stärker auf ressour
censchonende Produkte und Dienstleistungen auszurich-
ten, Unternehmen und Haushalte besser zu beraten sowie 
Forschung, Entwicklung und innovative Pilotvorhaben zur 
Ressourcenschonung zu fördern. International unterstützt 
die Bundesregierung Ansätze, die Umwelt-, Sicherheits- 
und Sozialstandards bei der ausländischen Rohstoffgewin-
nung zu verbessern.

196. Die Bundesregierung wird die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen beim Einsatz der sogenannten Fracking-Tech-
nologie neu regeln. Sie wird dabei dem Grundsatz folgen, 
dass der Schutz der Gesundheit und des Trinkwassers abso-
lute Priorität hat (vgl. Tabelle lfd. Nr. 112). 

G. �Die Grundlagen für Wachstum in Europa 
stärken

197. Die wirtschaftliche Belebung im Euroraum ist verhal-
ten und heterogen. Dennoch haben insbesondere Länder, 
die sich einem Programm unterzogen haben, im vergange-
nen Jahr bei der Überwindung der Finanz- und Wirtschafts
krise deutliche Fortschritte gemacht, die sich auch in einer 
spürbaren wirtschaftlichen Erholung niederschlagen. Sie 
haben mit einer Vielzahl von Reformen ihre Wettbewerbs-
fähigkeit verbessert und ihre Haushaltsdefizite verringert. 
Trotzdem stehen viele Mitgliedstaaten weiterhin vor großen 
Herausforderungen. Öffentliche Schuldenstandsquoten sind 
weiterhin hoch, und sie steigen in vielen Ländern weiter an. 
Die Arbeitslosigkeit, insbesondere unter Jugendlichen, ist 
nach wie vor hoch und das Wachstum noch gering.

Um das Wachstumspotenzial Europas nachhaltig zu verbes
sern, setzt die Bundesregierung auf einen Dreiklang aus be
schleunigten Investitionen, ehrgeizigen Strukturreformen 
und wachstumsfreundlicher Konsolidierung. Dies erfordert 
zum einen nationale Anstrengungen der Mitgliedstaaten, 
zum anderen aber auch ein gemeinsames Voranschreiten 
auf europäischer Ebene.

198. Auf Ebene der Mitgliedstaaten muss der eingeschlagene 
Kurs fortgesetzt werden. Der gestärkte Stabilitäts- und 
Wachstumspakt bietet einen geeigneten Rahmen, um die 
Haushalte auf eine nachhaltig solide Basis zu stellen, die 
Schuldentragfähigkeit in allen Euroländern sicherzustellen 
und gleichzeitig wachstumsfreundlich Prioritäten so zu 
setzen, dass sich Fiskaldisziplin und Stärkung des Wachs-
tums gegenseitig unterstützen.

199. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, die wirtschafts
politische Koordinierung weiterzuentwickeln, um insbeson
dere die Umsetzung von Strukturreformen weiter zu ver-
ankern. Die Bundesregierung begrüßt, dass die Kommission 
zudem als einen Schwerpunkt ihrer Amtszeit die weitere 
Vertiefung des Binnenmarktes gewählt hat und dabei beson
deres Augenmerk auf den digitalen Binnenmarkt legt. 

Investitionen für ein modernes Europa

200. Im Euroraum insgesamt sind die Investitionen seit Be
ginn der Wirtschafts- und Finanzkrise zurückgegangen. Die 
Europäische Kommission hat Ende des vergangenen Jahres 
Vorschläge für ein Programm zur Stärkung der Investitions
tätigkeit vorgestellt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 113). Es beruht auf 
drei Komponenten: 
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—— Einrichtung eines mit öffentlichen Mitteln garantierten 
neuen Europäischen Fonds für strategische Investitionen 
(EFSI), um in den kommenden drei Jahren (2015–2017) 
zusätzliche Investitionen in Höhe von mindestens 315 
Milliarden Euro zu mobilisieren; 

—— Schaffung einer Projekt-Pipeline zur Ermittlung tragfä-
higer Projekte auf EU-Ebene und Bereitstellung der er
forderlichen technischen Hilfe zur Unterstützung der 
Projektauswahl und -gestaltung; 

—— Fahrplan zur Beseitigung von Investitionshindernissen, 
insbesondere Abbau regulatorischer Hindernisse in 
Schlüsselsektoren.

Die Bundesregierung begrüßt die Investitionsinitiative der 
Europäischen Kommission. Neben Investitionen in wichtigen 
Bereichen wie Energie und digitale Infrastruktur muss aus 
Sicht der Bundesregierung vor allem das Umfeld für private 
Investitionen – die den Hauptteil der Investitionstätigkeit 
ausmachen – in allen Mitgliedstaaten der EU dauerhaft ver-
bessert werden. Dazu sollen in den Mitgliedstaaten Wachs-
tums- und Investitionshemmnisse identifiziert und ent-
sprechende Maßnahmen ergriffen werden. Ergänzend dazu 
müssen Mittel aus dem neuen EFSI, dem EU-Haushalt sowie 

der Europäischen Investitionsbank bestmöglich eingesetzt 
werden, um kritischen Wachstums- und Investitionseng-
pässen entgegenzuwirken. Dazu gehört auch die Unterstüt-
zung von kleinen und mittleren Unternehmen im energeti-
schen und digitalen Strukturwandel. 

201. Auch die EU-Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) 
tragen maßgeblich dazu bei, Investitionen in der EU zu un
terstützen (vgl. JWB 2014 Tz 108 ff. und Tabelle lfd. Nr. 114). 
Die Bundesregierung begrüßt, dass die aus den EU-Struk-
turfonds zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von mehr 
als 350 Milliarden Euro europaweit künftig noch stärker auf 
wachstums- und beschäftigungsrelevante Bereiche im Sinne 
der Europa 2020-Strategie konzentriert werden. Zudem un
terstützt sie, dass die Kohäsionspolitik konsequent mit den 
Mechanismen der wirtschaftspolitischen Koordinierung, 
wie den länderspezifischen Empfehlungen, verzahnt wird. 

Strukturreformen für mehr Stabilität

202. Um nachhaltig Wachstumsperspektiven zu verbessern, 
sind für viele Mitgliedstaaten Strukturreformen weiterhin 
unerlässlich. Diese Ansicht teilt auch der Sachverständigenrat 
(vgl. JG Tz 291). Auch die Erfahrungen mit den Anpassungs-

Quellen: Macrobond, Eurostat; Prognose für 2014, 2015, 2016: Herbstprojektion der EU-Kommission, für Deutschland Jahresprojektion 2015
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programmen zeigen, dass die Zeit temporärer Finanzhilfe 
erfolgreich zur Umsetzung von wichtigen Strukturreformen 
genutzt wird. Mit Spanien, Irland und Portugal konnten drei 
Mitgliedstaaten ihre Anpassungsprogramme erfolgreich 
beenden. Die Wirtschaftspolitik der Programmländer wird 
auch nach Programmende im Rahmen der finanz- und wirt
schaftspolitischen Koordinierung der EU sowie der Nach-
Programmüberwachung begleitet. 

Bei der Umsetzung von Strukturreformen muss auch berück
sichtigt werden, wie sie sich sozial auswirken.

203. Die EU hat nach Ausbruch der Finanz- und Wirtschafts
krise eine Reihe von Verfahren reformiert oder neu einge-
führt, um die finanz-, wirtschafts- und beschäftigungspoli-
tische Koordinierung zu verbessern und zukünftige Krisen 
weitgehend zu vermeiden. Die Bundesregierung setzt sich 
dafür ein, dass die bestehenden Verfahren konsequent an
gewandt werden. Für eine effektivere wirtschafts-, beschäf-
tigungs- und finanzpolitische Koordinierung müssen sich 
die Mitgliedstaaten insbesondere auch die länderspezifischen 
Empfehlungen stärker zu eigen machen. Die Bundesregie-
rung drängt darauf, die wirtschafts- und finanzpolitische 
Koordinierung weiter zu verbessern, die länderspezifischen 
Empfehlungen auf zentrale Problemfelder zu fokussieren 
und die horizontale Dimension bei der Diskussion der Re
formvorschläge zwischen den Mitgliedstaaten und im Rat 
zu stärken, um Benchmarks und Best Practices zu identifi-
zieren. 

204. In den Verordnungen des Stabilitäts- und Wachstums
pakts (Sechser-Paket/ Zweier-Paket) ist vorgesehen, dass 
die Europäische Kommission über die Anwendung dieser  
Verordnungen berichtet. Ein erster Bericht wurde am  
26. November 2014 vorgelegt. Darin betont die EU-Kom-
mission, dass es noch zu früh sei, Effektivität und Auswir-
kungen des Sechser-/ Zweier-Pakets zu beurteilen. Die Re
formen der Verordnungen hätten zu Fortschritten in der 
finanzpolitischen Konsolidierung und der Korrektur von 
makroökonomischen Ungleichgewichten geführt, die Trans
parenz des Regelwerks könne jedoch noch weiter gestärkt 
werden, auch durch mehr Legitimität und zusätzliche Ein-
beziehung („ownership“) der nationalen Parlamente.

205. Angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit in einigen 
Mitgliedstaaten der EU kommt EU-weit koordinierten Maß
nahmen zur Förderung der Jugendbeschäftigung weiterhin 
hohe Bedeutung zu. Es geht zum einen um die hierfür not-
wendigen Strukturreformen und zum anderen um den effek
tiven Einsatz der verfügbaren nationalen und europäischen 
Mittel. Im vergangenen Jahr wurde insbesondere die zügige 

und koordinierte Umsetzung der Strukturreformen ange-
gangen, die mit der EU-Jugendgarantie vereinbart wurden. 
Darüber hinaus wird das EURES-Netzwerk weiterentwi-
ckelt. Ziel ist es, die Arbeitslosigkeit über eine größere 
Arbeitsmobilität abzubauen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 115).

Öffentliche Finanzen auf ein solides Fundament stellen

206. Europa hat bei der Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte Fortschritte gemacht. Das Defizit des Euroraums 
wurde in den letzten drei Jahren mehr als halbiert und liegt 
nun deutlich unter dem Maastricht-Referenzwert von drei 
Prozent des BIP. Dennoch befinden sich weiterhin acht Euro
staaten in einem Defizitverfahren. Viele Länder sind von 
ihrem mittelfristigen Haushaltsziel, das gemäß Fiskalvertrag 
bei einem strukturellen Defizit von höchstens 0,5 Prozent 
des BIP liegen darf, weiterhin deutlich entfernt. Die Notwen
digkeit für Konsolidierung besteht daher auch angesichts 
der hohen Staatsschuldenquoten unvermindert fort. Nicht 
zuletzt gilt, dass solide öffentliche Finanzen auch eine wich
tige Voraussetzung für ein gutes Investitionsklima sind. 
Konsolidierung kann und sollte dabei so gestaltet werden, 
dass sie möglichst wachstumsfreundlich erfolgt. Der Stabi-
litäts- und Wachstumspakt bietet dafür einen geeigneten 
Rahmen.

Europa 2020 weiterführen

207. Mit der Strategie „Europa 2020“ haben die Mitglied-
staaten 2010 eine gemeinsame Strategie für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum entwickelt, die 
derzeit von der Europäischen Kommission überprüft wird. 
Die Bundesregierung begrüßt diese Überprüfung und hält 
die Zielsetzungen der Strategie nach wie vor für richtig. 
Deshalb setzt sie sich dafür ein, dass die bisherigen Kern-
ziele beibehalten werden und die Strategie insgesamt fokus
siert bleibt. Gemäß den Grundsätzen der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit sollte die Union zudem nur in aus-
gewählten Bereichen tätig werden. Sie sollte Zurückhaltung 
üben, wenn die Mitgliedstaaten die gleichen Ziele auf nati-
onaler Ebene besser erreichen können.

EU-Beihilferecht sachgerecht umsetzen

208. Ein funktionierender und fairer Wettbewerb in Europa 
erfordert angemessene Beihilferegeln, die staatliche Eingriffe 
auf ein notwendiges Maß begrenzen. Die 2014 beschlossene 
Beihilfereform muss in den kommenden Jahren implemen-
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tiert werden. Hier steht die Bundesregierung in einem ständi
gen konstruktiven Dialog mit der Europäischen Kommission 
und den anderen Mitgliedstaaten. Ziel ist eine sachgerechte 
Rechtsanwendung in der Praxis. Hierzu wird das deutsche 
Förderregime angepasst.

Die von der Europäischen Kommission in Aussicht gestellte 
Konzentration der Beihilfenkontrolle auf die großen, wesent
lichen Fälle potenzieller Wettbewerbsverzerrung ist zu begrü
ßen. Dabei müssen auch künftig ausreichende Spielräume 
zur Förderung von wichtigen nationalen Zielen gesichert 
werden, beispielsweise im Rahmen der Regional- und Struk
turpolitik, der Forschungs- und Technologiepolitik, der KMU
Förderung oder der Energiepolitik. Die Bundesregierung 
setzt die neuen Transparenz- bzw. Berichterstattungspflich-
ten und Evaluierungsauflagen der Europäischen Kommis
sion um. Hierbei gilt es, gemeinsam mit der Europäischen 
Kommission praktikable und rechtssichere Wege zu finden, 
z. B. im Hinblick auf Datenschutz und Geschäftsgeheim-
nisse.

H. Vertrauen in die Finanzmärkte festigen

209. Stabile, funktionsfähige Finanzmärkte ermöglichen 
eine effiziente Finanzierung der Unternehmen und eine 
risikogerechte Rendite für Anleger. Die Bundesregierung, 
die EU und die G20-Staaten haben daher seit Beginn der 
Finanzkrise eine Vielzahl von regulatorischen Maßnahmen 
auf den Weg gebracht, um das Finanzsystem stabiler zu 
machen; der Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen wurde 
weiterentwickelt. Hiermit und mit der Bankenunion für 
den Euroraum wurde ein neuer europäischer Ordnungs-
rahmen für die Finanzmärkte geschaffen, der den Banken-
markt krisenfester machen soll. Zugleich ist Ziel der Bun-
desregierung, dass diese konsequente Bankenregulierung 
und Bankenaufsicht möglichst nicht zu Ausweichbewegun-
gen in das so genannte Schattenbankensystem, die Kredit
intermediation unter Beteiligung von Akteuren und Akti
vitäten außerhalb des klassischen Bankensektors, führt. 

Finanzmarktregulierung schafft Vertrauen in Stabilität

210. Die Fortentwicklung des Binnenmarktes für Banken 
und die Bankenunion leisten wesentliche Beiträge, um die 
Stabilität des Bankensystems und damit der gesamten Wäh
rungsunion zu verbessern. Für die EU insgesamt sind har-
monisierte Regeln für die Abwicklung von Banken – bei 
vorrangiger Haftung der Eigentümer und Gläubiger – und 
für eine Bankenabgabe verabschiedet worden. Auch die 

Regeln der nationalen Einlagensicherungssysteme wurden 
verbessert. Darüber hinaus wurden für den Euroraum ein 
einheitlicher Aufsichtsmechanismus und ein gemeinsamer 
Mechanismus zur Abwicklung von Banken beschlossen. 
Der Sachverständigenrat bewertet insbesondere die Ban-
kenunion als einen wichtigen Schritt hin zu einem stabilen 
europäischen Finanzsystem (vgl. JG Tz 318).

211. Die einheitliche Bankenaufsicht umfasst die gemein-
same Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) und der 
nationalen Aufsichtsbehörden über den Bankensektor im 
Euroraum (vgl. Tabelle lfd. Nr. 116). Sie soll sicherstellen, 
dass europäische Standards einheitlich umgesetzt und an
gewandt werden. Die EZB hat am 4. November 2014 die 
direkte Aufsicht über die 120 bedeutendsten Banken(grup-
pen) im Euroraum übernommen. Zuvor hatte sie diese zu
sammen mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
einer umfassenden Überprüfung (Bilanzprüfung und Stress-
test) unterzogen und damit das Vertrauen in die Stabilität 
der europäischen Banken stärken können. Hierbei wurde 
bei 25 Banken(gruppen) eine Kapitallücke von insgesamt 
rd. 25 Milliarden Euro aufgedeckt. Zwölf der betroffenen 
Banken(gruppen) konnten ihre Kapitallücke bereits vor der 
Veröffentlichung der Ergebnisse am 26. Oktober 2014 schlie
ßen. Bei den übrigen Instituten war noch ein Kapitalbedarf 
in Höhe von ca. 9,5 Milliarden Euro zu verzeichnen. Ihnen 
bleibt zur Rekapitalisierung Zeit bis Ende April bzw. bis Ende 
Juli 2015. 

212. Die EU-Bankenabwicklungsrichtlinie schafft einheitli-
che Regeln für die geordnete Sanierung und Abwicklung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen in allen Mit-
gliedstaaten der EU und wurde zum 1. Januar 2015 in 
Deutschland umgesetzt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 117). Sie ver-
stärkt insbesondere die Haftung des Privatsektors, indem 
vorrangig Anteilseigner und Gläubiger für Bankverluste 
aufkommen (so genanntes Bail-In), und verpflichtet die 
Mitgliedstaaten, bankenfinanzierte Abwicklungsfonds ein-
zurichten. Diese Prinzipien wurden in der Bankenunion 
auch im einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM) 
übernommen. Ab 2016 werden in diesem Rahmen für die 
von der EZB beaufsichtigten Institute Abwicklungsent-
scheidungen von einem mit ständigen Experten und Ver-
tretern nationaler Abwicklungsbehörden besetzten Aus-
schuss für die einheitliche Abwicklung getroffen. Zudem 
wurde ein gemeinsamer Abwicklungsfonds geschaffen, der 
vom Bankensektor finanziert wird. In diesen Fonds werden 
jährlich die national ab 2015 erhobenen Bankenabgaben 
überführt. Die nationalen Abteilungen des Fonds werden 
dabei in jährlich zunehmendem Umfang vergemeinschaftet.
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213. Ein weiteres wichtiges Element der Fortentwicklung des 
Binnenmarktes für Banken ist die Reform der Einlagensiche
rungsrichtlinie, mit der zum Schutz von Kundeneinlagen 
erstmalig gemeinsame europäische Vorgaben zur finanziel-
len Ausstattung der Einlagensicherungssysteme gelten. Sie 
wird bis zum 3. Juli 2015 in nationales Recht umgesetzt (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 118).

214. Neue, strengere europäische Eigenkapital- und Liqui-
ditätsregeln des Basel III-Abkommens sollen Banken bis 
2019 schrittweise robuster gegen Finanzkrisen machen. In 
diesem Kontext wird die Verschuldungsobergrenze („Lever-
age Ratio“) bereits heute von den Aufsichtsbehörden beob-
achtet.  Deren verbindliche Einführung wird geprüft; dabei 
soll der Risikogehalt der Geschäftsmodelle angemessen be
rücksichtigt werden. Die Bundesregierung wird die noch 
ausstehenden Konkretisierungen dieses neuen Regelwerks 
sowie dessen Umsetzung aufmerksam begleiten.

215. Mit Mitteln des Europäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM) soll es gegen strikte Auflagen in Zukunft möglich 
sein, Finanzinstitute direkt zu rekapitalisieren. Vorausset-
zung ist u. a., dass eine Anwendung des bereits bestehenden 
vorrangigen Instrumentes eines Darlehens an den Mit-
gliedstaat für Zwecke der Bankenrekapitalisierung (sog. 
indirekte Bankenrekapitalisierung) nicht möglich ist. Die 
Anwendung ist nur nachrangig nach Haftung der Anteils-
eigner und Gläubiger der Bank, des Bankenabwicklungs-
fonds und des betreffenden Mitgliedstaats vorgesehen und 
damit streng begrenzt. Das Volumen ist auf 60 Milliarden 
Euro gedeckelt. Für etwaige Entscheidungen über die 
Gewährung von Finanzhilfen in Form einer direkten Ban-
kenrekapitalisierung gilt in Deutschland ein Zustimmungs-
vorbehalt des Deutschen Bundestages.

Dienstleistungsfunktion des Finanzsektors stärken

216.  Um ein transparenteres, robusteres und sichereres 
Finanzsystem zu schaffen und die Widerstandsfähigkeit 
von Kreditinstituten zu erhöhen, sind neben dem deutschen 
Trennbankengesetz auch auf europäischer Ebene weitere 
strukturelle Maßnahmen notwendig. Die Bundesregierung 
wird sich daher dafür einsetzen, dass die Vorschläge der 
Liikanen-Kommission auf europäischer Ebene umgesetzt 
werden. Die Europäische Kommission hat auf deren Basis 
einen Verordnungs-Entwurf zur Einschränkung riskanter 
Geschäfte und zur Abtrennung bestimmter Geschäftsberei-
che vorgelegt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 119). Ziel des Entwurfs ist 
es, Risiken aus rein spekulativen Tätigkeiten einzudämmen, 
um dadurch eine eventuell erforderliche Abwicklung einfa-

cher und kostengünstiger zu gestalten. Aus Sicht der Bun-
desregierung darf das Reformvorhaben die Finanzierung 
der Realwirtschaft durch das bewährte Universalbanken-
system aber nicht gefährden.

217. Die Bundesregierung setzt sich weiterhin für die Ein-
führung einer Finanztransaktionsteuer in der Verstärkten 
Zusammenarbeit mit einer breiten Bemessungsgrundlage 
und niedrigem Steuersatz ein (vgl. Tabelle lfd. Nr. 120). Am 
6. Mai 2014 haben die Minister von zehn der an der Ver-
stärkten Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten, dar-
unter der deutsche Finanzminister, eine gemeinsame poli-
tische Erklärung abgegeben. Danach ist insbesondere eine 
stufenweise Einführung der Steuer vorgesehen, die in einer 
ersten Stufe Aktien und einige Derivate umfassen soll. Auf 
längere Sicht sollte eine solche Besteuerung möglichst viele 
Finanzinstrumente umfassen. 

Mehr Transparenz durch gezielte Finanzmarktregulierung 

218. Die verbesserte Überwachung und Regulierung der 
Banken allein ist nicht mehr ausreichend in einer Zeit, in 
der auch Kreditfinanzierungen außerhalb des klassischen 
Bankensektors (d. h. über das sog. Schattenbankensystem) 
immer wichtiger werden. Kapitalmarkt-basierte Finanzie-
rungen können der Realwirtschaft unter Umständen ziel-
führende Alternativen zu Banken-Finanzierungen bieten, 
allerdings müssen die auch aus diesen Finanzierungen 
resultierenden Risiken ebenfalls sorgfältig überwacht und 
durch geeignete Regulierung begrenzt werden. Die Bundes-
regierung hat sich deshalb früh sowohl international als 
auch in Europa für eine effektive Überwachung und Regu-
lierung auch des weltweiten Schattenbankensystems einge-
setzt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 121). Auf deutsche Initiative hin 
werden die internationalen Arbeiten seit dem G20-Gipfel in 
St. Petersburg (2013) auf Basis verbindlicher Zeitpläne fort-
geführt (G20 Roadmap towards Strengthened Oversight 
and Regulation of Shadow Banking).

219. Die Bundesregierung möchte die Wertpapier- und 
Derivatemärkte weiter stärken. Hiervon profitieren Unter-
nehmen als Anbieter und Nachfrager von Finanzdienstleis-
tungen ebenso wie Verbraucher als Anleger und Kunden 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 122). Die abgeschlossene Überarbeitung 
der europäischen Finanzmarktrichtlinie regelt das Wertpa-
piergeschäft von Finanzinstituten und das Geschehen auf 
den Finanzmärkten umfassend. Ab Januar 2017 werden z. B. 
auch bislang nicht regulierte organisierte Handelssysteme 
in die Regulierung einbezogen, und der außerbörsliche Han
del mit standardisierten Derivaten wird auf organisierte 
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Handelsplattformen verlagert. Zudem sollen die Transpa-
renzvorschriften im Aktienhandel auf Schuldverschreibun-
gen und Derivate ausgeweitet, besondere organisatorische 
Anforderungen an den Hochfrequenzhandel eingeführt 
und der Anlegerschutz verbessert werden (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 123). 

Zukunftsfeste Rahmenbedingungen für Versicherer 
schaffen

220. Auch im Bereich der Versicherungsunternehmen soll 
die Stabilität erhöht werden. Mit dem neuen Aufsichtsre-
gime Solvabilität II, dessen Start europaweit für das Jahr 
2016 geplant ist, wird das Versicherungsaufsichtsrecht in 
Europa grundlegend modernisiert und weiter vereinheit-
licht. Um die Stabilität der Versicherungsunternehmen wei
ter zu verbessern und dadurch die vertraglichen Ansprüche 
der Versicherten umfassender zu schützen, müssen Versi-
cherungsunternehmen zukünftig alle Risiken berücksichti-
gen und mit Kapital unterlegen. Zudem wird es erhöhte 
Anforderungen an die Geschäftsorganisation und das Risi-
komanagement für Versicherer geben. Die Berichterstat-
tung an die Aufsicht und gegenüber der Öffentlichkeit wird 
vereinheitlicht (vgl. Tabelle lfd. Nr. 124). 

221. Das andauernde Niedrigzinsumfeld stellt insbesondere 
Lebensversicherungen vor große Herausforderungen. Damit 
Versicherungsnehmer auch in Zukunft die ihnen zugesag-
ten Leistungen erhalten, hat die Bundesregierung mit dem 
am 7. August 2014 in Kraft getretenen Lebensversiche-
rungsreformgesetz ein Bündel von Maßnahmen umgesetzt, 
so dass alle am Versicherungsgeschäft Beteiligten einen 
angemessenen Beitrag leisten (vgl. Tabelle lfd. Nr. 125).

Verbraucherschutz auf Finanzmärkten weiter stärken

222. Ein wirksamer Verbraucherschutz stärkt das Vertrauen 
der Bürgerinnen und Bürger in den Finanzmarkt. Die im 
September 2014 in Kraft getretene Zahlungskontenrichtlinie 
soll Verbrauchern die Auswahl des für sie am besten geeig-
neten Zahlungskontos innerhalb der EU erleichtern. Zudem 
gewährt sie erstmals ein subjektives Recht auf ein Zahlungs
konto mit grundlegenden Funktionen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 
126). Mit dem Inkrafttreten der Verordnung über Interban-
kenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge 2015 
werden die Entgelte für Zahlungen mit Kredit- und EC-Kar-
ten in Europa begrenzt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 127). Die Bundes
regierung plant, den Verbraucherschutz in Bezug auf Zin-
sen bei Inanspruchnahme eines Dispokredits durch mehr 

Transparenz und Beratung zu verbessern (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 128).

223. In jüngster Zeit haben Anleger durch Produkte, die nur 
einer eingeschränkten Aufsicht durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht unterlagen, erhebliche Ver-
mögenseinbußen erlitten. Mit dem Kleinanlegerschutzge-
setz will die Bundesregierung Regelungslücken schließen 
und die Transparenz von Vermögensanlagen weiter erhöhen, 
so dass Anleger künftig vollständige und aktuelle Informa-
tionen über ihre Investition erhalten und die Seriosität und 
Erfolgsaussichten von Anlagen besser einschätzen können 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 129). 

I. �Internationale Wirtschaftsbeziehungen ver­
antwortungsvoll gestalten

224. Eine erfolgreiche Integration in die weltwirtschaftliche 
Arbeitsteilung ist für die offene deutsche Volkswirtschaft 
essenziell, damit Wohlstand, Wachstum und Beschäftigung 
sich erfolgreich und nachhaltig entwickeln können. Die Bun
desregierung setzt sich daher dafür ein, die internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen weiter zu verbessern. Sie lässt sich 
dabei von den Interessen und Werten Deutschlands leiten.

Die G7 unter deutscher Präsidentschaft

225. Die Staats- und Regierungschefs der sieben wirtschaft-
lich bedeutendsten Industrienationen der Welt haben 2014 
die Zusammenarbeit im Rahmen der G8 mit Russland auf-
grund der Verletzung der Souveränität und territorialen Un
versehrtheit der Ukraine suspendiert und beschlossen, sich 
vorerst nur noch im G7-Format zu treffen. Durch diese Ent
scheidung hat die G7 unterstrichen, dass sie eine Wertege-
meinschaft ist. Deutschland hat mit dem Brüsseler Gipfel 
im Juni 2014 die G7-Präsidentschaft übernommen (vgl. Kas
ten 3). Die Lage in der Ukraine wird auch im weiteren Jahres
verlauf im Mittelpunkt der außen- und sicherheitspolitischen 
Beratungen stehen. Die G7-Staaten haben dabei wiederholt 
Geschlossenheit gezeigt und ihre Entschlossenheit bekräf-
tigt, zur wirtschaftlichen Stabilisierung der Ukraine beizu-
tragen. 

226. Die G7 trägt zudem besondere Verantwortung für ver-
lässliche und nachhaltige Bedingungen der Weltwirtschaft. 
Nachhaltiges globales Wachstum wird besser erreichbar sein, 
wenn die internationale Wertegemeinschaft Einvernehmen 
über Grundfragen der wirtschaftlichen Entwicklung, des 
grenzüberschreitenden Handels und einer effektiven und 
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klugen Finanzmarktarchitektur aufrechterhalten kann. Die 
G7 wird deshalb weiterhin koordiniert vorgehen, um lang-
fristig stabile Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein 
dynamischeres nachhaltiges Wirtschaftswachstum begüns-
tigen. Einen besonderen Fokus wird die Bundesregierung 
dabei auf solche Aspekte legen, die von globaler Dringlich-
keit und für die Lebensqualität der Menschen von zentraler 
Bedeutung sind. Dabei ist das Ziel, ganz konkrete Verbesse-
rungen für die Menschen zu erreichen – in der G7 und dar-
über hinaus insbesondere auch in Entwicklungsländern.

227. Für die G7 ist die künftige Gestaltung der globalen Han
delsarchitektur ein Kernanliegen. Die G7-Staaten bekennen 
sich zu freiem Welthandel. Zum einen sollen durch den 
Abschluss neuer bilateraler Abkommen Handelsbarrieren 
abgebaut werden, zum anderen werden die G7-Staaten die 
multilaterale Liberalisierung des Handels voranbringen. 
Gleichzeitig ist die Durchsetzung von Standards in Lieferket
ten aus Sicht der G7 ein wichtiger Punkt in der Diskussion.

228. Nachhaltige Energieversorgungssicherheit wird Gegen
stand des Treffens der G7-Energieminister in Hamburg im 

Mai 2015 sein. Hier spielen insbesondere eine verbesserte 
Energieeffizienz und der Ausbau erneuerbarer Energien eine 
große Rolle, ebenso wie transparente, offene und liquide 
Märkte und die notwendige Infrastruktur. Zudem hat die 
G7 die Initiative Connex gegründet, um rohstoffreiche Ent-
wicklungsländer bei der Aushandlung von Verträgen mit 
Rohstoffproduzenten zu unterstützen. 

229. Im G20-Kreis wird sich die Bundesregierung 2015 unter 
türkischem Vorsitz weiter aktiv dafür einsetzen, dass die bis
herigen Arbeiten der G20 und die Ergebnisse des G20-Gip-
fels am 15./16. November 2014 in Brisbane nachgehalten 
und umfassend implementiert werden. Die G20 hat sich in 
Brisbane das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2018 das BIP der G20 
mindestens um 2 Prozent zu steigern. Sie hat sich außer-
dem auf Maßnahmen zur Förderung von Investitionen, zur 
Erleichterung des Handels, zur Förderung des Wettbewerbs 
sowie auf Strukturreformen verständigt. Um Investitionen, 
insbesondere im Infrastrukturbereich, voranzutreiben, 
einigte die G20 sich auf eine Infrastrukturinitiative und die 
Schaffung einer globalen Infrastruktur-Plattform („Global 
Infrastructure Hub“). Die G20 hat sich auch das Ziel gesetzt, 

Kasten 3: Die deutsche G7-Präsidentschaft

Der G7-Gipfel unter deutschem Vorsitz findet am 7./8. Juni 2015 auf Schloss Elmau statt. Inhaltlich werden die etablier-
ten G7-Themen Weltwirtschaft, Finanzmarktregulierung, Steuer- und Handelspolitik, Außen- und Sicherheitspolitik 
sowie nachhaltige Entwicklung, insbesondere in Afrika, weiterentwickelt. Die G7 wird zudem die Verhandlungen für 
eine Post-2015-Agenda für nachhaltige Entwicklung unterstützen und strebt einen starken Impuls der G7 für den Ab
schluss eines ambitionierten und verbindlichen globalen Klimaschutzabkommens in Paris in 2015 an. 

Darüber hinaus plant Deutschland, in folgenden Bereichen Schwerpunkte zu setzen:

—— Gesundheit: insb. antimikrobielle Resistenzen sowie vernachlässigte und armutsassoziierte Krankheiten; 

—— Umwelt: Schutz der Meere sowie Ressourceneffizienz; 

—— Frauen: Selbständigkeit von Frauen in Industrieländern und berufliche Bildung von Frauen in Entwicklungsländern; 
Ziel ist es, Frauen dabei zu unterstützen, ihre gute Ausbildung und ihre Berufserfahrung häufiger zu nutzen, um Un
ternehmen zu gründen.

—— Nachhaltige Energieversorgungssicherheit, insb. durch Maßnahmen in den Bereichen erneuerbare Energien, Ener-
gieeffizienz, Märkte und Infrastruktur;

—— Standards in Lieferketten.

Zudem wird die Bundesregierung laufende G7-Prozesse weiter begleiten, darunter die Impfinitiative GAVI („Global Alli-
ance for Vaccines and Immunisation“), die Rohstoff-Transparenz-Initiative EITI („Extractive Industries Transparency 
Initiative“), Ernährungssicherung, die Deauville-Partnerschaft für Nordafrika und den Nahen Osten sowie die Globale 
Partnerschaft für Waffenkontrolle.
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die Erwerbstätigenquote zu erhöhen und hochwertige  
Arbeitsplätze zu schaffen. Angestrebt wird vor allem, die 
Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen und den Unter-
schied in der Erwerbstätigenquote von Männern und Frauen 
bis 2025 um 25 Prozent zu reduzieren. Im Bereich Energie 
hat sich die G20 auf gemeinsame Prinzipien für die künf-
tige Zusammenarbeit verständigt. Die Bundesregierung hat 
sich in Brisbane für wirksame Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Klimawandels eingesetzt. Zudem hat sich die G20 
u. a. auf ein entschlossenes Vorgehen gegen Gewinnverlage-
rungen multinationaler Konzerne (Base Erosion and Profit 
Shifting) verständigt (vgl. Tz 143). Sie hat sich in Brisbane 
darüber hinaus auf eine Fortschreibung des Arbeitsplans zur 
Stärkung von Aufsicht und Regulierung im Schattenban-
kensystem verständigt und weitere Fortschritte bei der Be
seitigung des „too-big-too-fail“-Problems erzielt. Dennoch 
bleiben weitere Anstrengungen notwendig. Der nächste 
G20-Gipfel wird am 15./16. November 2015 in Antalya 
stattfinden.

Freihandelsabkommen – verantwortungsvolle 
Partnerschaften in beiderseitigem Interesse

230. Die Bundesregierung bekennt sich zu einer ausgewo-
genen Handelspolitik, die auf eine weitere Marktöffnung 
zielt, um einen Beitrag für mehr Wettbewerbsfähigkeit, 
Wachstum und Beschäftigung im Rahmen einer nachhalti-
gen Entwicklung zu leisten. Sie unterstützt daher sowohl 
die konsequente Umsetzung des Bali-Abkommens der 
Welthandelsorganisation (WTO), insbesondere der multila-
teralen Vereinbarungen zu Handelserleichterungen, als 
auch die Erarbeitung eines ausgewogenen Arbeitspro-
gramms der WTO mit dem Ziel, die Doha-Runde abzu-
schließen. 

Die Bundesregierung setzt sich gleichermaßen für Freihan-
delsabkommen ein, um die Marktzugangsmöglichkeiten für 
deutsche und europäische Unternehmen in – im Hinblick 
auf Marktgröße und Marktpotenzial – wichtigen Drittstaa-
ten zu verbessern. Von besonderer Bedeutung sind dabei 
die wachstumsstarken Schwellenländer, etwa in Südostasien. 
Freihandelsabkommen sollten dabei nicht nur Wachstum 
und Beschäftigung stärken, sondern auch den Schutz der 
Arbeitnehmer- und Verbraucherrechte, der hohen Umwelt-
standards sowie des Vorsorgeprinzips und der öffentlichen 
Daseinsvorsorge gewährleisten (vgl. Tabelle lfd. Nr. 130 und 
131). Insbesondere der Abbau unnötiger nichttarifärer Han-
delshemmnisse – etwa doppelter Genehmigungsverfahren 
mit gleicher Zielrichtung – kann nach Auffassung der Bun-
desregierung erhebliche Wachstumswirkungen haben.

231. Die Verhandlungen über eine transatlantische Handels- 
und Investitionspartnerschaft (TTIP) zwischen der EU und 
den USA haben im Jahr 2013 begonnen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 
132). Die Bundesregierung setzt sich für ihren Abschluss bis 
Ende 2015 ein. Ziel ist es, die Märkte auf beiden Seiten des 
Atlantiks stärker zu öffnen und damit zu Wachstum und 
mehr Beschäftigung beizutragen. Vor allem der exportori-
entierte deutsche Mittelstand wird von einer weitreichen-
den Marktöffnung profitieren. Vorschriften und Regeln sol-
len in Europa und den USA langfristig so gestaltet werden, 
dass sie besser harmonieren. Zölle und andere Handelsbar-
rieren im transatlantischen Handel sollen verringert werden. 
Zudem sollen Einschränkungen für kommerzielle Dienst-
leistungen verringert, Investitionssicherheit und Wettbe-
werbsgleichheit verbessert und der Zugang zu öffentlichen 
Aufträgen auf allen staatlichen Ebenen vereinfacht werden. 

Aus Sicht der Bundesregierung sind Bestimmungen über 
Investitionsschutz und Investor-Staat-Schiedsverfahren 
zwischen Vertragsstaaten mit entwickelten Rechtssystemen 
im Grundsatz nicht erforderlich. Über die Einbeziehung 
dieses Bereichs in das TTIP-Abkommen soll – gemäß den 
Vorgaben im Verhandlungsmandat – nach Vorlage des Ver-
handlungsergebnisses und Evaluierung durch die Mitglied-
staaten entschieden werden.

232. Der Entwurf für das umfassende Wirtschafts- und 
Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA) 
wird momentan auf rechtliche Konsistenz geprüft und 
übersetzt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 133). Dies wird voraussichtlich 
noch bis Herbst 2015 dauern. Die Bundesregierung möchte 
den Prozess zu einem guten Abschluss führen. Bei einzel-
nen Aspekten des Investitionsschutzes besteht allerdings 
noch Nachbesserungsbedarf.

CETA wird bestehende Handelshemmnisse zwischen der EU 
und Kanada spürbar abbauen. Die EU und Kanada haben 
sich dabei auf einen umfassenden Zollabbau für Industrie-
güter geeinigt, der deutsche Unternehmen insbesondere in 
den Bereichen Maschinenbau und Chemie spürbar entlas-
ten wird. CETA wird zudem den Marktzugang im Bereich 
der öffentlichen Beschaffung verbessern. 

Außenwirtschaftsförderung: modern, fortschrittlich, 
wirtschaftsnah

233. Die Bundesregierung unterstützt deutsche Unterneh-
men dabei, neue und bisher schwer zugängliche Auslands-
märkte zu erschließen. Exportkredit- und Investitions
garantien haben sich dabei als wirksame Instrumente der 
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deutschen Außenwirtschaftsförderung etabliert. Politische 
Entwicklungen wie etwa in Osteuropa haben dabei die Be
deutung und Notwendigkeit der Risikoabsicherung von 
Ausfuhrgeschäften – vor allem für kleine und mittlere Un
ternehmen – besonders deutlich gemacht. 

234. Die Exportkreditgarantien des Bundes sichern deutsche 
Exporteure und deren finanzierende Banken gegen Forde-
rungsausfälle bei Ausfuhrgeschäften ab. In 2014 übernahm 
die Bundesregierung Exportkreditgarantien in Höhe von 
rund 24,8 Milliarden Euro, für die risikogerechte Prämien 
erhoben werden. Wie in den Jahren zuvor erzielte der Bund 
im zurückliegenden Jahr mit den Exportkreditgarantien 
einen positiven Beitrag für den Bundeshaushalt. 

Die Bundesregierung wird die staatlichen Exportkreditga-
rantien im Interesse der Unternehmen weiterentwickeln 
und dabei auch daran mitwirken, globale Standards für die 
staatlich unterstützte Exportfinanzierung zu erarbeiten. 
Hierbei kommt es darauf an, vor allem Schwellenländer 
wie Brasilien, Indien und China einzubinden, die nicht an 
die Regelungen der OECD gebunden sind.

235. Mit Investitionsgarantien sichert die Bundesregierung 
Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen in Entwick
lungs- und Schwellenländern gegen politische Risiken ab. 
2014 hat der Bund Garantien über 5,0 Milliarden Euro 
übernommen; das Obligo des Bundes stieg auf 36,3 Milliar-
den Euro. 

236. Der für 2015 vorgesehene Start der Exportinitiative 
„Umwelttechnologien“ erfüllt den Auftrag des Koalitions-
vertrages, Wachstumschancen durch Innovationen im Um
welt- und Klimaschutz sowie durch Ressourceneffizienz zu 
erschließen. 

Nachhaltige Entwicklung durch wirtschaftliche 
Zusammenarbeit 

237. Die Entwicklungszusammenarbeit der Bundesregie-
rung hat zum Ziel, weltweit Hunger und Armut zu über-
winden und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu stärken 
und die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Die 
Entwicklungszusammenarbeit folgt dabei dem Leitbild 
einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft und dem Hand-
lungsprinzip der Nachhaltigkeit. Nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum ist eine Grundvoraussetzung für nachhaltige 
Entwicklung und trägt wesentlich dazu bei, Armut zu min-
dern und die Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten 

Nationen zu erreichen. Die wirtschaftliche Zusammenar-
beit mit den Partnerländern ist deshalb wichtiges Element 
der Entwicklungspolitik der Bundesregierung. Sie fördert 
mit jährlich mehr als 1 Milliarde Euro die ländliche Ent-
wicklung, Landwirtschaft und Ernährungssicherheit und 
stärkt damit auch nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Ein 
besonderer Fokus liegt dabei auf Afrika. 

Ziel der Entwicklungszusammenarbeit ist es darüber hin-
aus, die Arbeitsbedingungen in den Entwicklungsländern 
zu verbessern. Sie fördert daher auch die Einhaltung von 
Umwelt- und Sozialstandards und verantwortliches unter-
nehmerisches Handeln. So wurde in Deutschland eine Mul-
ti-Stakeholder-Initiative im Textilsektor ins Leben gerufen. 
Diese hat zum Ziel, dass Unternehmen durch freiwillig ge
meinsam vereinbarte Standards ihre internationalen Lie-
ferketten nachhaltiger ausgestalten. Darüber hinaus setzt 
sich die Bundesregierung für mehr Transparenz gegenüber 
Verbraucherinnen und Verbrauchern ein.

238. Die Entwicklungszusammenarbeit soll außerdem dazu 
beitragen, Länder zu stabilisieren, die von politischen Um
brüchen betroffen sind. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf 
der Unterstützung von Transformationsprozessen in der 
MENA-Region, also im Nahen Osten und in Nordafrika. In 
Zusammenarbeit mit der deutschen Wirtschaft unterstützt 
die Bundesregierung den Auf- und Ausbau des privaten 
Sektors vor Ort. Kammer- und Verbandspartnerschaften 
sowie Berufsbildungspartnerschaften mit der deutschen 
Wirtschaft kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

Mehr Transparenz in der Rüstungsexportpolitik

239. Die Bundesregierung setzt sich für mehr Transparenz 
bei Rüstungsexporten ein. Der Rüstungsexportbericht für 
das Jahr 2013 wurde deshalb bereits im Juni 2014, der Zwi-
schenbericht für das erste Halbjahr 2014 im Oktober 2014 
vorgelegt.

240. Die Bundesregierung hält an den strengen Regeln der 
Exportkontrolle für Rüstungsgüter fest. Genehmigungsent-
scheidungen richten sich nach den „Politischen Grundsät-
zen“ der Bundesregierung für den Rüstungsexport aus dem 
Jahr 2000, nach dem Gemeinsamen Standpunkt der EU aus 
dem Jahr 2008 und nach dem am 24. Dezember 2014 in 
Kraft getretenen Vertrag über den Waffenhandel („Arms 
Trade Treaty“). 
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241. Der Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungs-
gütern in Drittländer wird restriktiv gehandhabt. Genehmi-
gungen werden erst nach eingehender Abwägung aller Um
stände des Einzelfalls erteilt, nachdem insbesondere geprüft 
wurde, dass deutsche Rüstungsgüter nicht für Menschen-
rechtsverletzungen missbraucht werden oder zur Verschär-
fung von Krisen beitragen. 

J. �Die vielfältigen Dimensionen von 
Lebensqualität erfassen 

242. Wohlstand, gesellschaftlicher Zusammenhalt und 
Lebensqualität haben viele Facetten. Sie werden individuell 
von den Menschen unterschiedlich beurteilt und prägen 
das gesellschaftliche Zusammenleben. 

Kasten 4: Initiativen zur erweiterten Wohlstandsmessung 

Im Jahr 2008 untersuchte eine durch die französische Regierung einberufene „Kommission zur Messung wirtschaftlicher 
Leistung und sozialen Fortschritts“, besetzt u. a. mit Joseph Stiglitz, Amartya Sen und Jean Paul Fitoussi, die Grenzen des 
Bruttoinlandsprodukts als Kennzahl für die wirtschaftliche Leistung und den sozialen Fortschritt. Um Wohlergehen zu 
erfassen, schlägt die Kommission vor, insgesamt acht „Dimensionen“ zu betrachten („Materieller Lebensstandard“, 
„Gesundheit“, „Bildung“, „Persönliche Aktivitäten einschließlich Arbeit“, „Politische Mitsprache, Führungs- und Kontroll-
strukturen“, „Soziale Bindungen und Beziehungen“, „Umwelt“ und „Unsicherheit, sowohl wirtschaftlicher als auch phy-
sischer Art“). 

Im Jahr 2010 haben, einer Aufforderung des Deutsch-Französischen Ministerrates folgend, der deutsche Sachverständi-
genrat und der französische Conseil d‘Analyse Économique eine Expertise zur Messung von nachhaltigem Wachstum 
und gesellschaftlichem Fortschritt erstellt. Sie bauen dabei auf den Befunden der Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission auf. 
Die Sachverständigen schlagen ein Indikatorensystem vor, das die zentralen Themen „Wirtschaftsleistung“, „Lebensqua-
lität“ und „Nachhaltigkeit“ jeweils mittels mehrerer Indikatoren ausgewogen abbilden soll.

Im Oktober 2011 hat die OECD mit dem Bericht „How’s Life? – Measuring well-being“ eine Studie vorgelegt, die darstellt, 
wie sich das Wohlbefinden („well-being“), der materielle Wohlstand und die Lebensqualität der Menschen in vierzig 
Ländern weltweit entwickelt haben. Der Bericht enthält Indikatoren zu den Bereichen „Materielle Lebensbedingungen“ 
und „Lebensqualität“. Bei der Auswahl der Indikatoren wurden Kriterien wie Politikrelevanz, Datenqualität und -verfüg-
barkeit sowie die Vergleichbarkeit berücksichtigt.

Die im Herbst 2010 vom Deutschen Bundestag eingesetzte Enquête-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensquali-
tät – Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft“ hatte 
unter anderem den Auftrag, einen Vorschlag zur ganzheitlichen Wohlstandsmessung zu entwickeln. Als Ergebnis ihrer 
Arbeit schlug die Enquête-Kommission im Jahr 2013 ein Indikatorensystem vor, das aus zehn Leitindikatoren in insge-
samt drei Themenbereichen besteht:

—— Der erste Bereich des Indikatorensatzes beschäftigt sich mit dem aktuellen Stand und der Entwicklung des materiel-
len Wohlstands. Hier wird als Leitindikator das (preisbereinigte) Niveau des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf und des-
sen (preisbereinigte) Wachstumsrate ausgewiesen. Ein weiterer Leitindikator spricht die Verteilung der Einkommen 
an. Mit der staatlichen Schuldenstandsquote soll schließlich erfasst werden, inwieweit die Wirtschaftsleistung mit 
tragfähigen öffentlichen Haushalten einhergeht.

—— Der zweite Bereich des Indikatorensystems enthält Leitindikatoren zum Thema Soziales und Teilhabe. Dazu gehören 
die Beschäftigungsquote, die Abschlussquote der 20- bis 24-Jährigen im Sekundarbereich II, die durchschnittliche 
Lebenserwartung sowie der Leitindikator „Voice and Accountability“, mit dem Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und das 
Maß demokratischer Teilhabe in der Gesellschaft erfasst werden sollen.

—— Der dritte Bereich zum Thema Ökologie umfasst die Leitindikatoren Treibhausgas-Emissionen, Stickstoff-Überschuss 
und Vogelindex, letzterer als Maß für die Entwicklung der Artenvielfalt.
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Dass sich die Lebensqualität der Menschen und das gesell-
schaftliche Miteinander gut entwickeln und entfalten kön-
nen, ist ein zentrales Anliegen der Bundesregierung über 
alle Politikbereiche hinweg. Sie wird hierzu im Rahmen der 
Regierungsstrategie „Gut leben in Deutschland – was uns 
wichtig ist“ im Jahr 2015 einen umfassenden Bürgerdialog 
initiieren. In mindestens 100 Bürgerdialogen vor Ort und 
einem begleitenden Online-Dialog soll – unter Einbindung 
von Gewerkschaften, Wirtschafts- und Sozialverbänden, 
Religionsgruppen, Stiftungen und Vereinen und begleitet 
durch einen unabhängigen wissenschaftlichen Beirat – the-
menoffen mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden, 
was den Menschen wichtig ist. 

Auf dieser Basis wird ein Indikatoren- und Berichtssystem 
zur Lebensqualität in Deutschland entwickelt werden, das 
regelmäßig in verständlicher Form über Stand und Fort-
schritt bei der Verbesserung von Lebensqualität in Deutsch
land Auskunft geben wird. Dabei wird ein breites Spektrum 
von Gutachten und Indikatorensystemen einbezogen, wie 
es unter anderem von der Enquête-Kommission „Wachstum, 
Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem Wirt-

schaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen 
Marktwirtschaft“ des Deutschen Bundestags und vom Sach
verständigenrat angeführt wurde. Darüber hinaus verfolgt 
die Bundesregierung im Rahmen der nationalen Nachhal-
tigkeitsstrategie das Ziel, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, 
Umweltschutz und soziale Verantwortung so zusammen-
zuführen, dass Entscheidungen in globaler Betrachtung 
dauerhaft tragfähig sind. 

243. Mit der Regierungsstrategie „Gut leben in Deutschland – 
was uns wichtig ist“ knüpft die Bundesregierung an nationale 
wie internationale Bemühungen an, Regierungshandeln auf 
einen erweiterten Wohlstandsbegriff auszurichten. Neue 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Herausforderungen 
haben zu einer intensiven Debatte darüber geführt, wie ge
sellschaftlicher Wohlstand, individuelles Wohlergehen und 
nachhaltige Entwicklung angemessen beurteilt werden und 
besser in politisches Handeln einfließen können. Das Brutto
inlandsprodukt ist dabei ein anerkannter Indikator für die 
wirtschaftliche Tätigkeit; für umfassende Aussagen zu Wohl
stand und Lebensqualität ist das Bruttoinlandsprodukt allein 
nicht konzipiert und auch nicht hinreichend geeignet.
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II. Projektion der Bundesregierung

Überblick: Deutsche Wirtschaft zurück auf 
Wachstumskurs

244. Die deutsche Wirtschaft ist weiterhin in einer guten 
Verfassung. Die deutschen Unternehmen sind wettbewerbs
fähig und in vielen Feldern führend auf dem Weltmarkt. 
Die Beschäftigung in Deutschland nimmt weiter zu. Die 
verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte expan
dieren kräftig. 

Das Wirtschaftswachstum hatte sich im Verlauf des vergan-
genen Jahres nach einem starken ersten Quartal deutlich 
abgeschwächt. Insbesondere die Investitionsdynamik in 
den Unternehmen blieb vor dem Hintergrund einer ent-
täuschenden weltwirtschaftlichen Entwicklung und der 
Verunsicherung durch erhöhte geopolitische Risiken (vgl. 
Kasten 6) hinter den Erwartungen zurück. In den letzten 
Monaten des Jahres setzte jedoch eine Erholung ein, getrie-
ben von einem starken Arbeitsmarkt und starkem Konsum. 
Die Erholung zeigt sich auch in einer verbesserten Stim-
mung der Unternehmen.

Diese Entwicklung dürfte sich im Jahr 2015 fortsetzen, ge
tragen von einem höheren weltwirtschaftlichen Wachstum 
und einer Erholung der Investitionstätigkeit. Für das kon-
junktursensible Verarbeitende Gewerbe lassen Indikatoren 
wie Auftragseingänge eine moderate Ausweitung erwarten. 
Die Dienstleistungen dürften ihren weniger konjunkturab-
hängigen Aufwärtstrend der Vergangenheit fortsetzen (vgl. 
Kasten 5). Auch die zuletzt leichten Verbesserungen der 
Stimmungsindikatoren wie des ifo-Geschäftsklimas sind 
Anzeichen für eine Erholung der wirtschaftlichen Aktivität 
nach der Schwächephase in der Mitte des vergangenen Jah-
res. Die deutlich gesunkenen Rohölpreise stärken zusätzlich 
die inländischen Realeinkommen.

Für das Jahr 2015 erwartet die Bundesregierung daher im 
Jahresdurchschnitt einen Anstieg des Bruttoinlandspro-
dukts von 1,5 Prozent (vgl. Übersicht 2). Diese jahresdurch-
schnittliche Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts unter-
zeichnet allerdings die konjunkturelle Dynamik. Im Verlauf, 
das heißt von Schlussquartal zu Schlussquartal, wächst die 
deutsche Wirtschaft im Jahr 2015 mit 1,5 Prozent kräftiger 
als im Vorjahr (vgl. Übersicht 3). Die wirtschaftliche Aktivi-
tät dürfte damit leicht stärker zunehmen als das Potenzial-
wachstum.

Die Jahresprojektion der Bundesregierung liegt etwas ober-
halb der Prognose des Rates vom November (vgl. JG Tz 153 
ff.). Zum einen ist die Ausgangssituation aufgrund des aktu-

elleren Datenstandes etwas günstiger, zum anderen konnte 
der Rat die positiven Wirkungen der weiter gesunkenen 
Rohölpreise noch nicht berücksichtigen. Wie auch in der 
Prognose des Rates gehen in der Projektion der Bundesre-
gierung die wesentlichen Nachfrageimpulse vom Konsum 
und den Wohnungsbauinvestitionen der privaten Haus-
halte aus. 

Die binnenwirtschaftliche Dynamik wird vor allem durch 
die kräftigen Einkommenssteigerungen und den anhalten-
den Beschäftigungsaufbau getragen. Der Anstieg der Beschäf
tigung hat in den vergangenen Jahren mehrfach die Erwar-
tungen übertroffen. Zusätzliche Beschäftigung entsteht vor 
allem in den Dienstleistungsbereichen. Diese sind weniger 
stark von der außenwirtschaftlichen Entwicklung betroffen 
als die eher exportorientierte Industrie. Die anhaltend hohe 
Netto-Zuwanderung und eine steigende Partizipationsrate 
erhöhen das Arbeitsangebot und leisten damit wichtige 
Beiträge zum Beschäftigungsanstieg. Zunehmende Knapp-
heiten in einigen Segmenten des Arbeitsmarktes begünsti-
gen deutliche Lohnsteigerungen, die nach den bisher vor-
liegenden Tarifabschlüssen aber gesamtwirtschaftlich 
vertretbar bleiben dürften. 

Die positive Lohn- und Beschäftigungsentwicklung erhöht 
die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte. Wirt-
schaftspolitische Maßnahmen wie der Mindestlohn sowie 
die Anhebung und Ausweitung der Rentenleistungen stüt-
zen die verfügbaren Einkommen zusätzlich. Die Selbständi-
gen- und Vermögenseinkommen der privaten Haushalte 
entwickeln sich etwas schwächer als die Nettolöhne und 
-gehälter. 

Das außenwirtschaftliche Umfeld ist aufgrund geopoliti-
scher Spannungen und des anhaltend schwachen Wachs-
tums im Euroraum weiterhin schwierig. In Anlehnung an 
die Prognosen internationaler Organisationen wird in der 
Projektion für das Jahr 2015 eine langsame Beschleunigung 
der Weltwirtschaft und des Welthandels unterstellt. Der 
gesunkene Ölpreis sollte für Wachstumsimpulse sorgen. 
Insgesamt ist eine moderate Erhöhung der Exporte zu 
erwarten. 

Hierdurch hellt sich das Investitionsklima in der export
orientierten deutschen Wirtschaft langsam auf. Die Unter-
nehmen werden ihre Investitionen in Ausrüstungen 
zunächst aber nur zögerlich ausweiten. Die Finanzierungs-
bedingungen stellen zwar keine Hürde dar, allerdings erhö-
hen nicht zuletzt die geopolitischen Entwicklungen die 
Unsicherheit der Unternehmen. 



PROJEKTION DER BUNDESREGIERUNG 57

Auf der anderen Seite stimuliert die robuste binnenwirt-
schaftliche Entwicklung auch die Nachfrage nach Impor-
ten. Der rechnerische Wachstumsbeitrag des Außenhandels 
wird leicht positiv sein. Der deutsche Leistungsbilanzüber-
schuss wird aufgrund der rückläufigen Rohölpreise in die-
sem Jahr höher ausfallen als im vergangenen Jahr. 

Gesamtwirtschaftlich sind inflationäre Spannungen nicht 
zu erwarten. Die nach der EU-Methode errechneten 
gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten sind der-
zeit leicht unterausgelastet. Im Zuge der Wachstumsbele-
bung dürften sich die Gewinne der Unternehmen in die-

sem Jahr deutlich verbessern. Die Lohnstückkosten werden 
moderat zunehmen. Niedrige Ölpreise prägen die moderate 
Preisniveauentwicklung. Deflationäre Tendenzen zeichnen 
sich für Deutschland nicht ab.

Als zentrale Annahme wird für die Projektion unterstellt, 
dass der Finanzsektor stabil bleibt und es im Euroraum 
sowie in der Weltwirtschaft zu keinen negativen Entwick-
lungen kommt, in deren Folge die Verunsicherung markant 
steigt. Dies sind auch zentrale Annahmen des Rates (vgl. JG 
Kasten 9).

Schaubild 8: Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland (preisbereinigt)
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Kasten 5: Sektorale Entwicklung der Bruttowertschöpfung und der Erwerbstätigkeit in Deutschland

Die Dienstleistungsbereiche haben im Jahr 2014 in Deutschland einen Anteil von 68,6 Prozent an der gesamtwirtschaft-
lichen Bruttowertschöpfung und sie beschäftigen 73,9 Prozent der Erwerbstätigen. Im Konjunkturverlauf sind die 
Dienstleistungsbereiche zusammengenommen weniger schwankungsanfällig und stabilisieren das Wirtschafts- und 
Beschäftigungswachstum in Deutschland. 

Die konjunkturellen Schwankungen seit Beginn des Jahres 2000 resultierten weitgehend aus dem Bereich des Verarbei-
tenden Gewerbes, das aufgrund seiner Exportorientierung stärker von außenwirtschaftlichen Entwicklungen abhängig 
ist. Das Baugewerbe weist wenig konjunkturelle Elemente auf, die Bruttowertschöpfung ist vielmehr stark von witte-
rungsbedingten jahreszeitlichen Schwankungen geprägt. Allerdings war der Bau nach dem Jahr 1995 über ein Jahrzehnt 
durch die langwierige Anpassung von zuvor aufgebauten Überkapazitäten in Ostdeutschland belastet. Die Wertschöp-
fung des Dienstleistungssektors entwickelte sich eher stetig aufwärts; lediglich in einer Stagnationsphase zu Anfang der 
vergangenen Dekade und im Winterhalbjahr 2008/2009 war eine schwache Entwicklung des Dienstleistungssektors zu 
verzeichnen (vgl. Schaubild 9). Der Dienstleistungssektor wirkt somit stabilisierend auf die gesamtwirtschaftliche Akti-
vität, auch wenn die Industrieproduktion sich temporär schwach entwickelt oder die Bauproduktion witterungsbedingt 
zurückgeht.

Im Dienstleistungssektor ist ein weitgehend ungebrochener Beschäftigungsaufbau seit dem Jahr 2000 festzustellen (vgl. 
Schaubild 10). Die Wirtschaftsbereiche mit dem stärksten Aufbau der Beschäftigung und auch des Arbeitsvolumens sind 
die Unternehmensdienstleister, Information und Kommunikation sowie Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesund-
heit. Die Beschäftigung im Baugewerbe ging demgegenüber bis 2005 deutlich zurück und erholte sich anschließend nur 
langsam von den strukturellen Anpassungen. Die Erwerbstätigkeit im Verarbeitenden Gewerbe folgte mit einer gewis-

Schaubild 9: Preisbereinigte Bruttowertschöpfung in der Industrie, im Baugewerbe und im Dienstleistungssektor

Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen
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sen Verzögerung den konjunkturellen Schwankungen der Wertschöpfung in diesem Bereich, wobei der Beschäftigungs-
rückgang in der Krise 2008/2009 deutlich weniger ausgeprägt war als der Einbruch der Wertschöpfung. Seit dem Jahr 
2005 hat sich die Beschäftigung im Verarbeitenden Gewerbe im Durchschnitt auf einem Niveau stabilisiert, das unter 
dem des Jahres 2000 liegt.

In der stetigen Beschäftigungsentwicklung bei den Dienstleistern liegt somit die Quelle des markanten Beschäftigungs-
aufbaus in Deutschland. Die positive Entwicklung der Erwerbstätigkeit und die damit verbundenen Zuwächse bei den 
Einkommen der privaten Haushalte sind eine Stütze für das Wachstum in Deutschland.

Schaubild 10: Erwerbstätigkeit in der Industrie, im Baugewerbe und im Dienstleistungssektor

Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen
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245. Im Detail basiert die Jahresprojektion 2015 auf folgen-
den Annahmen:

—— Als technische Annahmen werden der Ölpreis und die 
Wechselkurse im Projektionszeitraum mit ihren jeweili-
gen Durchschnitten der letzten sechs Wochen vor der 
Prognoseerstellung als konstant angenommen. Der Pro-
jektion liegt damit ein jahresdurchschnittlicher Ölpreis 
von rund 59 US-Dollar je Barrel der Sorte Brent 
zugrunde; dies ist rund 40 Prozent niedriger als im Vor-
jahr. Der Kurs des Euro wird mit 1,22 US-Dollar und 
damit um rund 8 Prozent niedriger als im Vorjahr ange-
setzt. Ebenfalls als technische Annahme wird davon aus-
gegangen, dass der Zinssatz für Hauptrefinanzierungs

geschäfte der Europäischen Zentralbank bis zum Ende 
des Projektionszeitraums konstant bei 0,05 Prozent bleibt.

—— Alle bis zum Abschluss des Jahreswirtschaftsberichts 
beschlossenen wirtschafts- und finanzpolitischen Maß-
nahmen (vgl. Anhang: Maßnahmen der Bundesregie-
rung) sind in der Projektion berücksichtigt.

246. Die dargestellte Jahresprojektion stellt aus Sicht der 
Bundesregierung – unter den gegebenen Rahmenbedin-
gungen – den wahrscheinlichsten Verlauf der wirtschaftli-
chen Entwicklung für Deutschland dar. Chancen für eine 
günstigere als in der Jahresprojektion erwartete Wirtschafts
entwicklung bestehen insbesondere auf der binnenwirt-
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 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 1  
2013

 
2014

Jahresprojektion 
2015

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, soweit nicht anders angegeben
ENTSTEHUNG des Bruttoinlandsprodukts (BIP)

BIP (preisbereinigt) 0,1 1,5 1,5
Erwerbstätige (im Inland) 0,6 0,9 0,4
BIP je Erwerbstätigen -0,5 0,6 1,1
BIP je Erwerbstätigenstunde 0,4 0,1 1,0
nachrichtlich:
Erwerbslosenquote in Prozent (ESVG-Konzept) 2 4,9 4,7 4,7
Arbeitslosenquote in Prozent (Abgrenzung der BA) 2 6,9 6,7 6,6

VERWENDUNG des BIP in jeweiligen Preisen (nominal)
Konsumausgaben

Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck 2,1 2,1 2,7
Staat 3,8 3,7 5,5

Bruttoanlageinvestitionen 0,8 4,2 3,8
Vorratsveränderungen und Nettozugang an Wertsachen (Mrd. EURO) -22,3 -30,8 -32,7

Inlandsnachfrage 2,2 2,6 3,4
Außenbeitrag (Mrd. EURO) 163,3 189,2 205,8
Außenbeitrag (in Prozent des BIP)  5,8 6,5 6,8

Bruttoinlandsprodukt (nominal) 2,2 3,3 3,8
VERWENDUNG des BIP preisbereinigt (real) 

Konsumausgaben
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck 0,8 1,1 1,6
Staat 0,7 1,0 1,2

Bruttoanlageinvestitionen -0,6 3,1 2,1
Ausrüstungen -2,4 3,7 1,9
Bauten -0,1 3,4 2,2
Sonstige Anlagen 1,3 1,2 1,9

Vorratsveränderung und Nettozugang an Wertsachen (Impuls) 3 0,2 -0,3 0,0
Inlandsnachfrage 0,7 1,2 1,6
Exporte 1,6 3,7 3,6
Importe 3,1 3,3 4,1
Außenbeitrag (Impuls) 3 -0,5 0,4 0,1
Bruttoinlandsprodukt (real) 0,1 1,5 1,5
Preisentwicklung (2010 = 100)
Konsumausgaben der privaten Haushalte 4 1,2 1,0 1,0
Inlandsnachfrage 1,6 1,4 1,8
Bruttoinlandsprodukt 5 2,1 1,8 2,2
VERTEILUNG des Bruttonationaleinkommens (BNE)
(Inländerkonzept)
Arbeitnehmerentgelte 2,8 3,7 3,6
Unternehmens- und Vermögenseinkommen 0,9 3,4 4,4
Volkseinkommen 2,2 3,6 3,8
Bruttonationaleinkommen 2,1 3,2 3,6
nachrichtlich (Inländerkonzept):
Arbeitnehmer 0,9 1,1 0,5 
Bruttolöhne und -gehälter 3,0 3,9 3,7
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer                                            2,1 2,7 3,2
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 1,8 2,2 2,7
Sparquote in Prozent 6 9,1 9,2 9,2

Übersicht 2: Eckwerte der Jahresprojektion 2015

1	 Bis 2014 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; Stand: Januar 2015.			 
2	 Bezogen auf alle Erwerbspersonen.			 
3	 Absolute Veränderung der Vorräte bzw. des Außenbeitrags in Prozent des BIP des Vorjahres (= Beitrag zur Zuwachsrate des BIP).
4	 Verbraucherpreisindex; Veränderung gegenüber Vorjahr:  2013: 1,5 %;   2014: 0,9 %;   2015: 0,8 %.    			 
5	 Lohnstückkosten je Arbeitnehmer; Veränderung gegenüber Vorjahr:   2013: 2,4 %;   2014: 1,9 %;   2015: 1,9 %.  			 
6	 Sparen in Prozent des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte einschl. betrieblicher Versorgungsansprüche.



PROJEKTION DER BUNDESREGIERUNG 61

Übersicht 3: Technische Details zur Wachstumsprojektion des Bruttoinlandsprodukts (in Prozent bzw. Prozentpunkten)

1	 Saison- und kalenderbereinigter Indexstand im vierten Quartal des Vorjahres in Relation zum kalenderbereinigten Quartalsdurchschnitt des 
Vorjahres.					   

2	 Jahresveränderungsrate im vierten Quartal, saison- und kalenderbereinigt.					   
3	 In Prozent des BIP.					   

2013 2014 2015

Jahresdurchschnittliche BIP-Rate 0,1 1,5 1,5

Statistischer Überhang am Ende des Jahres 1 0,7 0,2 0,5
Jahresverlaufsrate 2 1,1 1,0 1,5
Jahresdurchschnittliche BIP-Rate, arbeitstäglich bereinigt 0,2 1,5 1,3

Kalendereffekt 3 -0,1 0,0 0,2

Quelle: Statistisches Bundesamt 2015; eigene Berechnungen

schaftlichen Seite. Die gesamtwirtschaftliche Dynamik im 
Inland könnte höher ausfallen, wenn sich das Investitions-
klima stärker als erwartet aufhellt und die Unternehmen 
ihre Investitionspläne nach oben anpassen. Eine weitere 
Chance ergibt sich aus den beabsichtigten Maßnahmen zur 
Stimulierung von Investitionen in Deutschland und in 
Europa. Risiken für die projizierte Entwicklung liegen vor 
allem auf der außenwirtschaftlichen Seite. Im vergangenen 
Jahr brachen eine Reihe geopolitischer Konflikte auf und 
dämpften die weltwirtschaftliche Dynamik. Eine Verschär-
fung dieser Konflikte zählt zu den Hauptrisikofaktoren für 
die wirtschaftliche Entwicklung. Darüber hinaus ist für die 
deutschen Unternehmen besonders bedeutsam, dass die 
gesamtwirtschaftliche Aktivität im Euroraum, ihrer wich-
tigsten Handelsregion, an Kraft gewinnt. Unerwartete 
negative Entwicklungen im internationalen Umfeld könn-
ten die Investitionspläne der deutschen Unternehmen 
beeinträchtigen. Aus unerwarteten Turbulenzen auf den 
Rohstoff-, Finanz- und Devisenmärkten können sich eben-
falls Risiken für die konjunkturelle Entwicklung ergeben.

Die Projektion im Detail

Weltwirtschaft auf Erholungskurs

247. Die Erholung der Weltwirtschaft fiel im vergangenen 
Jahr schwächer als prognostiziert aus. Insbesondere im Euro
raum und in wichtigen Schwellenländern blieb das Wachs-
tum hinter den Erwartungen zurück. Für das laufende Jahr 
rechnet die Bundesregierung mit einer allmählichen Verbes
serung der weltwirtschaftlichen Entwicklung. In Anlehnung 
an Prognosen internationaler Organisationen liegt der Jah-
resprojektion 2015 ein preisbereinigtes Wachstum des Welt-
BIP von rund 3 ¾ Prozent zugrunde. Das Welthandelsvolu-
men dürfte voraussichtlich um rund 4 Prozent steigen.

In der Europäischen Union dürfte das Wachstum uneinheit
lich ausfallen. Der Euroraum schlug im Jahr 2014 nach zwei 
Jahren Schrumpfungsprozess einen moderaten Wachstums
kurs ein. Nachdem die meisten Mitgliedstaaten bereits im 
Verlauf des vergangenen Jahres wieder positive Wachstums
raten aufwiesen, dürfte sich der Erholungskurs in diesem 
Jahr weiter festigen. Allerdings fällt die Stärke der Erholung 
in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich aus. 
Für die Mehrheit der Programmländer wird ein moderater 
Aufschwung erwartet. Demgegenüber wird für Frankreich 
und Italien mit einer eher schwachen Entwicklung gerech-
net. In vielen Ländern bleibt die Lage am Arbeitsmarkt wei-
terhin angespannt. Durch die aktuellen Entwicklungen in 
Griechenland hat die Verunsicherung wieder zugenom-
men. Für das Vereinigte Königreich und einige mittel- und 
osteuropäische Staaten wird mit einer Fortsetzung des Auf-
schwungs gerechnet. 

Russland leidet unter dem niedrigen Ölpreis und einem 
massiven Vertrauensverlust in seine wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, der zu enormen Kapitalabflüssen und 
einer Abwertung des Rubels geführt hat. Die wirtschaftlichen 
Sanktionen infolge des Ukraine-Konflikts tragen zusätzlich 
zu den verschlechterten Aussichten für die russische Wirt-
schaft bei. Insgesamt wird für Russland eine schwache Ent-
wicklung erwartet. In den Vereinigten Staaten wird sich der 
im vergangenen Jahr begonnene Aufschwung fortsetzen. 
Die Vereinigten Staaten übernehmen damit die Rolle eines 
weltwirtschaftlichen Wachstumsmotors. Die Arbeitslosig-
keit wurde deutlich zurückgeführt, wobei dies zuletzt mit 
kräftigen Beschäftigungszuwächsen einherging, während 
die Partizipationsrate seit dem Jahr 2008 rückläufig gewe-
sen war (vgl. JG Tz 105 ff.). Die strukturellen Anpassungen 
am Immobilienmarkt sind weitgehend abgeschlossen. Die 
Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten ist allerdings 
anhaltend hoch. Das sehr moderate Wachstumstempo in 
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Japan wird in diesem Jahr in etwa gehalten. Die Wachs-
tumsschwerpunkte verschieben sich seit der Implementie-
rung der ersten Stufe der Konsumsteuererhöhung hin zu 
den Investitionen. Die staatliche Verschuldung befindet 
sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. In den asia-
tisch-pazifischen Entwicklungs- und Schwellenländern 
zieht das Wachstum in diesem Jahr wieder an. Die Länder 
in dieser Region können jedoch nicht an die sehr hohen 
Wachstumsraten vor der Krise in den Jahren 2008/2009 
anknüpfen. China könnte im Jahr 2015 ein Wachstum des 
preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von rund 7 Pro-
zent erzielen. Die Aussichten für Schwellenländer in ande-
ren Regionen sind für dieses Jahr merklich eingetrübt. So 
dürfte sich beispielsweise Brasilien nur langsam von der 
Schwächephase des vergangenen Jahres erholen. 

Per Saldo kaum rechnerische Wachstumsimpulse vom 
Außenhandel

248. Aufgrund der schwächeren Investitionsdynamik bei 
vielen Handelspartnern fielen die deutschen Exporte von 
Waren und Dienstleistungen im vergangenen Jahr etwas 
geringer aus als vor Jahresfrist projiziert. Besonders kräftig 
brachen die Exporte nach Russland ein, wobei der Rück-
gang bereits vor der Verhängung der Sanktionen begonnen 
hatte. Gleichwohl zogen die Aufträge von außerhalb des 
Eurogebiets im Jahresverlauf merklich an, so dass für dieses 
Jahr von einer positiven Entwicklung der deutschen Exporte 
ausgegangen werden kann. Auch die Exporterwartungen in 
der gewerblichen Wirtschaft haben sich nach einem deutli-
chen Rückgang zuletzt merklich aufgehellt. Die Erholung 
im Euroraum dürfte dieses Jahr ebenfalls leicht positive 
Impulse für die deutschen Exporte liefern. Das Wachstum 
der deutschen Absatzmärkte – das mit den deutschen Ex
portanteilen gewichtete Welthandelsvolumen – wird aber 
wegen des noch unterdurchschnittlichen Wachstums im 
Euroraum erneut hinter dem Anstieg des gesamten Welt-
handelsvolumens zurückbleiben. Die Abwertung des Euro 
gegenüber dem US-Dollar dürfte begrenzt positiv auf die 
Nachfrage nach deutschen Exportgütern wirken.

Insgesamt werden in diesem Jahr die Exporte von Waren 
und Dienstleistungen aus Deutschland voraussichtlich um 
real 3,6 Prozent zunehmen. Aufgrund der anziehenden 
Ausfuhren und des merklichen Zuwachses der Inlands-
nachfrage und hier insbesondere der Konsumausgaben der 
privaten Haushalte werden auch die Importe von Waren 
und Dienstleistungen mit preisbereinigt 4,1 Prozent das 
Vorjahresniveau übertreffen. 

Wegen des starken Rückgangs der Rohölnotierungen wer-
den die Importpreise das dritte Jahr in Folge sinken, wobei 
die Abwertung des Euro den Importpreisrückgang etwas 
abschwächt. Gleichzeitig liefert die Abwertung des Euro den 
Exporteuren gewisse Spielräume zur Anpassung ihrer Ab
satzpreise. Die stark rückläufigen Importpreise verbessern 
die Preisrelation im Außenhandel (Terms of Trade) mar-
kant. Sie erhöhen die inländischen Realeinkommen und 
führen zu einer Kostenentlastung bei den Unternehmen. 

Zusammengenommen ergibt sich für das Jahr 2015 allen-
falls ein geringer rechnerischer Wachstumsbeitrag des 
Außenhandels zum Anstieg des preisbereinigten Bruttoin-
landsprodukts. Der Saldo der deutschen Leistungsbilanz 
wird sich vorwiegend aufgrund des Terms-of-Trade-Effekts 
um 0,7 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent in Relation zum 
nominalen Bruttoinlandsprodukt erhöhen. 

Zögerliche Unternehmensinvestitionen 

249. Die Bruttoanlageinvestitionen in Deutschland nahmen – 
nach zwei Rückgängen in Folge – im Durchschnitt des ver-
gangenen Jahres um 3,1 Prozent zu. Allerdings neigten sie 
nach einem guten ersten Halbjahr zur Schwäche. Im Jahres
durchschnitt 2015 dürften die Bruttoanlageinvestitionen 
weiter expandieren. Dabei werden die Unternehmen ihre 
Investitionen in Ausrüstungen zunächst nur langsam aus-
weiten. Darauf deuten aktuelle Indikatoren wie die Auf-
tragseingänge der Investitionsgüterindustrie im Inland hin. 
Auch verbessern sich die internationalen Absatzperspekti-
ven nur allmählich. Außerdem sind die Produktionskapazi-
täten der deutschen Wirtschaft noch leicht unterausgelastet, 
so dass Investitionen zur Kapazitätsausweitung nur zögerlich 
in Angriff genommen werden. Exportorientierte Unterneh-
men investieren zudem weiter in Produktionskapazitäten 
im Ausland. Die Finanzierungsmöglichkeiten der Unter-
nehmen sind indes weiterhin ausgesprochen günstig. Vor-
teilhafte Fremd- und Innenfinanzierungsmöglichkeiten 
allein sind aber vor dem Hintergrund der aktuellen inter-
nationalen Risiken und sich nur langsam verbessernder Ab
satzperspektiven nicht ausreichend für eine stärkere Inves-
titionstätigkeit. Unter der Annahme einer störungsfreien 
und moderaten Erholung der Weltwirtschaft ist daher mit 
einer nur allmählichen Ausweitung der Ausrüstungsinves-
titionen um 1,9 Prozent im Jahr 2015 zu rechnen. Dement-
sprechend dürften die Unternehmen auch ihre Investitio-
nen in Bauten moderat ausdehnen. 

Im Durchschnitt des vergangenen Jahres sind die Bauinves-
titionen mit 3,4 Prozent deutlich angestiegen. Nach einem 
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witterungsbedingt sehr guten Start ins Jahr 2014 verliefen 
sie im weiteren Jahresverlauf jedoch trotz günstiger Rah-
menbedingungen und hoher Kapazitätsauslastung des Bau
gewerbes verhalten. Die guten Rahmenbedingungen für 
den Wohnungsbau wie ein robuster Arbeitsmarkt, merkli-
che Einkommenszuwächse der privaten Haushalte und 
sehr niedrige Zinsen bestehen in diesem Jahr unverändert 
fort. Auch die Stimmungsindikatoren für das Baugewerbe 
im ifo-Konjunkturtest liegen trotz eines Rückgangs der 
Lagebeurteilung in den letzten Monaten auf einem sehr 
hohen Niveau. Dies alles spricht für einen soliden Anstieg 
der Bauinvestitionen in diesem Jahr. Hierbei dürften sich 
die privaten Wohnungsbauinvestitionen günstiger entwi-
ckeln als der private Nichtwohnungsbau, der wie darge-
stellt maßgeblich mit den privaten Ausrüstungsinvestitio-
nen korrespondiert.

Stützend wirken die Investitionen des Staates in die Infra-
struktur. Für den öffentlichen Bau rechnet die Bundesre-
gierung mit einem deutlichen Anstieg der Investitionen. 
Zusammengenommen geht die Bundesregierung für das 
Jahr 2015 von einer durchschnittlichen Zunahme der 
Bauinvestitionen um preisbereinigt 2,2 Prozent aus.

Mit der Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen im vergangenen Jahr gelten Leistungen für For-
schung und Entwicklung als Investitionen und werden als 
sonstige Anlageinvestitionen erfasst. Diese gewinnen 
dadurch für die Bruttoanlageinvestitionen an Bedeutung. 

Der Anteil der Investitionen in sonstige Anlagen am Brut-
toinlandsprodukt belief sich vor der Revision auf 1,1 Pro-
zent. Mit der Revision ist dieser Anteil zuletzt auf 3,5 Pro-
zent gestiegen. Aufgrund der relativ stetigen Entwicklung 
der Ausgaben für Forschung und Entwicklung dürften die 
sonstigen Anlageinvestitionen im Projektionszeitraum mit 
preisbereinigt 1,9 Prozent zunehmen.

Beschäftigungsaufbau hält an 

250. Auch im Vorjahr expandierte trotz des schwierigen 
Umfelds die Erwerbstätigkeit in nahezu allen Wirtschafts-
zweigen um insgesamt 371 Tausend Personen und stützte 
damit die wirtschaftliche Aktivität. Mit 42,7 Millionen 
Erwerbstätigen wurde zum achten Mal in Folge ein neuer 
Beschäftigungsrekord erreicht. Bei den neu entstandenen 
Stellen handelt es sich überwiegend um unbefristete Nor-
malarbeitsverhältnisse. 

Die hohe Zahl offener Stellen weist für dieses Jahr auf eine 
weiter steigende Arbeitsnachfrage hin. Der Strukturwandel 
hin zu einer Wissensgesellschaft sowie die fortschreitende 
Alterung der Gesellschaft lassen neue Stellen in Dienstleis-
tungsbereichen wie beispielsweise bei Erziehung und Unter
richt sowie im Gesundheits- und Sozialwesen entstehen. 
Auch im Verarbeitenden Gewerbe dürfte sich der Stellen-
aufbau fortsetzen. Die zusätzliche Arbeitsnachfrage wird 
fast ausschließlich bedient durch eine Integration der Per-

Schaubild 11: Erwerbstätigenquote 15–74 Jahre
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sonen aus der Stillen Reserve sowie aus der anhaltend 
hohen Zuwanderung. 

Gleichwohl dürfte die Beschäftigung in Anbetracht des 
bereits erreichten hohen Niveaus etwas langsamer expan-
dieren als in den Vorjahren. Die Bundesregierung rechnet 
in diesem Jahr mit einem Anstieg der Erwerbstätigkeit um 
170 Tausend Personen. Deutschland hat im EU-Vergleich 
den dritthöchsten Anteil von Erwerbstätigen an der Bevöl-
kerung im erwerbsfähigen Alter (vgl. Schaubild 11), so dass 
das Beschäftigungspotenzial bereits weitgehend aktiviert 
ist. Die abschlagsfreie Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren 
wirkt bis zur Nachbesetzung der frei werdenden Stellen 
temporär dämpfend auf die Entwicklung der Erwerbstätig-
keit. Im Bereich der geringfügigen Beschäftigung könnte 
sich durch die Einführung des flächendeckenden Mindest-
lohns eine Verschiebung der Arbeitsnachfrage hin zu sozial
versicherungspflichtiger Beschäftigung ergeben. Die gesamt
wirtschaftlich geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen 
werden zunehmen. Das Arbeitsvolumen nimmt insgesamt 
um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu.

Die registrierte Arbeitslosigkeit dürfte im Durchschnitt dieses 
Jahres um 40 Tausend Personen abnehmen. Damit bleibt die 
Zahl der registrierten Arbeitslosen mit 2,9 Millionen Perso-
nen weiter unter der Drei-Millionen-Marke. Die Tatsache, 
dass der Rückgang der Arbeitslosigkeit schwächer ausfällt 
als die Zunahme der Erwerbstätigkeit, weist darauf hin, dass 
ein Teil der arbeitslosen Personen in berufsfachlicher, qua-
lifikatorischer und regionaler Hinsicht nur unzureichend 
zur Arbeitskräftenachfrage passt. Die Arbeitslosenquote sinkt 
in diesem Jahr um 0,1 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent. Die 
international vergleichbare Arbeitslosenquote nach der enge
ren Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
bleibt unverändert bei 4,7 Prozent.

Gesunkene Ölpreise prägen Preisniveauentwicklung

251. Seit Mitte des vergangenen Jahres haben sich die Preise 
für Rohöl am Weltmarkt, in US-Dollar notiert, mehr als 
halbiert. Insbesondere im Schlussquartal beschleunigte sich 
der Preisverfall. Maßgeblich dafür war, dass das Ölangebot 
aus neu erschlossenen Quellen in den Vereinigten Staaten, 
aber auch seitens der OPEC, trotz schwächerer Nachfrage 
weiter ausgeweitet wurde. In Euro gerechnet wurde der 
Preisverfall durch die Abwertung des Euro gegenüber dem 
US-Dollar nur wenig gebremst. Für die Projektion der Bun-
desregierung wird keine eigene Ölpreis-Prognose erstellt, 
sondern als technische Annahme unterstellt, dass der Roh
ölpreis in diesem Jahr auf dem Niveau der letzten sechs 

Wochen verbleibt. Damit würde er um rund 40 Prozent 
niedriger liegen als im Vorjahr und den Anstieg der Konsu-
mentenpreise kräftig dämpfen. Auch die Preisniveaus für 
andere Energieträger entwickelten sich rückläufig. Zudem 
wird die EEG-Umlage in diesem Jahr leicht sinken und den 
Preisniveauanstieg von Haushaltsstrom mildern.

Die schwache Entwicklung der Energiepreise dürfte sich zeit
verzögert auch dämpfend auf den Anstieg der Warenpreise 
auswirken, da Energie ein wichtiger Kostenfaktor in der 
Produktion ist. Zudem sind die Kapazitäten der deutschen 
Wirtschaft in diesem Jahr leicht unterausgelastet. Die ge
samtwirtschaftliche Produktion kann daher ohne größeren 
Kostendruck ausgeweitet werden. 

Die Inlandsnachfrage nach Dienstleistungen nimmt zu. Die 
gute Lage auf dem Arbeitsmarkt führt nicht zuletzt auch 
durch die Einführung des flächendeckenden Mindestlohns 
zu deutlichen, aber gesamtwirtschaftlich vertretbaren Lohn
zuwächsen, die zum Teil in höheren Preisen für Dienstleis-
tungen weitergegeben werden. Die Preise für Dienstleis-
tungen steigen daher auch in diesem Jahr stärker als der 
Verbraucherpreisindex.

Alles in allem nehmen die Verbraucherpreise in diesem 
Jahr um 0,8 Prozent zu. Die Kerninflationsrate, welche die 
volatile Preisniveauentwicklung von Energie und Lebens-
mitteln ausschließt, beträgt in diesem Jahr 1,4 Prozent. 
Deflationäre Tendenzen zeichnen sich für Deutschland 
nicht ab. Der Deflator des Bruttoinlandsprodukts als Maß-
stab gesamtwirtschaftlicher Inflation dürfte infolge der 
gesunkenen Importpreise stärker um 2,2 Prozent zulegen.

Privater Konsum als Impulsgeber für das Wachstum 

252. Die Rahmenbedingungen für den privaten Konsum 
sind bereits seit längerer Zeit sehr positiv. Die Einkommen 
steigen, Inflationserwartungen sind auf niedrigem Niveau 
stabil, Finanzierungsbedingungen bleiben günstig und die 
Verschuldung der privaten Haushalte ist relativ gering. Die 
Anschaffungsneigung ist weiterhin hoch.

Die Zunahme des privaten Konsums wird durch den Zu
wachs der verfügbaren Einkommen ermöglicht. Vor dem 
Hintergrund der Knappheitsverhältnisse am Arbeitsmarkt 
werden sich die Tarifvertragsparteien in diesem Jahr vor-
aussichtlich erneut auf deutliche Lohnsteigerungen einigen. 
Diese könnten allerdings etwas weniger stark ausfallen als 
im Vorjahr. Dies zeichnete sich bereits in den im Jahresver-
lauf 2014 abgeschlossenen Tarifverträgen ab. Durch außer
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tarifliche Lohnsteigerungen, nicht zuletzt durch die Einfüh
rung von flächendeckenden Mindestlöhnen für ungefähr 
3,7 Millionen Beschäftigte, erhöhen sich die Bruttolöhne 
und -gehälter je Arbeitnehmer (Effektivlöhne) mit 3,2 Pro-
zent deutlich stärker als die Tariflöhne (positive Lohndrift). 
Die Bruttolöhne und -gehälter insgesamt nehmen aufgrund 
des fortgesetzten Beschäftigungsaufbaus um 3,7 Prozent zu.

Die Nettolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer expandieren 
in diesem Jahr mit 2,6 Prozent etwas weniger stark als die 
entsprechende Bruttogröße. Dies ist insbesondere auf die 
steigenden Beitragsbemessungsgrenzen in den Sozialversi-
cherungen und auf den progressiven Einkommensteuerta-
rif zurückzuführen. Die Anpassungen der Beitragssätze in 
den Sozialversicherungszweigen wirken sich auf die verfüg
baren Einkommen per Saldo in etwa neutral aus: Der Anhe
bung des Beitragssatzes zur Sozialen Pflegeversicherung 
um 0,3 Prozentpunkte stehen Senkungen des Beitragssat-
zes zur Gesetzlichen Rentenversicherung um 0,2 Prozent-
punkte gegenüber. Die Nettolöhne und -gehälter hatten im 
Jahr 2014 insgesamt einen Anteil von rund 47 Prozent am 
verfügbaren Einkommen.

Die monetären Sozialleistungen, die einem Anteil von etwa 
24 Prozent der verfügbaren Einkommen entsprechen, neh-
men wie die Nettolöhne und -gehälter im Vorjahresvergleich 
überdurchschnittlich zu. Zur Jahresmitte kommt es zu regel
gebundenen Anhebungen der monetären Rentenleistun-
gen. Die Einführung eines zusätzlichen Entgeltpunkts für 
Mütter von vor dem Jahr 1992 geborenen Kindern sowie 
die abschlagsfreie Rente ab 63 Jahren nach 45 Beitragsjah-
ren zur Jahresmitte 2014 erhöhen die monetären Sozialleis-
tungen in diesem Jahr erstmals mit voller Jahreswirkung.

Die Selbständigen- und Vermögenseinkommen der privaten 
Haushalte haben nach Abzug der Abgaben einen Anteil von 
29 Prozent an den verfügbaren Einkommen. Das außeror-
dentlich niedrige Zinsniveau belastet weiterhin die Vermö-
genseinkommen. Zwar dürften die Gewinne der Selbstän-
digen mit der langsam anziehenden Konjunktur insgesamt 
leicht steigen, der Anstieg wird durch die höheren Kosten 
für die Unternehmer infolge des Mindestlohns aber etwas 
gebremst. 

Zusammengenommen erhöhen sich die verfügbaren Ein-
kommen der privaten Haushalte in diesem Jahr um 2,7 Pro
zent beschleunigt, nach 2,2 Prozent im vergangenen Jahr. 
Der Zuwachs liegt damit über dem Durchschnitt der Jahre 
2000 bis 2014, der 2,0 Prozent betragen hatte.

Die Sparquote bleibt in diesem Jahr unverändert, da sich 
gegenläufige Effekte kompensieren: Die Einführung des 
Mindestlohns senkt für sich genommen die Sparquote, da 
die betroffenen Einkommensgruppen einen überdurch-
schnittlichen Anteil ihres Einkommens konsumieren. In 
die gleiche Richtung wirkt das niedrige Zinsniveau, weil die 
Bezieher von Zinseinkommen eine tendenziell höhere Spar
neigung aufweisen. Dagegen dürfte ein Teil der ölpreisbe-
dingten Kaufkraftgewinne gespart werden und die Sparquote 
erhöhen. Der nominale Konsum nimmt daher in ähnlicher 
Größenordnung zu wie die verfügbaren Einkommen. Die 
privaten Haushalte können damit bei weiterhin moderatem 
Preisniveauanstieg (Deflator der privaten Konsumausgaben 
1,0 Prozent) preisbereinigt um 1,6 Prozent mehr konsumie-
ren als noch im Jahr 2014. Der private Konsum setzt damit 
den wesentlichen Impuls für die Konjunktur in Deutschland.

Staatshaushalt 2015 ausgeglichen

253. Der Staatskonsum wird im Jahr 2015 gegenüber dem 
Vorjahr erneut deutlich zunehmen. Der überdurchschnitt-
liche Anstieg ist vor allem auf Zuwächse der sozialen Sach-
leistungen sowie der Vorleistungen zurückzuführen. In 
preisbereinigter Rechnung nimmt der staatliche Konsum 
um 1,2 Prozent zu.

Der Staatshaushalt erzielte im Jahr 2014 einen Überschuss 
in Höhe von 0,4 Prozent in Relation zum nominalen Brut-
toinlandsprodukt, nachdem der gesamtstaatliche Finanzie-
rungssaldo in den Jahren 2012 und 2013 mit einem Saldo 
von jeweils +0,1 Prozent in Relation zum nominalen Brut-
toinlandsprodukt annähernd ausgeglichen war. Zu dem 
positiven Ergebnis hat die fortgeführte Konsolidierung des 
Bundeshaushalts entscheidend beigetragen. Für das Jahr 
2015 ist erneut ein annähernd ausgeglichener Staatshaus-
halt zu erwarten. 

Der Staatshaushalt festigte im Jahr 2014 seinen strukturel-
len, d. h. um Konjunktur- und Einmaleffekte bereinigten, 
Überschuss. Das im europäischen Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt für Deutschland gesetzte mittelfristige Haus-
haltsziel eines strukturellen Defizits von maximal 0,5 Pro-
zent in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt 
konnte mit deutlichem Abstand eingehalten werden. Im 
Jahr 2015 wird Deutschland das mittelfristige Haushaltsziel 
wiederum einhalten.
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Kasten 6: Rückblick auf die Jahresprojektion 2014 und tatsächliche Entwicklung

Ein Vergleich der ersten vorläufigen Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes mit der Jahresprojektion 2014 ist wegen 
der zwischenzeitlichen Generalrevision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nur eingeschränkt aussagekräftig. 
Nach dem ersten vorläufigen Jahresergebnis des Statistischen Bundesamtes nahm das preisbereinigte Bruttoinlandspro-
dukt im Jahresdurchschnitt 2014 um 1,5 Prozent zu. Das Ergebnis liegt damit etwas unterhalb der Jahresprojektion 2014 
in Höhe von 1,8 Prozent (vgl. Übersicht 4). Die Jahresprojektion lag im oberen Mittelfeld des damaligen Prognosespekt-
rums von Forschungsinstituten, Rat und internationalen Organisationen (zwischen 1,2 Prozent und 2,0 Prozent). Die 
Projektion wurde unter der zentralen Annahme erstellt, dass im internationalen Umfeld keine gravierenden Störungen 
auftreten, in deren Folge die Verunsicherung der Marktteilnehmer markant steigt. Diese Annahme hat sich allerdings 
nicht bestätigt. Im vergangenen Jahr sind neue internationale Krisenherde im Osten Europas und im Nahen Osten ent-
standen. Dies hat die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland auf unterschiedliche Weise gebremst.

Die Erholung im Euroraum vollzog sich schleppender als noch zu Beginn des Jahres erwartet. Auch das Wachstum in 
den Schwellenländern verlief weniger dynamisch als von internationalen Organisationen prognostiziert. Das weltweite 
Wachstum und die Zunahme des Welthandels blieben hinter den Erwartungen vom Jahresanfang zurück. Die preisbe-
reinigten Exporte nahmen daher mit 3,7 Prozent etwas schwächer zu als in der Jahresprojektion projiziert (+4,1 Pro-
zent).

Aufgrund der schwächeren Exporte fielen auch die Ausrüstungsinvestitionen mit 3,7 Prozent niedriger aus als in der 
Jahresprojektion geschätzt (4,0 Prozent). Bedingt durch die außergewöhnlich milde Witterung war im Winter 2013/2014 
eine nahezu durchgehende Bautätigkeit möglich. Die Bauinvestitionen nahmen im ersten Quartal deutlich stärker zu 
als in dieser Jahreszeit saisonüblich. Zusammengenommen expandierten die Bauinvestitionen mit 3,4 Prozent etwas 
kräftiger als damals geschätzt (3,2 Prozent).

Die Entwicklung des Arbeitsmarkts überraschte positiv. Die Dynamik aufgrund der anhaltend hohen Zuwanderung 
wurde unterschätzt. Die Erwerbstätigkeit nahm im vergangenen Jahr um 371 Tausend Personen zu; erwartet wurde nur 
ein Anstieg um 240 Tausend Personen. Die registrierte Arbeitslosigkeit verringerte sich mit 52 Tausend Personen etwas 
stärker als noch zu Jahresbeginn unterstellt (-20 Tausend Personen). 

Die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer entwickelten sich wie projiziert. Trotz der besseren Entwicklung der 
Nettolöhne und -gehälter nahmen die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte mit 2,2 Prozent schwächer zu 
als seinerzeit geschätzt (2,9 Prozent). Neben der Generalrevision war die insgesamt schwächere gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung verantwortlich für die Überschätzung der Selbständigen- und Vermögenseinkommen. 

Die Nettoreallöhne je Arbeitnehmer nahmen mit 1,5 Prozent deutlich stärker zu als projiziert. Dies lag vor allem an der 
mit 0,9 Prozent niedriger als erwarteten Steigerung der Verbraucherpreise (1,5 Prozent).

Die privaten Konsumausgaben dagegen expandierten bedingt durch den niedrigeren Zuwachs der verfügbaren Einkom-
men mit 1,1 Prozent etwas schwächer als erwartet (+1,4 Prozent). 

Die Importe stiegen mit 3,3 Prozent merklich weniger stark als vor Jahresfrist erwartet (+5,0 Prozent). Gründe hierfür 
waren neben der schwächeren Gesamtnachfrage und einer Überschätzung der Importelastizität auch methodische 
Änderungen im Rahmen der Generalrevision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Dadurch fiel der Außen-
beitrag zum Wirtschaftswachstum mit 0,4 Prozent spürbar positiv aus. In der Jahresprojektion waren keine nennens-
werten Wachstumsbeiträge von der Außenwirtschaft erwartet worden.

Der Staatshaushalt erzielte 2014 einen geringfügigen Überschuss. Damit ist der realisierte Finanzierungssaldo des Staa-
tes günstiger als der damals projizierte Saldo von 0 Prozent in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt. Dazu hat 
erneut die stabile Arbeitsmarktlage beigetragen, die mit höheren Einnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen einher-
ging.
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  Eckwerte der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 1 Jahresprojektion
2014

Tatsächliche Entwicklung 
2014

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, soweit nicht anders angegeben
ENTSTEHUNG des Bruttoinlandsprodukts (BIP)

BIP (preisbereinigt) 1,8 1,5
Erwerbstätige (im Inland) 0,6 0,9
BIP je Erwerbstätigen 1,2 0,6
BIP je Erwerbstätigenstunde 1,3 0,1
nachrichtlich:
Erwerbslosenquote in Prozent (ESVG-Konzept) 2 4,9 4,7
Arbeitslosenquote in Prozent (Abgrenzung der BA) 2 6,8 6,7

VERWENDUNG des BIP in jeweiligen Preisen (nominal)
Konsumausgaben

Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck 2,9 2,1
Staat 4,0 3,7

Bruttoanlageinvestitionen 4,9 4,2
Vorratsveränderungen und Nettozugang an Wertsachen (Mrd. EURO) -5,6 -30,8

Inlandsnachfrage 3,6 2,6
Außenbeitrag (Mrd. EURO) 167,9 189,2
Außenbeitrag (in Prozent des BIP)  5,9 6,5

Bruttoinlandsprodukt (nominal) 3,4 3,3
VERWENDUNG des BIP preisbereinigt (real) 

Konsumausgaben
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck 1,4 1,1
Staat 1,9 1,0

Bruttoanlageinvestitionen 3,5 3,1
Ausrüstungen 4,0 3,7
Bauten 3,2 3,4
Sonstige Anlagen 4,8 1,2

 Vorratsveränderung und Nettozugang an Wertsachen (Impuls) 3 0,1 -0,3
Inlandsnachfrage 2,0 1,2
Exporte 4,1 3,7
Importe 5,0 3,3
Außenbeitrag (Impuls) 3 -0,1 0,4
Bruttoinlandsprodukt (real) 1,8 1,5
Preisentwicklung (2010 = 100)
Konsumausgaben der privaten Haushalte 4 1,5 1,0
Inlandsnachfrage 1,6 1,4
Bruttoinlandsprodukt 5 1,7 1,8
VERTEILUNG des Bruttonationaleinkommens (BNE)
(Inländerkonzept)
Arbeitnehmerentgelte 3,2 3,7
Unternehmens- und Vermögenseinkommen 4,6 3,4
Volkseinkommen 3,7 3,6
Bruttonationaleinkommen 3,4 3,2
nachrichtlich (Inländerkonzept):
Arbeitnehmer 0,6 1,1
Bruttolöhne und -gehälter 3,3 3,9
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer                                            2,7 2,7
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2,9 2,2
Sparquote in Prozent 6 10,0 9,2

1	 Bis 2014 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; Stand: Januar 2015.
2	 Bezogen auf alle Erwerbspersonen.
3	 Absolute Veränderung der Vorräte bzw. des Außenbeitrags in Prozent des BIP des Vorjahres (= Beitrag zur Zuwachsrate des BIP).
4	 Verbraucherpreisindex; Veränderung gegenüber Vorjahr: Jahresprojektion 2014: 1,5 %; Tatsächliche Entwicklung 2014: 0,8 %.
5	 Lohnstückkosten je Arbeitnehmer; Veränderung gegenüber Vorjahr: Jahresprojektion 2014: 1,4 %; Tatsächliche Entwicklung 2014: 1,9 %.
6	 Sparen in Prozent des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte einschl. betrieblicher Versorgungsansprüche.

Übersicht 4: Gegenüberstellung der Jahresprojektion 2014 und der tatsächlichen Entwicklung
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